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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer
MafRnahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfuhrungsort
Leistungsart

Vergabeart

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF 261/25

Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

VerkehrsGesellschalt
Frankfurt am Main

VGIF

Die vorhandene Ausschreibung beinhaltet den Aufbruch eines zweigleisigen Streckenabschnittes und

die Wiederherstellung des Gleiskérpers bzw. Streckenabschnittes der Stral3enbahn der

Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF). Das Baufeld beginnt ab der Haltestelle Borneplatz,
verlauft parallel zur Battonnstraf3e und endet nach dem Kreuzungsbereich BraubachstraRe/Fahrgasse
auf Hohe des Gebaudes BraubachstraBe 5. Die BaumafRnahme befindet sich in Frankfurt am Main in
der Innenstadt. Das Baufeld hat aufgrund des Stadtgebiets von Frankfurt keine Unterbrechungen. Die
StraRenbahnlinie 11, 12 und 14 sind von der Baustelle betroffen. Wahrend der Sperrung des Baufelds
sind verschiedene Gewerke auf der beschriebenen Strecke im Einsatz, um die Sperrung optimal

auszunutzen.

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Offentlicher Auftraggeber

60311Frankfurt am Main

Bauleistung

Offentliche Ausschreibung(VOB)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe

Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium
Klassifizierungen

ANGEBOTE
Nebenangebote
Nachlass zugelassen
Skonto zugelassen
Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote
Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN
Vertragsart

Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung
45234126-5 Bauarbeiten flr StraRenbahnlinien

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Werkvertrag
Standard

Nein

Nein

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen

20.01.2026 10:00
27.01.2026 10:00:00


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Eroffnungstermin

(nur VOB)
Angebotsfrist 27.01.2026 10:00:00
Bindefrist 27.02.2026

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 23.03.2026
Ende 11.04.2026
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation (hierzu zahlt auch das Bewerbungsverfahren im Rahmen eines
Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) zwischen Bietern und der Vergabestelle erfolgt Uber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
Uber evtl. Bieterfragen bzw. tber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen mussen bis spatestens 20.01.2026 10:00 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.)_alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhangen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehéangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

Sollte dies nicht moglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufillen und mit dem Angebot
hochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den daflr vorgesehenen Formularfeldern). Kénnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefuhrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefuihrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es méglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgfaltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfur
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Die Bieter sind verpflichtet, die Urkalkulation ihrer Angebote vor Erteilung des Zuschlags im Falle einer Preispriifung auf Anforderung des
Auftraggebers an diesen herauszugeben. Der Auftraggeber kann auch von dem Auftragnehmer die Ubergabe der Urkalkulation in einem
verschlossenen Umschlag oder in elektronischer Form, unmittelbar nach Zuschlagserteilung verlangen. Es besteht fir den Auftragnehmer
die vertragliche Verpflichtung eine Urkalkulation auf Verlangen vorzulegen. Es gilt 8§ 16 HVTG.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung geméaR AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfligung gestellt.

Es gelten ausschlieRlich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschéftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder erganzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdriicklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder erganzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spatestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschlieRen. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begrundet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fiir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versdumten Nachforderung
von Unterlagen sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fiir den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstandigkeit ihnres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollstandigkeit der ihnen iberlassenen Unterlagen zu liberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzuiglich dartber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverziiglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriiche in den Verdingungsunterlagen unverziglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote miissen das
vollstandig ausgefiillte Angebotsschreiben enthalten.

SOZIALKASSEN

Achtung: Bei Vergaben von Bauleistungen hat der fiir den Zuschlag vorgesehene Bieter vor Auftragsvergabe eine giltige Bescheinigung
Uber seine ordnungsgemafe Teilnahme an den Sozialkassenverfahren vorzulegen (siehe § 5 HVTG Abs.3).



A

Teilnahmebedingungen
fur die Vergabe von Bauleistungen im Stral3en- und Brickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)

(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so hat es
unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrénkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekéampfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dariiber zu geben, ob und auf welche
Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der
Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird
ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuldssig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

34 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten
Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen missen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf
verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden
Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation® auf andere
Leistungspositionen umlegt, grundséatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
e ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden und
e an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefuhrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen missen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfillung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschreiben; die Gliederung des
Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleistung erforderlich sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfilhrung und Beschaffenheit dieser
Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. &ndern, ersetzen,
entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergutung durch
Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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5.2

7.2

Zu 3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fiir die Durchfihrung des Vertrages bevolimachtigte Vertreter bezeichnet ist,
dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und

dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
/ mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur
Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang
der durch Nachunternehmen auszufuhrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen
benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiilite
,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben ggf. ergénzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese
in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes
Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung® genannten Bescheinigungen zusténdiger Stellen zu bestatigen.
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes
Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fiir die
Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der
,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen
vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fir die Praqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache
beizufligen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung (Bieter und benannte
Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Ergénzung fir den StraBen- und Brickenbau (August 2019)
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den Strallenbauverwaltungen der Lander)

Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit negative
Einheitspreise ausdricklich fir bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungsbeschreibung zugelassen sind.

Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit negativem Einheitspreis als
Pauschale angeboten wird oder fir die OZ des Hauptangebotes negative Einheitspreise zugelassen sind.

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fur Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verdndern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 261/25 Gleiserneuerung BattonstraRe zwischen Borneplatz & Fahrgasse

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:
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a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.
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5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH,
60276 Frankfurt am Main

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

VGIF

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Postanschrift:
60276 Frankfurt am Main

Ort: Frankfurt am Main

Einkauf & Materialwirtschatft Datum: Eﬁ;?gg;ﬁﬂ:gﬁhe,_sﬁa@e 6
Kurt-Schumacher-Str. 8 Tel: +49 6921323300 60311 Frankfurt am Main

) Telefon: 069 213-03
60311 Frankfurt am Main Fax: Fax: 069 213-22740

E-Mail: vergabestelle@vgf-fin | ino@vgt-fim.de | vgf-fim.de
Az.-Nr.: VGF 261/25

Deutschland

S5 30, 36 &] 11,12, 14, 18 Bérneplatz

Vergabeart

[x] Offentliche Ausschreibung
Beschrankte Ausschreibung mit
Teilnahmewettbewerb
Beschrankte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb

Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 10:00:00

[0 Eroffnungstermin:

Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 10:00:00
[J Offnungstermin:

Bindefrist endet am: 27.02.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemag Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 261/25 Gleiserneuerung BattonstraRe zwischen Borneplatz & Fahrgasse
A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

[x] HVA B-StB Teilnahmebedingungen

HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[J HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

Geschéftsfuhrer: Aufsichtsratsvorsitzender: Amtsgericht: Ust-IdNr.: Bankverbindung:

Kerstin Jerchel Stadtrat Wolfgang Siefert Frankfurt am Main DE 175749170 Landesbank Hessen-Thuringen
Thomas Raasch HRB 40832 IBAN DE15 5005 0000 0016846107
Steffen Geers BIC: HELADEFF
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VGIF

HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen

HVA B-StB Information Datenschutz
Merkblatt Sozialkassen HVTG

Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung
HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen
HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
AVA-Richtline
CAD-Richtlinie 2-1
ELVOR_NT3_4.3_Allgemeiner Vortext
ELVOR_NT3_4.4_Zusatzlicher Vortext Elektroarbeiten
AAW Kabel-und-Leitungen
Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen
Alle technischen Anlagen und Plane

Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA B-StB Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausflhrungsbedingungen zur Versicherungspflicht
EFB 221 oder EFB 222
Vertraulichkeitserklarung
Eigenerklarung zur Tariftreue nach HVTG
Eigenerklarung Ersatzbaustoffverordnung
Eigenerklarung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Eigenerklarung Sanktion gegen Russland - national
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Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
Urkalkulation

Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan

Bestéatigung eines vereidigten Wirtschaftsprufers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschllsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige
Bescheinigungen ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG

Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfligbar ist, ei-
ne gleichwertige Bescheinigung des fir mich/uns zustandigen Versicherungstragers) mit Angabe der Lohn-
summen vorlegen

Gewerbeanmeldung, soweit vorhanden

Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, soweit
vorhanden

Angabe der Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschéftsjahren jahresdurchschnittlich

beschéaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem techn. Leitungspersonal

Je eine Referenzbescheinigung fiir angegebene Referenzen. Die Bescheinigung muss die Bauleistung und
die Zeit und den Ort ihrer Ausfiihrung genau bezeichnen, den Aussteller eindeutig erkennen lassen und eine

Telefonnummer und eMail der Person enthalten, die die Bescheinigung ausgestellt hat.

EFB 223

Bei Vergaben von Bauleistungen hat der fiir den Zuschlag Bieter vor eine giiltige iber seine Teilnahme an den Sozialkassenverfahren vorzulegen (siehe § 5 HVTG Abs. 3)

Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Zu vergeben.
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2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

elektronisch (iber die Vergabeplattform
O auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):
Name: Fax:
E-Mail:
Strale:
PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®)*
]

Siehe Abschnitt C)

3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Vordruck HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu
den Zuschlagskriterien)*
O

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert.
[ nicht nachgefordert
111 HVA B-StB Aufforderung zur Angebotsabgabe 03 - 23 Seite 4 von 8
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3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

O Siehe Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)”

4 Losweise Vergabe:
[x] Nein

Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen

O nur fir ein Los
O fur ein oder mehrere Lose
O fur alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

[ =zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich
heraus zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

[x] nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [x] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht
6.2 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) —

ausgenommen Nebenangebote, die ausschlieBlich Preisnachlasse mit Bedingungen
beinhalten —

O  fir die gesamte Leistung

[0 nurfar nachfolgend genannte Bereiche

(]

O
O

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche
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15



VGIF

[ unter folgenden weiteren Bedingungen:
[0 Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
[0 Nebenangebote mit Pauschalierungen fir Leistungen im Erdbau sind nicht
zugelassen

[0 Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen
sind
zugelassen. Diese missen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:
- Anzahl der Kalendertage der Verklrzung,
- Kosten fir die Verkiirzung gesondert fr:
. Mehr-/Minderkosten fiir jede Leistungsposition,
. ggf. gesonderte OZ (Positionen) fur durch die Verkirzung erforderlich
werdende
Leistungen, z. B. zuséatzliche Baustelleneinrichtungen,
Baustellensicherung, etc.
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der
beschleunigten Baudurchfiihrung,
- Erlauterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkirzten Fristen,
- Erlauterungen zur Sicherstellung der Qualitat,
- Erlauterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der

vorgesehenen
Baugerate, Personaleinsatz.
L]
Zusatzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:
]

Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die
Vorgaben in den einschlagigen Regelwerken gemaf beigefiigtem Vordruck HVA B-StB
Mindestanforderungen Nebenangebote erfiillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Beriicksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
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Werkstatten flr Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von

15 v.H. eingeraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot
der Werkstatt fiir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir
Behinderte ist mit dem Angebot zu flhren.

[0 Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Vordruck HVA B-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

8

Zugelassene Angebotsabgabe
[x] Elektronisch

[x] in Textform,
[] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel,
[CImit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber
die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tGibermitteln.

] Schriftlich

Beigefligtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort
abzugeben:

O siehe Briefkopf
L] Stelle:
Stralle:
PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,,Angebot

“

far ...:

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
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9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter
VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsstelle nach § 21
VOB/A):

Name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

StraRe: Dienstgebaude: Wilhelminenstralle 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2

PLZ/Ort: 64283 Darmstadt

10

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift glltig
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[
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

VGF 261/25 Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Bezeichnung der Bauleistung:

Gewichtung der Zuschlagskriterien

Anlage zum Muster Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe

1 Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und
deren Gewichtung:
Wichtung in %

Preis 100
]
]
Summe: 100 %

Die Angebotswertung erfolgt tber eine Punktwertematrix gemaf nachfolgenden Regelungen:

1.1 Kriterium Preis:
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Beriicksichtigung
preislich guinstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstétten fur Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H.
eingeraumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fur Behinderte abgegeben wurde, ebenso
wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fur
Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstétte fur Behinderte ist mit dem Angebot zu
fuhren.

Weiterhin werden bericksichtigt:

[0 Die Wertungsregelungen des ARS Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 (Wertungsvorteil der Beton-
bzw. Gussasphaltbauweise von 1,80 € (netto)/m2 gegentber der Splittmastixbauweise) fur den
Fall, dass entsprechende Nebenangebote zugelassen sind und die Anwendungskriterien des
ARS erfillt sind.

[0  Wertungsbonus fiir Nebenangebote fiir eine Verkiirzung der Einzelfristen fiir
Verkehrsbeschrankungen in Hohe von € (netto)/Kalendertag. Der Wertungsbonus wird
auf max. 5 % der Wertungssumme begrenzt.

[0  Abzugsbetrage im Rahmen der Monetarisierung von Zuschlagskriterien

Far die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten
normiert:
e 10 Punkte erhalt das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis.
e 0 Punkte erhélt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote
mit dariiber liegenden Preisen erhalten ebenfalls O Punkte.
Die Punktermittlung fur die dazwischenliegenden Preise erfolgt Gber eine lineare Interpolation mit drei
Stellen nach dem Komma.
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1.2 [ Kriterium Beschleunigungsregelung:
O Punktbewertung
Fur die Angebotswertung im Kriterium Beschleunigungsregelung wird die angebotene Bauzeit wie
folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten normiert:
e 0 Punkte erhalt das Angebot, welches die vom Auftraggeber angegebene maximale
Bauzeit beinhaltet.
e 10 Punkte erhalt ein fiktives Angebot, welches die angegebene Bauzeit um 20 %
unterschreitet.
e Alle Angebote mit gréReren Bauzeitverkiirzungen als 20 % erhalten ebenfalls 10 Punkte.
Die Punktermittlung fur dazwischenliegende angebotene Bauzeiten erfolgt Gber eine lineare
Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.
Die Wichtung dieses Kriteriums betragt %.
[] Monetare Bewertung (€-Angaben als Nettobetrage):
Fur die anzubietenden Verkirzungen der in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen
maximalen Bauzeit wird der Bonuswerte (€/Tag) fur die Verklrzung wie folgt vorgegeben:
€ (netto) je Kalendertag.
Daraus wird die Wertungssumme unter Ziffer 1.1 wie folgt abgeleitet:
Wertungssumme = Angebotssumme — (n x Bonuswert)
Mit: n = Anzahl der angebotenen Verkiirzungstage
Die Angabe einer Wichtung entféllt im Rahmen der Monetarisierung.
1.3 Okriterium
Im Kriterium ... werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten
Wichtung berticksichtigt:
O (Wichtung %)
O (Wichtung %)
O (Wichtung %)
O (Wichtung %)

1.4 [ Kriterium

Im Kriterium__ werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten
Wichtung bericksichtigt:

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

O (Wichtung %)

1.5 [ Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Ziffern mit dem
Angebot vorzulegenden Unterlagen gemalR Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen;
Abschnitt 2 Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt Uber eine
Punktebewertung mit 5, 7,5 bzw. 10 Punkten:

e 10 Punkte erhélt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine optimale Erfillung
erwarten lassen.
Eine optimale Erfullung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende Anforderungen erfillt
werden:
e 7,5 Punkte erhalt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine
Uberdurchschnittliche Erfiillung erwarten lassen.
113 HVA B-StB Vorlage Gewichtung Zuschlagskriterien 03-23 Seite 2
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e Eine Uberdurchschnittliche Erfullung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende
Anforderungen erfillt werden:

e 5 Punkte erhéalt ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine normale Erfiillung
(Einhaltung der Mindestanforderungen bzw. der Vorgaben der Baubeschreibung) erwarten
lassen.

[0 Die Bewertung der von den Bietern zu den Unterkriterien in den Ziffern mit
dem Angebot vorzulegenden Unterlagen gemaf3 Vordruck ,HVA B-StB Vorzulegende
Unterlagen; Abschnitt 2“der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt
gemalf nachstehender Regelung:

2 Zuschlagserteilung
Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Beriicksichtigung vorstehend genannter Kriterien
und Wichtungen insgesamt den héchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag
auf das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.
Bei Monetarisierung von Zuschlagskriterien flieBen die Betrage in die Wertungssumme ein. Erfolgt die
Wertung ausschliel3lich Uber monetarisierte Zuschlagskriterien, erfolgt der Zuschlag auf das Angebot
mit der geringsten Wertungssumme.
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Burgschaftsurkunde

Der Auftragnehmer

Name und Sitz

und
der Auftraggeber

letztlich vertreten durch

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nr. des Auftragsschreibens / Vertrages Datum

Bezeichnung der Leistung

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit fur die vertragsgemafe Ausfuhrung der
Leistung zu leisten.

Er leistet die Sicherheit in Form dieser Birgschatft.

Der Blrge

Name und Anschrift

Ubernimmt hiermit fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach deutschem Recht und verpflichtet
sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthdhe von

Betrag
EUR

an den Auftraggeber zu zahlen.
Auf die Einrede der Vorausklage geméaR § 771 BGB wird verzichtet.
Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Birgschaftsurkunde.

Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Biirgschaftsvertrages
getroffene Vereinbarungen uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer sind fiir den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Ort, Datum Unterschrift des Birgen
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Burgschaftsurkunde

Der Auftragnehmer

Name und Sitz

und

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nr. des Auftragsschreibens / Vertrages Datum

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit fur die Erfiillung der Mangelanspriche zu
leisten.

Er leistet die Sicherheit in Form dieser Birgschatft.

Der Biirge

Name und Anschrift

Ubernimmt hiermit fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach deutschem Recht und verpflichtet
sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthdhe von

Betrag

an den Auftraggeber zu zahlen.
Auf die Einrede der Vorausklage gemaR3 § 771 BGB wird verzichtet.
Die Birgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Birgschaftsurkunde.

Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Biirgschaftsvertrages
getroffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-
nehmer sind fiir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Ort, Datum Unterschrift des Burgen
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Merkblatt Sozialkassenverfahren

bei der 6ffentlichen Vergabe von Bauleistungen

Wirtschaftszweige Tarifgemeinschaft Sozialkassen Sozialkassenbescheinigung
Baugewerbe Alle Bundeslander SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung
(auBer Berlin und Bayern)
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse | Aussagegehalt:
Verfahren: der Bauwirtschaft (ULAK) Betrieb nimmt ordnungsgemaf
Urlaubsverfahren an den Verfahren teil und zahlt
Zusatzversorgungskasse des seine Beitrage.
Entsendeverfahren (flr Baugewerbes (ZVK)
Baubetriebe mit Sitz im Ausland) Ansprechpartner/in:
Wettinerstrale 7 Johanna Engel
Berufsbildungsverfahren 65189 Wiesbaden JEngel@soka-bau.de
Betriebliche Altersversorgung Telefon (0800) 1200 111 Fiir das Entsendeverfahren:
Telefax (0800) 1200 333 Bescheinigung Uber Teilnahme
am Urlaubskassenverfahren
E-Mail: service@soka-bau.de
Internet; www.soka-bau.de Aussagegehalt:
Wie SOKA-BAU-Bescheinigung
+ Angabe zur aktuellen Anzahl
der gemeldeten gewerblichen
Arbeitnehmer
+ Angabe zum Zeitraum der
Teilnahmeverpflichtung
Ansprechpartner/in:
Dr. Lisa Dornberger
LDornberger@soka-bau.de
Nassbaggergewerbe Alle Bundesléander SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung
Verfahren: Wettinerstrale 7 Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren: 65189 Wiesbaden Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
Freiwillige Teilnahme. Es gibt | Telefon (0800) 1200 111 seine Beitrége.
keine AVE. Telefax (0800) 1200 333
Ansprechpartner/in:
E-Mail: service@soka-bau.de Johanna Engel
Internet: www.soka-bau.de JEngel@soka-bau.de
Betonsteingewerbe Nordwestdeutschland SOKA-BAU SOKA-BAU-Bescheinigung

(Bremen, Hamburg,
Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Schleswig-Holstein)

Berlin
(derzeit gibt es keine
teilnehmenden Betriebe)

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Wettinerstralie 7
65189 Wiesbaden

Telefon (0800) 1200 111
Telefax (0800) 1200 333

E-Mail: service@soka-bau.de
Internet: www.soka-bau.de

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Johanna Engel
JEngel@soka-bau.de
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Wirtschaftszweige Tarifgemeinschaft Sozialkassen Sozialkassenbescheinigung
Baugewerbe Bayern Gemeinniitzige Urlaubskasse SOKA-BAU-Bescheinigung
des Bayerischen Baugewerbes
Verfahren: e.V. (UKB) Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren Betrieb nimmt ordnungsgeman

Entsendeverfahren (fir
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)
(SOKA-BAU)

Berufsbildungsverfahren

Lessingstrale 4
80336 Muinchen

Telefon (089) 539 89-0
Telefax (089) 539 89-70

an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Johanna Engel
JEngel@soka-bau.de

(SOKA-BAU) E-Mail: info@urlaubskasse-
bayern.de
Betriebliche Altersversorgung Internet: www.urlaubskasse-
(SOKA-BAU) bayern.de
Baugewerbe + Steinmetz- Berlin Sozialkasse des Berliner Einfache Bescheinigung
und Steinbildhauerhandwerk Baugewerbes
Verfahren: Aussagegehalt:
Urlaubsverfahren Liickstralle 72-73 Betrieb nimmt entsprechend der

Entsendeverfahren (fiir
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)
(SOKA-BAU)

Berufsbildungsverfahren

Betriebliche Altersversorgung
(SOKA-BAU)

10317 Berlin

Telefon (030) 51539-0
Telefax (030) 51539-100

E-Mail: post@sozialkasse-berlin.de
Internet: www.sozialkasse-berlin.de/

Eigenmeldung am Verfahren teil
und zahlt Beitrage

Qualifizierte Bescheinigung
(Baugewerbe + Steinmetz):

Aussagegehalt:

einfache Bescheinigung +
zusatzliche Angaben zur
personellen und fachlichen
Leistungsfahigkeit i.S.d. VOB
(durch Angabe der Vollzeitkrafte
und fachliche Qualifikation
geman Eingruppierung), Angabe
Anzahl beschaftigte gewerbliche
AN und Angestellte

Ansprechpartner/in:
Astrid Schndckel
kk@sozialkasse-berlin.de

Dachdeckerhandwerk

Alle Bundeslander
Verfahren:
Berufsbildungsverfahren
Betriebliche Altersversorgung

Gewahrung eines Teiles eines
13. Monatseinkommens

Gewahrung eines Ausfallgeldes/
Beschaftigungssicherung

Insolvenzsicherung des Arbeits-
zeitkontos

SOKA-DACH

Lohnausgleichskasse fiir das Dach-
deckerhandwerk (LAK)

Zusatzversorgungskasse des
Dachdeckerhandwerks VVaG (ZVK)

Zentrales Versorgungswerk fiir das
Dachdeckerhandwerk VVaG (ZVW)

Gustav-Stresemann-Ring 7
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 16010
Telefax (0611) 1601250

E-Mail: info@soka-dach.de

Internet: www.soka-dach.de

SOKA-DACH-Bescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrage.

Auf ausdriicklichen Wunsch:
Beschaftigte Arbeitnehmer bzw.
Anzahl, aus den eingereichten
Meldungen ersichtliche Unter-
schreitungen des Mindestlohnes
sowie aktuelle ,Einmann-
Betriebe-Eigenschaft

Ansprechpartner/ in;
Elena.Zuravkevic@soka-dach.de
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Wirtschaftszweige

Tarifgemeinschaft

Sozialkassen

Sozialkassenbescheinigung

Steine- und Erdenindustrie,
Betonsteinhandwerk +
Ziegelindustrie

Bayern

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse der Steine-
und Erden-Industrie und des Beton-
steinhandwerks VVaG

Die Bayerische Pensionskasse

Bavariaring 23
80336 Muinchen

Telefon (089) 544330-0
Telefax (089) 544330-19

E-Mail:_info@zvk-bayern.de
Internet: www.zvk-bayern.de

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Sieglinde Meisinger
beitrag@zvk-bayern.de

Maler- und Alle Bundeslander die malerkasse Unbedenklichkeitsbescheinigung
Lackiererhandwerk (auler Saarland)
Gemeinniitzige Urlaubskasse fiir das | Aussagegehalt:
Verfahren: Maler- und Lackiererhandwerk e.V. | Betrieb nimmt ordnungsgeman
Urlaubsverfahren an den Verfahren teil und zahlt
Zusatzversorgungskasse des Maler- | seine Beitrage.
Betriebliche Altersversorgung | und Lackiererhandwerks VVaG
Ansprechpartner/in;
Gustav-Stresemann-Ring 7 alexander.hampf@malerkasse.d
65189 Wiesbaden e
Telefon (0611) 7630-0
Telefax (0611) 7630-298
E-Mail: info@malerkasse.de
Internet: www.malerkasse.de
Gertistbauerhandwerk Alle Bundeslinder SOKA GERUSTBAU SOKA GERUSTBAU

Verfahren:
Urlaubsverfahren

Entsendeverfahren (flr
Baubetriebe mit Sitz im Ausland)

Berufsbildungsverfahren

Betriebliche Altersversorgung

Sozialkasse des
Gerlistbaugewerbes

Zusatzversorgungskasse des
Gerlistbaugewerbes VVaG

WelfenstraRe 4
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 7339-0
Telefax (0611) 7339-100

E-Mail: info@sokageruest.de
Internet: www.sokageruest.de

Bescheinigung
(Gilt auch im Entsendeverfahren)

Aussagegehalt:

e  Betrieb nimmt ordnungs-
gemaR an den Verfahren
teil und zahlt seine Beitrage

e  Kein MindestlohnverstoR
nach den vorliegenden
Meldedaten

e  Anzahl gewerbliche
Mitarbeiter

o Anlage: Auflistung der
gewerblichen Mitarbeiter mit
Angabe der lohnzahlungs-
pflichtigen Stunden.

Ansprechpartner/in:
claudia.renner@sokageruest.de

26


mailto:info@zvk-bayern.de
http://www.zvk-bayern.de/
mailto:beitrag@zvk-bayern.de
mailto:info@malerkasse.de
http://www.malerkasse.de/
mailto:alexander.hampf@malerkasse.de
mailto:alexander.hampf@malerkasse.de
mailto:info@sokageruest.de
http://www.sokageruest.de/

Wirtschaftszweige

Tarifgemeinschaft

Sozialkassen

Sozialkassenbescheinigung

Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau

Alle Bundeslander

Verfahren:
Berufsbildungsverfahren

Einzugsstelle Garten- und
Landschaftsbau

Haus der Landschaft
Alexander-von-Humboldt-Strale 4
53604 Bad Honnef

Telefon (02224) 7707-0
Telefax (02224) 770777

E-Mail: info@ewgala.de

Internet: www.ewgala.de

EWGaLa-Bescheinigung

Aussagegehalt:

Betrieb nimmt ordnungsgeman
an den Verfahren teil und zahlt
seine Beitrége.

Ansprechpartner/in:
Viktoria Grundmann
v.grundmann@galabau.de

Steinmetz- und
Steinbildhauerhandwerk

Alle Bundeslander
(auler Berlin)

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse des
Steinmetz- und Steinbildhauer-
handwerks VVaG

Parkstralle 22
65189 Wiesbaden

Telefon (0611) 97712-0
Telefax (0611) 97712-30

E-Mail: info@zvk-steinmetz.de
Internet: www.zvk-steinmetz.de

Einfache Bescheinigung
Aussagegehalt:

Betrieb nimmt entsprechend der
Eigenmeldung am Verfahren teil
und zahlt Beitrage

Qualifizierte Bescheinigung
(Steinmetzhandwerk):

Aussagegehalt:

einfache Bescheinigung +
zusatzliche Angaben zur
personellen und fachlichen
Leistungsfahigkeit i.S.d. VOB
(durch Angabe der Vollzeitkrafte
und fachliche Qualifikation
gemal Eingruppierung), Angabe
Anzahl beschaftigte gewerbliche
AN und Angestellte

Ansprechpartner/in:

Tanja.Geiberger@zvk-
steinmetz.de
Land- und Forstwirtschaft Westdeutschland Zusatzversorgungswerk fiir Arbeit- | Tariftreuebescheinigung
(ohne Saarland) sowie nehmer in der Land- und Forst-
Thiiringen + Berlin wirtschaft - ZLF VVaG Aussagegehalt:

Verfahren:
Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgungskasse fir Arbeit-
nehmer in der Land- und Forst-
wirtschaft (ZLA)

DruseltalstralRe 51
34131 Kassel

Telefon (0561) 785179-00
Telefax (0561) 7852179-49

E-Mail: info@zla.de

Internet: www.zla.de

Der Betrieb hat Beschaftigte fiir
die Zusatzversorgung
angemeldet und zahlt fiir diese
seine Beitrége.

(Anmerkung: Landwirte kdnnten
als Bieter fUr Bauleistungen in
6ffentlichen Vergabeverfahren
auftreten, wenn es um Abraum-
arbeiten im Straenbau geht)

Ansprechpartner/in:
Gerhard.Zindel@zla.de
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EU-Ausland

Baugewerbe Osterreich Bauarbeiter- Urlaubs- und Einheitliches ~ Dokument, in
Abfertigungskasse (BUAK) welchem im Betreff angefiihrt
Verfahren: wird, fir welchen Zweck dieses
Urlaubsverfahren Kliebergasse 1A ausgestellt worden ist, z.B. zur
1050 Wien Vorlage an einen offentlichen
Auftraggeber in einem
Telefon: +435795791815 Vergabeverfahren.
Telefax: +4357957991898
E-Mail: Ansprechpartner/in;
koordinierungsstelle@buak.at Mag. Rita Medek
Internet: www.buak.at r.medek@buak.at
Baugewerbe Belgien ONSS/RSZ k.A.
Verfahren: Place Victor Hortaplein 11
Urlaubsverfahren 1060 Brussels
Telefon: +32 (0) 2 509 59 59
E-Mail: info@onssrszlss.fgov.be'
Internet: www.onss.be / www.rsz.be
CONSTRUCTIV
Koningsstraat 132 b 1 Rue Royale
1000 Brissel
Telefon: +32 2 209 65 65
E-Mail: info@constructiv.be
Internet; www.constructiv.be
Gewerbelibergreifend Dénemark ATP - FerieKonto FR Ansprechpartner/in:
Christina Skov Mogensen
Verfahren: Kongens Vange 8 cim@atp.dk
Urlaubsverfahren 3400 Hillergd
Telefon: +4570105154
E-Mail: cim@atp.dk
Internet: www.atp.dk
Baugewerbe ltalien Commissione Nazionale Casse Edili | Nach italienischem  Recht
(CNCE) missen Unternehmen fir die
Verfahren: Teilnahme  an  &ffentlichen
Urlaubsverfahren Via Giuseppe Antonio Guattani 24

01161 Roma

Telefon: +3906852614
Telefax: +390685261500

E-Mail: info@cnce.it

Internet: www.cnce.it

Ausschreibungen iiber ein DURC
verfigen. DURC ist ein
Dokument, das die korrekten
Beitragszahlungen im Namen der
italienischen Unternehmen, die
unter INPS, Inail und Casse Edili
fallen, darlegt. DURC kann
Online angefordert werden und
wird in Echtzeit ausgestellt.

Ansprechpartner/in;
Claudia Venanzi
cvenanzi.i-info@cnce.it
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Baugewerbe

Frankreich

Verfahren:
Urlaubsverfahren

Dachverband aller Kassen:
UCF Congés Intempéries
BTP Union des Caisses de France

Rue de Dantzig 24
75015 Paris

Tél. 01 56 56 26 32
Fax. 01 56 56 26 29

Internet: www.cibtp.fr

k.A.

Ansprechpartner/in:
Ndoko Fanny
fanny.ndoko.ucf@cibtp.fr
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Name und Anschrift des Bieters: Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Ust.ID-Nr.:
Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Az.-Nr.:

Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 261/25 Gleiserneuerung BattonstraRe zwischen Bérneplatz & Fahrgasse

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen?, die Vertragsbestandteil werden:

Leistungsbeschreibung

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Nebenangebote

Ooo0oooOod

Anlagen?, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:
O HvaB-stB Eigenerklarung Eignung
O Einheitliche Européische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)
O HvaB-siB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit
O Hva B-stB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
O

1. Ich/wir biete(n) die Ausfihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) geman
Leistungsbeschreibung betragt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fur Haupt- und alle Nebenangebote:

%

1 vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen
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5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

6. [

O

+Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) —
Ausgabe 2019,
Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fir die Praqualifikation
von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschaftigte und < 50 Mio.
Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?.

7. lch/Wir erklare(n),

O
O

dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

8. Ich/Wir erklare(n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein
verbindlich anerkenne(n).

mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.

ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Uiber die nach den
»-Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB
30)“ geforderte Qualifikation verfiigen, um die nach Baustellenverordnung tbertragenen Aufgaben fachgerecht
zu erfillen.

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,,oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns
keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der
Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst.

alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die fur
das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfiillen.

ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls
ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuléssige
Wettbewerbseinschrankung darstellt.

ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform? Schriftliches Angebot

(Name, lesbar) (Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch tibermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar?,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht
wie vorgegeben signiert bzw. mit einem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU
einzustufen ist/sind.
3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Name und Anschrift
Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufullen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 261/25 Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

|. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgrinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[ fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde geméaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu
einem Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder einer Geldbulze von mehr als
2.500 Euro belegt worden bin/sind.

O far mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaf § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[J zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaf § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fiir mein/unser Unternehmen Maflinahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(8 6 WRegQG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

[ Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgeman erfillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

1 Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

[ Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsaustbung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

O im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
O fur die auszufihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
| bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

O zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestatigung meiner/unserer Erkléarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlie3lich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: 2.500.000 €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr 2024 €,
Jahr 2023 €,
Jahr 2022 €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprufers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschlisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.
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4.  Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen Uiber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-
jahren** die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[x] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

Drei vergleichbare MaRnahmen aus den letzten funf Kalenderjahren.

=[] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als funf Jahre zuriickliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausfiihrungszeitraums und des Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen
entfallenden Anteils, des Ausfiihrungszeitraums und des Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur
die oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemale Ausfihrung und das
Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskréaften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfuhrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfligung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskréfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** VVom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zuriickliegen.

107 HVA B-StB Vorlage Eigenerklarung Eignung 03-23 Seite 3



ll. Ergdnzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob
und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[I* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[J* Angabe der technischen Fachkréfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfugung stehen.

Angabe der technischen Fachkrafte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen
Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgetbten Tatigkeiten zu den Personen
einreichen

L Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausriistung des Unternehmens
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O+ Beschreibung der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

K Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfillung zur Verfigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O+ studiennachweise und Bescheinigungen uber die berufliche Befahigung des Unternehmens

und/oder der Fihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet
werden

Mein/unser Unternehmen verfugt Gber folgende Nachweise und Bescheinigungen uber die berufliche
Beféahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

107 HVA B-StB Vorlage Eigenerklarung Eignung 03-23 Seite 5

37



O+ Angabe der Umweltmanagementmalinahmen, die das Unternehmen wéhrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmalinahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfuihrung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[1* Erklarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Geréate und welche
technische Ausristung das Unternehmen fir die Ausfihrung des Auftrags verfugt

Mein/unser Unternehmen verfligt fiir die Ausfiihrung des Auftrags tiber folgende Gerate und technische
Ausriistung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefiliter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giltig
Hinweis: Bei den mit , *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag
festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt
mafgebend ist.
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Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 261/25

Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-
nehmer/Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle

die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
oz Beschreibung der Teilleistung (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)
103 HVA B-StB Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen 03-23 Seite 1
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Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 261/25 Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Boérneplatz & Fahrgasse

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufullen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied
ust-D:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschliel3en, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren, dass der be-
vollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-

nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname) (Datum) (Unterschrift)
"""""""" Fimemane)  Oaum) ey
"""""""" Fmename)  ©aumy  Gmesawy
"""""""" Fimemane)  Oaum) ey
106 HVA B-StB Vorlage Erklarung Bieter-Arbeitsgemeinschaft 03-23 Seite 1
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Bezeichnung der Bauleistung

VGF 261/25 . Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung
zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen

zur Versicherungspflicht

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle der Auftragserteilung, fir den
Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen
Personen-, Sach- und Vermoégensschaden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fir Risiken
nach dem Umwelthaftungsgesetz (Anlagen, Rest- und Regressrisiko/
Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Vertrages sowie ggf.
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Héhe abzuschlieRen und nachzuweisen.

Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR
5 Mio. pauschal fur Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fur Vermdgensschaden je 2-fach
maximiert p.a. (fur Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. fur Personen-/ Sach- und
mitversicherte Vermdgensschéaden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen.

Unterschrift
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)

(Unterschrift und ggf. Stempel)

Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
e die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder

e eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder

e Textform ausreichend aber der Name der natiirlichen Person, die die Erklarung abgibt, nicht angegeben,
so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberihrt.

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1
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221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
VGF 261/25

Baumafinahme

Leistung

Gleiserneuerung BattonstralRe zwischen Borneplatz & Fahrgasse

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;f)ﬂag €/h
11 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten

Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berucksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage
1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©V§1§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 2 ”



221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der SUGSS;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

%B VHB - Bund - Ausgabe 2017

4

v

Seite 2 von 2
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer

Datum

VGF 261/25

BaumaRnahme

Leistung
Gleiserneuerung Battonstrafl3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

Angaben zur Kalkulation ber die Endsumme

1. Angaben lber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallohne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
£y o

Seite 1 von 2
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N
2.2 | Stoffkosten X
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten .
(einschl. Kosten fuir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten « >_
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu
verteilen
A /
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten P
2.3 Geréatekosten h
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.1.1 | Lohnkosten einschlielich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. |Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

Vvorzu

legen.

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Bauleistung

VGF 261/25 Gleiserneuerung Battonstrafl3e zwischen Bérneplatz & Fahrgasse

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

" VGF 261/25 / Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Bérneplatz & Fahrgasse "

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber*), fihrt als
Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens
werden dem Bieter Informationen tibermittelt, die vertraulich behandelt werden mussen.
AusschlieR3licher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des
Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfiigung zu stellen, die es ihm erméglichen,
ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese
Informationen zur Verfiigung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grofl3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlief3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem
Vergabeverfahren

stehen und nicht flr sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstéanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfihrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen ber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniiber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdoffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.

LC01
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)
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6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Verg ab enummer: VG F 2 6 1/2 5 Gleiserneuerung BattonstraRe zwischen Borneplatz & Fahrgasse

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 261/25

Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung

Hiermit verpflichten wir uns zur Beachtung und Einhaltung der seit 01.08.2023 in Kraft getretenen

Verordnung zur Einfiihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der

Zu finden unter:

Gewerbeabfallverordnung

(vom 9. Juli 2021)

Bundesgesetzblatt BGBI. Online-Archiv 1949 - 2022 | Bundesanzeiger Verlag

, den

Unterschriften
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 261/25 Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:innen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

Regelwerke VGF).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 261/25 Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung

der Sanktion gegen Russland

gemaR Artikel 5 aa der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1
Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Die nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab:

Der Auftragnehmer / die Auftragnehmer gehért / gehdren nicht zu den

in Artikel 5 aa) der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Artikel 1 Ziffer 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 Uber restriktive Mallnahmen

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

genannten Personen oder Unternehmen die einen Bezug zu Russland im Sinne der

Vorschrift aufweisen:

a) mit einer in Russland niedergelassenen nachfolgend aufgefiihrten juristischen Person,
Organisation oder Einrichtung, die sich unter o6ffentlicher Kontrolle oder zu uber 50 % in
offentlicher Inhaberschaft befindet oder bei der Russland und seine Regierung oder

Zentralbank das Recht auf Gewinnbeteiligung hat oder Russland und seine Regierung oder

Zentralbank andere wesentliche wirtschaftliche Beziehungen unterhalt,

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die aufierhalb der Union
niedergelassen ist und deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer

nachfolgend aufgeflhrten Organisationen gehalten werden, oder
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c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung

einer der nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

, den

Unterschriften




[
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

VGF 261/25 Gleiserneuerung Battonstrafle zwischen Borneplatz & Fahrgasse
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Bezeichnung der Bauleistung:

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (8 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausfiihrung

[ spatestens Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am (Datum)
O Friihestens , O Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
LI Fruhestens am , x] Spatestens am 23032026 (Dgtum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Téatigkeit festgelegt:

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfuihrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle

gemeint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfuhrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[ spatestens Werktage nach

[ Einzelfristen fiir
121, =spatestens___ Werktage nach
1.2.2 = spatestens____ Werktage nach
1.2.3 =spatestens___ Werktage nach
1.2.4 =spatestens____ Werktage nach
1.25. =spatestens___ Werktage nach

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

Spatestens am 11.04.2026 (Datum)
[ Einzelfristen fiir

1.3.1 = spatestens (Datum)
1.3.2 = spatestens (Datum)
1.3.3 = spatestens (Datum)
134 = spéatestens (Datum)
1.35 = spatestens (Datum)
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1.4

Einzelfristen fur Verkehrsbeschréankungen

1.4.1 = Kalendertage
1.4.2 = Kalendertage
1.4.3 = Kalendertage
1.4.4 von bis (Datum)
1.45 von bis (Datum)

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[x] Vertragsstrafen werden vereinbart.

21

2.2

2.3

2.4

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

[ 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

O % nach 1.2.1 ] % nach 1.2.2 [ % nach 1.2.3

O % nach 1.2.4 O % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fur die Vollendung:

O % nach 1.3.1 O % nach 1.3.2 [ % nach 1.3.3

O % nach 1.3.4 O % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfuhrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

O % nach 1.4.1 [l % nach 1.4.2 [ % nach 1.4.3
O % nach 1.4.4 O % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem
Zuschlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 %
der Netto-Auftragssumme der zugehorigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrof3e zur Berechnung
der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme,
der den his zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir
die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zzahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf

Kalendertage festgelegt.

4  Sicherheit fir die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)
[ Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.
Es ist eine Sicherheit furr die Vertragserfillung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl.

Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)
] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.
[x] Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche Sicherheit fiir
Méngelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Méngelanspriche betragt 3 % der

Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Burgschaften

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fur

o die Vertragserfillung das Formblatt ,HVA B-StB Vertragserfillungsburgschaft*

¢ die Mangelanspriiche das Formblatt ,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*

¢ vereinbarte Vorauszahlungen und »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Vorauszahlungsburgschaft"

Satz 3 VOB/B das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrucklichen Zusatz ,,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.

8 Abwehrklausel

Es gelten ausschlieflich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder
Geschéaftsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil und finden ausdrticklich keine
Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder erganzenden Bedingungen des Bieters
nicht ausdricklich durch die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH widersprochen
worden ist. Abweichende oder ergédnzende Bedingungen des Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur,
wenn Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH ihnen ausdricklich schriftlich
zugestimmt hat.
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9

10

11

12

13

Beschleunigungsvergitung

] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung geman ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung* wird

vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.4 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.5 EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[ stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel” (siehe Anlage)
]

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
] Keine

Siehe beigefligte Unterlage

Sanktionierung Nichterfillung Technischer Wert

[ Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterflillung Technischer Wert“ wird vereinbart (siehe Anlage)

Implementierung eines Verfugbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells gemaR ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell wird vereinbart (siehe
Anlage)

Anlagen: HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[J HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[ HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell

O

O
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Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Bauleistung:

VGF 261/25 Gleiserneuerung BattonstrafRe zwischen Bérneplatz & Fahrgasse
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle“ und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuztiglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt
werden kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemal § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmafblattern miissen mindestens
folgende Angaben gemacht werden:

— Auftragnehmer,

— Auftraggeber,

—  Nummer des Aufmafiblattes,

—  Bezeichnung der Bauleistung,

—  Ordnungszahl (0Z).
Unmittelbar Uber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaf3blatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf
frhere Berechnungen ist nicht zuléssig.

3. [Y Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. [O» Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise missen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
—  Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
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—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

—  Bruttomasse (B),

—  Nettomasse (N),

— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestéatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwéagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Uber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwédgungen durchfuhren zu lassen. Diese Kontrollwdgungen werden dem
Auftragnehmer nicht gesondert vergitet. Die Kosten fur dartiberhinausgehende Kontrollwdgungen werden
vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwédgung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebiihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fur die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie
im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwégung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. [ Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-AIllg.) und
Verfahrens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfuhrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fur einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschlief3en.

3. Dateniibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu
Ubergeben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfihrung der Leistungsberechnung
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein
Bezug der Eingabedaten zu den Ausflihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche
Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen
Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepruft
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prufberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position)
eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aulerhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prufberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-

bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.
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6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer
Vergleichsberechnung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen aufRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm
Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils
kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der
Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [V Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes oder
an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine
dieser Korperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im
StralRen- und Briickenbau zwischen den vorgenannten Kérperschaften und dem Auftragnehmer.

7. Y Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschliel3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsfiihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelméRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.
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Hinweis: Bei den mit ,, ', gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag
festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Sicherheitstechnischer Dienst/
Brandschutz/ Umweltschutz

[
NAO3/NL VerkehrsGesellschaft V G I
Tel.: 069/213-22605 Frankfurt am Main

Brandschutzordnung

fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen

der

VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Stand vom 01.02.2009 Seite 1

79



Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF

VGIF
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Verhalten nach Branden

Brandschutzordnung Teil C
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Brandschutzordnung fir unterirdische Verkehrsanlagen der VGF

Vorwort

Diese Brandschutzordnung (BSO) enthélt verbindliche Handlungsanweisungen und Regeln zur
Brandverhitung, Brandbekampfung und zum Verhalten bei Unféllen, Branden oder sonstigen
Schadensfillen in den unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Die Brandschutzordnung richtet sich an alle Mitarbeiter der VGF, die in den unterirdischen Ver-
kehrsanlagen der VGF tétig sind, an die Mieter von Laden und deren Mitarbeiter, an die Betrei-
ber von mobilen Standen und deren Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von Fremdfirmen, die in den
Liegenschaften tatig sind.

Des Weiteren richtet sich die Brandschutzordnung an Mitarbeiter der VGF mit besonderen
Brandschutzaufgaben.

Die Brandschutzordnung gliedert sich in folgende Teile:

Brandschutzordnung Teil A

Allgemeines Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden und sonstigen Notfallen

Brandschutzordnung Teil B-1
Merkblatt fir Mieter von Laden und Betreiber mobiler Stédnde

Brandschutzordnung Teil B-2
Merkblatt fir Personen ohne besondere Schutzaufgaben

Brandschutzordnung Teil C

Merkblatt fiir Mitarbeiter der VGF mit besonderen Brandschutzaufgaben

(Richtet sich an Personen, denen Ober ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben
im Brandschutz Gbertragen sind.)

Diese Brandschutzordnung (BSQ)-ist gliltig fur alle unterirdischen Verkehrsanlagen der VGF.

Diese Brandschutzordnung tritt am 01.02.2009 in Kraft.

Frankfurt am Main, den ﬁd? 52'1? E?]a Frankfurt am Main, den E}Z,Ql, L{'m

< (o).,

Réhre Budig 0

Stempel Branddirektion: E“‘{"%
STADT &7 FRANKFURT AM Mg =
DER MAGISTRAT
37 Bronddirektion
Stand vom 01.02.2009 Feverwehrstr. |, 60425 Fremkf

Seite 3
Yatenherdt)
Branddivekior
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil A —
Merkblatt Gber das Verhalten bei Branden oder sonstigen Notfallen VGIF

Brandschutzordnung Teil A
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt
uber das Verhalten bei Branden
und sonstigen Notfallen
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Merkblatt uber das Verhalten
bei Branden und sonstigen Notfallen

1. Bei Notfallen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen.

2. Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren:...............cccviviiiinennn. 112
WER meldet?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?

WIEVIELE \Verletzte?
WARTEN auf Ruckfragen

3. Leitstelle der VGF informieren................... 069/ 213 — 22222

4. Verhalten bei Unfallen

e Versorgung der/ des Verletzten
e Absicherung des Unfallortes
e Hilfe organisieren

+

5. Verhalten bei Branden bis zum Eintreffen der Feuerwehr

In Sicherheit bringen:

e gefahrdete Personen verstandigen

hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
Taren schliel3en

gekennzeichneten Fluchtwegen folgen

in verqualmten Raumen gebuckt bewegen

K

Keine Aufz'L'lge benutzen - Erstickungi]efahr !

Loschversuch unternehmen:
e Brandbekampfung ohne Gefahrdung der eigenen Person
e mit Feuerl6scher

=

oder

’I""l_e e Wandhydrant durchfihren

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste

I

Kurze, sachliche Auskunft geben tber:
e Zugang zu gefahrdeten Personen und dem Brandherd
e Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes

-‘VGIF




Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 —
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2
fur die
unterirdischen Verkehrsanlagen
der
VerkehrsGesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)

Merkblatt fur
Personen
ohne besondere Brandschutzaufgaben
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Brandschutzordnung fur unterirdische Verkehrsanlagen der VGF — Teil B-2 =
Merkblatt fir Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben - VGIF

Brandschutzordnung Teil B-2

(Merkblatt flr Personen ohne besondere Schutzaufgaben)

Der Teil B-2 der Brandschutzordnung enthalt allgemein giltige Verhaltensregeln mit denen der
Brandentstehung und Brandausbreitung vorgebeugt werden soll.
Weiterhin sind Malinahmen aufgeflihrt, die im Brandfall zu ergreifen sind.

Fremdfirmen, die in den Raumlichkeiten der unterirdischen Stationen tatig werden, ist

dieses Merkblatt als Ausschnitt der Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie sind
schriftlich zu verpflichten, sie einzuhalten.

1. Brandverhitung

1.1 Allgemeine Anforderungen

Alle Personen sind verpflichtet, durch gréfite Vorsicht zur Verhiitung von Branden und anderen
Schadensfallen beizutragen. Sie haben sich Uber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der
Umgebung sowie Uber die Mallnahmen bei Gefahr genau zu informieren.

e Wichtige Voraussetzung des vorbeugenden Brandschutzes sind Ordnung und Sauberkeit.

Regelungen hinsichtlich Rauchen, Feuer, offenem Licht und elektrischer Gerate

o Das Rauchen in den unterirdischen Stationen ist untersagt. Das
Rauchverbot gilt auch in Technikrdumen, Lagerrdumen und Fluren.
Ausnahmen bilden lediglich speziell ausgewiesene Raucherraume.

. Das Rauchverbot ist strikt einzuhalten.

e  Zigarettenasche und abgebrannte Streichhdlzer nur in verschlieRbaren
Metallbehaltern sammein.

e Kein Umgang mit offenem Feuer. Kerzen (z. B. an Adventskranzen,
Gestecken) sind verboten.

o Die Aufstellung und Benutzung anderer als dienstlich zur Verfligung gestellter elektrischer
Gerate ist ohne besondere Genehmigung untersagt.

+ Warmegerate und Kaffeemaschinen nur auf nicht brennbaren und elektrisch nicht leitenden
Flachen betreiben.

o Schadhafte elektrische Anlagen wie Lichtschalter, Steckdosen, Lampen
sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Sie sind nur durch Fachkrafte zu
reparieren.

Lagerung und Verwendung brennbarer Stoffe und Abfélle

o Herumliegende Abfalle beglinstigen eine schnelle Brandausbreitung.
e Brennbare Abfalle sind unverzuglich zu entsorgen.

o Das Lagern von brennbaren Materialien in Flucht- und Rettungswegen ist
untersagt.

e In abgeschlossenen Betriebsstéatten (z. B. Schaltraume, Liftungszentralen, etc.) dirfen nur
Gegenstande zur unmittelbaren Benutzung der Anlagen aufbewahrt werden.
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Technikraume dirfen nicht als Lagerraume genutzt werden.

Die Umnutzung von bisher leer stehenden Raumen ist mit dem Brandschutzbeauftragten
der VGF abzustimmen.

Beim Umgang mit brennbaren Flissigkeiten (Reinigungsmittel, Losemittel etc.) ist beson-
dere Sorgfalt erforderlich.

Eine Anhaufung von brennbaren Stoffen und Flissigkeiten ist nicht gestattet. Am Arbeits-
platz ist nur die Vorhaltung fir den Tagesbedarf gestattet.

1.2 Brandverhiutung auf Baustellen

Allgemeine Regelungen

Vorbeugender Brandschutz muss besonders wahrend Bau- und Instandsetzungsarbeiten
gewahrleistet werden.

Auf Baustellen darf nicht geraucht werden.
Brennbare Baustellenabfalle sind arbeitstaglich zu entsorgen.
Rettungswege sind freizuhalten und zu kennzeichnen.

Auf eine geanderte Rettungswegfilhrung bedingt durch eine Baustelle ist gesondert hinzu-
weisen.

Zur Abdeckung von Bdden darf kein Teppich verwendet werden, sondern es sind z. B. Tet-
ra-Pack-Bdgen zu verwenden.

Baustellenabgrenzung

Zur Abgrenzung von Baustellen in den unterirdischen Stationen (Bauzaune) darfen nur
nichtbrennbare Materialien der Baustoffklasse A gemaf DIN 4102 verwendet werden.
(z. B. Gipskarton-Standerwande, Metallgitterzdune mit Blechbeplankung etc.).

Die Konstruktion muss standsicher ausgebildet werden, Kabelbinder zur Befestigung sind
nicht ausreichend.

Missen Bauzdune auf festen Treppen vorgesehen werden, so ist am Bauzaun ein Hand-
lauf vorzusehen.

Bei staubenden Arbeiten ist die Baustellenabtrennung staubdicht auszuflhren, um einen
Staubeintrag in angrenzende Bereiche, auch vor dem Hintergrund einer Fehlauslésung von
Brandmeldeanlagen, zu vermeiden.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen ist darauf zu achten, dass bei
Fahrtreppengruppen, die gem. Brandschutzkonzept der jeweiligen Station zur Evakuierung
vorgesehen sind und demzufolge als Fluchtweg gekennzeichnet sind, immer nur eine aus
jeder Gruppe nicht begehbar ist.

Ist das in begrindeten Einzelfdllen nicht mdglich, so sind in Abstimmung mit dem Brand-
schutzbeauftragen ErsatzmalRnahmen festzulegen.
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Sperrung von Treppenanlagen

Missen im Zuge von Baumalnahmen Treppenanlagen, die als Fluchtweg ausgewiesen
sind, zeitweise gesperrt werden, so ist dies mit dem Brandschutzschutzbeauftragten abzu-
stimmen.

Eine Abstimmung ist nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass die Treppe im Notfall
begehbar ist, Personal vor Ort ist und die Absperrung nur mittels Flatterband erfolgt.

Schweil3-, Lot- und Trennschleifarbeiten

Schweill-, Lot- und Trennschleifarbeiten (Feuerarbeiten) duarfen nur mit
schriftlicher Genehmigung (mit gililtigem SchweiBerlaubnisschein) durch-
gefuhrt werden.

Dabei sind stets Kleinléschgerate (Feuerldéscher) in Bereitschaft halten!
(z. B. Wasser, Pulver)

Grundsatzlich ist bei feuergefahrlichen Arbeiten vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber
(VGF) ein entsprechender Erlaubnisschein auszustellen.

Schweilerlaubnisscheine werden auf Seiten der VGF von NT33 ausgestellt.

Der SchweilRerlaubnisschein ist als Muster dieser Brandschutzordnung beigefugt. (Anl. 2)

Brandmeldeanlagen

Bei der Planung von Baumafnahmen ist zu beriicksichtigen, ob der betroffene Bereich
durch eine Brandmeldeanlage Uberwacht wird.

Bei staubintensiven Arbeiten sind ggf. Melder bzw. Meldelinien in den betroffenen Berei-
chen abzuschalten.

Mussen Brandmeldeanlagen sowie andere sicherheitsrelevante Anlagen wahrend des
Baubetriebs auller Betrieb genommen werden, so sind entsprechende Ersatzmalinahmen
(Brandwache) zu treffen.

Bei staubenden Arbeiten im offentlichen Bereich ist gemaR der Verfahrensanweisung zur
Fehlauslésung von Brandmeldeanlagen in U-Bahnstationen durch staubintensive Arbeiten
zu verfahren (Anlage 3: Formblatt zur Abschaltung von Brandmeldeelementen).

Die Abschaltung der BMA muss generell durch den Mitarbeiter am BUWA-Platz veranlasst
und im Betriebstagebuch dokumentiert werden.

Grolere Baumalnahmen in bisher nicht Uberwachten Bereichen sind nach Moglichkeit
durch eine mobile Brandmeldeanlage (MOBs) zu Uberwachen, die auf den BUWA-Platz in
der Leitstelle der VGF aufgeschaltet wird.

Fremdfirmen

Bei Einsatz von Fremdfirmen hat der beauftragende Fachbereich die 0. g. Anforderungen
bereits bei der Ausschreibung zu berlcksichtigen.

Der beauftragende Fachbereich hat die Einweisung der Bauleitung sicherzustellen.

Der Fremdfirma sind alle sicherheitstechnischen Anforderungen aufzuzeigen und die an-
geordneten MalRnahmen sind zu Gberwachen.
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2. Brand- und Rauchausbreitung

e Feuer- und Rauchschutztiiren sind standig geschlossen zu halten, um eine Ausbreitung
von Feuer und Rauch zu verhindern bzw. zu verzégern.

e Feuer und Rauchschutztiren durfen nicht gewaltsam offen gehalten werden.

e  Feuer- und Rauchschutztiren kdnnen aus betrieblichen Grinden mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Feststellanlagen offen gehalten werden. Beim Auftreten von Rauch bewirken die
Feststellanlagen ein automatisches SchlieBen der Turen. Diese Feststellanlagen durfen
nicht durch Festbinden, Verstellen oder Verkeilen der Turen unbrauchbar gemacht werden.

o In Lager-, Abstell- und Werkstattrdumen sind keine unnétigen Brandlasten (Sperrmdill, Ab-
fallkartons o. &.) zu lagern. Die vorgenannten Raume sind regelmafig aufzurdumen und
von unndtiger Brandlast zu befreien.

¢ In Raumen, die mit Rauchmeldern ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass der hori-
zontale und vertikale Abstand der Melder zu Lagergitern und Einrichtungen an keiner Stel-
le 0,5 m unterschreitet. Der Rauch muss die Melder ungehindert erreichen kénnen. Zu
Wartungszwecken und im Stérungsfall missen die Melder jederzeit erreichbar sein.

¢ In Raumen, die mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind, ist darauf zu achten, dass das
Spruhbild und damit die Léschwirkung nicht durch deckenhohe Lagerung und Einbauten
eingeschrankt wird. Die Sprinklerkdpfe sind allseits mind. 0,5 m freizuhalten.

3. Flucht- und Rettungswege

o Jeder Beschaftigte oder Mitarbeiter einer Fremdfirma hat sich Uber den Verlauf und die
Anordnung der Flucht und Rettungswege regelmaflig und hinreichend zu informieren (sie-
he Flucht- und Rettungsplane der Station).

o  Flure, Lagergange, Treppenraume und Ausgange sind Flucht- und Rettungswege und diir-
fen weder verstellt, noch mit Gegenstanden eingeengt werden. Gegenstande in Flucht- und
Rettungswegen bilden Stolpergefahren und kénnen auch zur Brandausbreitung beitragen.
Die Lagerung von brennbaren Gegenstanden in Flucht- und Rettungswegen ist generell
verboten.

o  Zufahrtswege und Flachen flr die Feuerwehr sowie Rettungs- und Angriffswege im Freien
sind standig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten.

e Sicherheitskennzeichnungen nicht verdecken oder verstellen!

o Bei Arbeiten in den Kabelkellern unter den Bahnsteigen ist sicherzustellen, dass immer
zwei Bodeneinstiege gedffnet werden, um auch hier jederzeit einen 2. Rettungsweg zu ga-
rantieren. Die gedffneten Bodeneinstiege sind entsprechend abzuschranken.

4. Melde- und Loscheinrichtungen

e Uber den Standort und die Handhabung der Melde- und Léscheinrichtung hat sich der im
Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tatige Personenkreis vertraut zu machen.
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Loscheinrichtungen

o Die Bahnsteige in den unterirdischen U-Bahnstationen sind mit Nassléscheinrichtungen (C-
Rohr mit Schlauch) und Handfeuerldschern (Pulverldscher) ausgestattet.

o Diese Einrichtungen sind in den gréReren Stationen auch noch an anderen Stellen anzu-
treffen.

o Darlber hinaus befinden sich weitere Léscheinrichtungen verteilt in den Betriebs- und
Technikbreichen. lhr Standort ist mit den entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

ik -

Loéschschlauch Feuerldscher Mittel und Gerate zur Brandbekampfung

o  Betriebs- und Bedienungsanleitungen an den Feuerléschern beachten!
(Brandklassen, Abstand zu elektrischen Anlagen!)

o Informieren Sie sich Uber die "Taktischen Regeln" beim Umgang mit Feuerléschern!
(Siehe Anlage 1)

e Feuerlésch- und Meldeeinrichtungen sind in den vorgeschriebenen Zeitabstanden auf
Funktionstiichtigkeit zu Gberprifen und standig betriebsbereit zu halten (Technische Re-
geln, Herstellerangaben).

o Einrichtungen des Selbstschutzes (Feuerléscher, Wandhydranten) und ihre Hinweise dir-
fen nicht verdeckt, beschadigt oder entfernt werden. Sie missen jederzeit gut sichtbar und
frei zuganglich sein.

Benutzte Feuerloscher sowie festgestellte Mangel an Brandschutzeinrichtungen sind
umgehend NT33 zu melden.

Meldeeinrichtungen:

Die vorhandenen Meldeeinrichtungen variieren von Station zu Station. Im Zuge der brand-
schutztechnischen Nachriistungen werden alle Stationen nach und nach in den néachsten
Jahren mit Brandmeldetechnik ausgestattet. Der Stand ist demzufolge einem standigen
Wandel unterlegen und wird daher hier nicht im Detail dargestellt.

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich Uber die Meldeeinrichtungen (Brandmeldeanlagen,

Handfeuermelder in Technikfluren, Info-Saulen) in der jeweiligen Station, in der er tatig wird,
zu informieren.
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5. Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und Uberlegt zu handeln, damit unter allen Um-
standen eine Panik vermieden wird.

5.1 Brand melden

Jeder Brand ist sofort zu melden.

)
k Rettungsleitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main verstiandigen: 112
a,

oder

tiber den nachstgelegenen Handfeuermelder Alarm ausldsen.
Die Brandmeldung uber Notruf 112 muss folgende Angaben enthalten:

Wer: Wer hat angerufen???
Name des Meldenden und Telefonnummer, unter der der Meldende bei
etwaigen Ruckfragen zurlickgerufen werden kann.

Was: Was ist passiert 2?7
Was brennt oder was wird brennend vermutet.

Wo: Wo brennt es???
Station, Ebene, Bahnsteig, Raum.

Wieviel: Wieviele verletzte oder vermisste Personen gibt es???

Sind Personen gefahrdet ?7?
(eingeschlossen durch Feuer und Rauch)

Warten: Warten auf Riickfragen !!!

Alarmierung der Betriebsleitstelle der VGF: 069-213-22222
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5.2 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Auf Alarmsignale und Durchsagen achten!

Bei Ertdnen der Signale (Durchsagen Uber Lautsprecher oder Megaphon oder Signalhu-
pen) haben alle Passanten, Fahrgaste und Mieter von Laden und deren Beschaftigte sowie
Mitarbeiter der VGF (wenn nicht mit Aufgaben aus Teil C dieser Brandschutzordnung be-
traut) die Station unverziglich auf den gekennzeichneten Rettungswegen zu verlassen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist den Hinweisen des mit der Evakuierung betrauten
Personals (Verkehrsmeister, Ordnungsdienst der VGF, Fahrdienstmitarbeiter, Hausmeis-
ter) unverziglich Folge zu leisten.

5.3 In Sicherheit bringen

Die Sicherheit der sich in der Station befindlichen Personen geht jeder Brandbekampfung
vor.

Gefahrdete, behinderte oder verletzte Personen sind mitzunehmen, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Aufzuge im Brandfall nicht zu nutzen sind.

Mobilitdtseingeschrankte Personen sind auf die Hilfe anderer angewiesen.
Verstandigen Sie die Personen in benachbarten Rdumen (auch Toiletten).

Tdren (Brand- und Rauchschutztiiren) schlieRen (nicht abschlieRen) und die Station Uber
die gekennzeichneten Fluchtwege verlassen.

Im Brandfall keine Aufzuge benutzen!

Den gekennzeichneten Fluchtwegen folgen.

2—

In verrauchten Raumen ist geblckt oder kriechend vorzugehen, da in Bodennahe in der
Regel noch atembare Luft und bessere Sicht vorhanden ist.

Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den vom
Brandherd am weitesten entfernten Raum zu gehen.

Alle Turen sind zu schlieBen. Um ein Verrauchen dieser Rdume zu verhindern, sind mog-
lichst alle Tarritzen, Schlussellécher o. a. abzudichten (Tucher, Kleidung, etc.).

Es ist darauf zu achten, dass kein Durchzug entsteht und dadurch Rauchgase in die R&u-
me gelangen.

5.4 Loschversuche unternehmen

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Ldschversuche, soweit dies ohne Gefahr-
dung der eigenen Person maoglich ist, durchzufihren.

Ldschversuche kénnen mit den vorhandenen Feuerléscheinrichtungen (Feuerldscher,
Wandhydranten, Léschdecke usw.) durchgefiihrt werden.
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e Die Handhabung, Funktion und Wirkungsweise von Feuerldschern ist je nach Loschmittel
und Bauart sehr unterschiedlich. Deshalb hat sich jeder Beschaftigte mit den in seinem Be-
reich vorhandenen Feuerléschern vertraut zu machen.

e  Achtung beim Gebrauch der Wandhydranten auf den Fahrebenen!

Bei einem Loschangriff bei einem brennenden Zug sind folgende Sicherheitsabstan-
de zur Fahrleitung der U-Bahn einzuhalten:

Sicherheitsabstand mind. 1 m bei Sprihstahl
Sicherheitsabstand mind. 5 m bei Volistrahl

e  Soweit mdglich, sind leicht brennbare Gegenstdnde aus der Nahe des Brandherdes zu
entfernen.

o Bleiben die ersten Léschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Tlren zu schlieen und
die Station ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

. Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke, Mantel 0.a. einwi-
ckeln, zu Boden reiflen und in der Decke hin- und herwalzen bis die Flammen erstickt sind.
Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kihlen und den Rettungsdienst erwarten.

e Die Feuerwehr ist an geeigneter Stelle zu erwarten. In der Regel ist das der Stationszu-
gang mit der Nummer 1. Die Nummerierung der Stationszugange ist auf den Hinweistrans-
parenten an den Stationszugangen dargestellt.

e Der Feuerwehr ist der kurzeste Weg zum Brandherd zu zeigen.
e Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

o Neugierige sind von der Einsatzstelle fern zu halten.

6. Besondere Verhaltensregeln

6.1 Loschen in Sonderfallen

In folgenden Fallen dirfen Brande nicht mit Wasser geléscht werden, sondern es ist das
entsprechende Sonderléschmittel einzusetzen:

e Bei Fett- und Friteusebrianden kein Wasser einsetzen!!!

Gefahr der Fettexplosion !!!!

Hier sind geeignete Fettbrandldscher der Brandklasse F bzw.
Ldschdecken, ein passender nichtbrennbarer Deckel, Pulver- oder CO, - Léscher einzusetzen.

e Bei Branden von Flussigkeiten (Benzin, Alkohol, Ol, usw.) kein Wasser einsetzen, da diese
Flussigkeiten aufschwimmen kdnnen und dadurch der Brandherd vergroert wird. Vorwie-
gend Pulver-Loéscher der Klassen ABC oder BC oder Schaum-L&scher einsetzen.

6.2 MaBnahmen bei Verbrennungen oder Verbrithungen

Die betroffenen Gliedmafen sind sofort mit sauberen flieRendem kalten Wasser zu kiihlen, bis
eine Schmerzlinderung eintritt. Anschlieffend sind die Brandwunden keimfrei abzudecken.
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6.3 MaRnahmen bei Unfallen mit elektrischem Strom

Bei Unfallen mit elektrischem Strom ist der Stromfluss sofort zu unterbrechen durch Ausschal-
ten, Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen.

Unter Spannung stehende Personen nicht beriihren.
Gefahr des Spannungsitiberschlages !!!

SofortmaBnahmen:

e Notruf 112 (siehe Punkt ,Brand melden®)

o sofortige Ruhelage

e Vitalfunktionen wie Atmung und Puls kontrollieren

e Dbei Atemstillstand sofort Atemspende einleiten

e Dbei Kreislaufstillstand sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten

o bei Bewusstlosigkeit und vorhandenen Vitalfunktionen, die Person in der stabilen Seitenla-
ge lagern

e eventuell vorhandene Brandwunden keimfrei abdecken
(siehe unter ,MalRnahmen bei Verbrennungen®)

7. Weitere MaBnahmen

e Bei Gefahrdungen aus oder fur den U- und/oder S-Bahnbetrieb:

Betriebsleitstelle der VGF informieren: 069 / 213 -22222

e Eventuell erforderliche EvakuierungsmalRnahmen einleiten. Betroffene Bereiche raumen
und absperren, gefahrdete Personen ruhig und sachlich informieren.

o Feuerwehr und Rettungsdienste einweisen und bei EvakuierungsmalRnahmen unterstit-
zen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr tibernimmt deren Einsatzleiter die Leitung der MaR-
nahmen. Anweisungen der Feuerwehr folgen !

8. Verhalten nach Branden

o Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverziglich der Betriebsleitstelle zu melden.
o Die Brandstelle darf erst nach ausdriicklicher Genehmigung wieder betreten werden.

¢ Brandmeldeanlagen, Feuerldschanlagen, -gerate und -einrichtungen missen unver-
zuglich wieder Einsatzbereit gemacht werden.

e  Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor der Wiederinbetriebnahme zu prifen.
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Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte

Admin: G:\\VGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright ® VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 3 von 4
(Nur flir den internen Gebrauch)
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2 Textvorlage gililtig fur alle Gewerke

Alle vom Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel missen gemaf
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und bei elektrischen Arbeitsmitteln auch
der DGUV Vorschrift 3 ,Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel* geprift sein.
Zum Nachweis der Prifung gentigt eine auf dem Arbeitsmittel angebrachte
Prifplakette auf der der nachste Priftermin ersichtlich ist. Ein Priifprotokoll zu jedem
Arbeitsmittel muss vom Auftragnehmer vorgehalten werden. Die VGF behalt sich
eine stichprobenartige Einsicht der Prifprotokolle vor. Vor dem Benutzen von
Arbeitsmittel sind diese vom Benutzer auf augenscheinliche Mangel per
Sichtkontrolle zu prifen.

Alle elektrischen Arbeitsmittel sind entweder (iber einen aktuell gepriften
Baustromverteiler, oder bei allgemein zugénglichen Steckdosen mit einem
vorgeschalteten PRCD-S (Portabler Fehlerstromschutzschalter mit
Zusatzschutzfunktionen) gemal DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I| 608)
LAuswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und
Montagestellen® zu versorgen/betreiben. Allgemein zugangliche Steckdosen ohne
die Vorschaltung eines PRCD-S durfen nicht zum Versorgen von elektrischen
Arbeitsmitteln verwendet werden!

Das Offnen von Schaltgeratekombinationen (Schaltschranke) die geman
Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 1.3 mit dem W012 Symbol (Elektro-
Blitz) gekennzeichnet sind sowie das Betreten von abgeschlossenen elektrischen
Betriebsstatten, auch wenn diese offen stehen, ist fir Laien nicht erlaubt. Diese
dirfen gemald VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen” Abs. 3.1.101 nur
von Elektrofachkraften und elektrotechnisch unterwiesene Personen, von Laien
jedoch nur in Begleitung von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen gedffnet bzw. betreten werden. Ist ein Offnen oder Betreten notwendig,
kann dies nur in Absprache und schriftlicher Freigabe mit dem zustandigen
Anlagenverantwortlichen (Definition gemafl VDE 0105-100 Abs. 3.2.2.102) der VGF
erfolgen.

Fachbereich Datum Name Unterschrift
Erstellt NT3 05.10.2015 | Hither “ /J
Geprilft NT3-BVEFK [05.10.2015 | Schafer %&L\
Freigegeben NT3-BVEFK |05.10.2015 | Schafer - /%K_,\
~
Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3 4.3
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\WGF_VEFK\VEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGeselischaft Frankfurt am Main Seite 4 von 4
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

—
Kurt-Schumacher-Str.8
60311 Frankfurt am Main

CAD-Richtlinie der VGF

fur die interne und externe CAD-Bearbeitung

Begriffsbestimmung

Die in diesem Dokument benutzte Bezeichnung CAD-Richtlinie ist eine verkirzte Schreibweise fur
CAD-Richtlinie der VGF fur die interne und externe CAD-Bearbeitung und meint immer genau diese.

Gender-Disclaimer

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich,
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermafien fir alle
Geschlechter.

Versionsstand der CAD-Richtlinie

Datum Anderung Name Version

22.07.2024 Neufassung der CAD-Richtlinie Mehnert 2.0

28.11.2024 Kapitel 3.1 Zeichnungseinheiten, Zeichenvorschriften: Mehnert, 2.1
Festlegung Hohe Z=0.00 bei 2D-Dateien Stojanovic

Kapitel 3.2.1 Pfade zu DGN Dateien angepasst
Kapitel 3.4 Pfad fir Dokument ,Farben-RGB* angegeben
Kapitel 3.4.1 Pfade angepasst

Kapitel 3.5.1 Pfade fir MicroStation Blécke angepasst

Prifung und Freigabe der CAD-Richtlinie

Eine Freigabe durch die Geschaftsbereichsleitung ist nur bei Hauptversionsanderungen notwendig.
Die signierte Version 2.0 ist in folgendem Verzeichnis abgelegt — Anhange\CAD-Richtlinie Archiv

Name Org. Einheit Datum, Signatur
Gepruft Rabenau NT5.03 06.09.2024
Freigegeben Kilzer NT5 13.08.2024
Freigegeben Schmidt NT3 02.10.2024

Anhang-Anderungsindex

Zur Nachverfolgung von Anderungen in Anhangen siehe
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CAD-Richtlinie der VGF fir die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1

— Anhange\Anhang-Anderungsindex.pdf
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CAD-Richtlinie der VGF fir die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1
1 Allgemeines, Organisatorisches, Rechtliches, Technisches

1.1 Zweck der CAD-Richtlinie

In vielen Bereichen der VGF werden Informationen in Form von CAD-Daten verarbeitet. Beispiele hierfur
sind: Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke, Stationen und Haltestellen,
Fahrweg, Signaltechnik, Nachrichtentechnik, Zentrale Leittechnik, Licht und Kraft, Fahrstrom, Fahrleitung,
Heizung-Klima-Luftung-Sanitar, Forderanlagen und andere.

Diese CAD-Daten sind eine wichtige Grundlage fir Betriebsfuhrung, Verwaltung, Bewirtschaftung
(Facilitymanagement), Wartung, Instandhaltung usw. wahrend der gesamten Lebensdauer aller Bauwerke
der VGF. Dartber hinaus bilden sie die Grundlage fur mogliche Umplanungen, Nutzungsanderungen,
Erweiterungen usw.

Zweck dieser CAD-Richtlinie ist es, Standards und Vorgaben fiir die Umsetzung folgender Anforderungen
zu definieren:

= Erzeugung und Bearbeitung konsistenter digitaler Daten nach Vorgaben der VGF.
= Reibungsloser Datenaustausch zwischen Vertragspartnern und der VGF Uber alle Planungsphasen.
= Reibungslose Datenibernahme in eine einheitliche Bestandsdokumentation der VGF.

1.2 Geltungsbereich

Die CAD-Richtlinie gilt sowohl fir den VGF-internen Gebrauch als auch fur externe Datenlieferanten. Sie
bildet die Grundlage fir die Leistungsabnahme von CAD-Daten durch die VGF. Die Vorgaben der CAD-
Richtlinie sind verbindlich und werden Vertragsbestandteil.

Die CAD-Richtlinie ist immer in der aktuellen Version zu benutzen, die zum Zeitpunkt einer
Vertragsunterzeichnung bzw. zu Beginn eines Projekts oder einer MalRinahme gliltig ist. Wahrend eines
laufenden Projektes bzw. einer laufenden Malinahme aktualisierte Versionen der CAD-Richtlinie kénnen
adaptiert werden.

Eventuelle Anderungen, Erganzungen oder Ausnahmen zur Anwendung dieser Richtlinie miissen mit der
betreffenden Fachabteilung abgestimmt werden. Die getroffenen Vereinbarungen missen schriftlich
festgehalten werden, mit dem ausdriicklichen Hinweis, dass es sich um eine Anderung der CAD-Richtlinie
handelt, und bedurfen der Freigabe durch den Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) und durch
den Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD).

— Anhange\Verschiedenes\Anderungen zur CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefiillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

= G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de

1.3 Organisation, Ansprechpartner

Fir die Erstellung dieser Richtlinie ist der Geschaftsbereich NT5, Stabsbereich NT5.03 -
Infrastrukturdatenmanagement der VGF zustandig.

Fiur Fragen stehen lhnen die Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD) zur Verfugung:

Herr Stojanovic (Tel.: 0170 7638540, E-Mail: a.stojanovic@vgf-ffm.de)
Herr Rabenau (Tel.: 0151 20901783, E-Mail: d.rabenau@vgf-ffm.de)

Fur Fragen zum Datenaustausch und fachspezifische Fragen werden bei Vergabe eines Projektes
fachkundige Mitarbeiter als Ansprechpartner vom Auftraggeber sowie vom Auftragnehmer benannt. Diese
werden von den Projektleitern / Arbeitspaketverantwortlichen (APV‘s) der VGF dokumentiert.

— Anhange\Verschiedenes\Benannte Ansprechpartner zur CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

* G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de
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CAD-Richtlinie der VGF fir die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1

1.4 Urheberrecht und Datenschutz

Sofern die VGF dem Vertragspartner zur ordnungsgemafRen Vertragserfillung notwendige Daten zur
Verflugung stellt, ist der Vertragspartner verpflichtet, diese Daten nach Vertragsbeendigung und gultiger
Rechtsgrundlage zu lI6schen. Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Vertragspartner zu Schadensersatz.

Der Vertragspartner erhalt die Nutzung zum Zweck der Vertragserfillung. Jede anderweitige Nutzung ist
untersagt.

Der Vertragspartner verpflichtet sich insbesondere, die ihm zur Verfiigung gestellten Daten nicht fir
eigene oder fremde Zwecke weiter zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder sonst zuganglich zu
machen, zu andern oder zu veraul3ern, sowie zu verdffentlichen oder zu vervielféltigen.
Personenbezogene Daten durfen von den Vertragspartnern nur in dem Umfang und zu den Zwecken
sowie in der Weise verarbeitet werden, wie es zur Erfillung dieses Vertrages erforderlich ist. Sie sind
verpflichtet, geltendes Datenschutzrecht einzuhalten.

Der Verarbeitung personenbezogener Daten darf ausschlie3lich nach den aktuell giiltigen
datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen. Die Verwendung der personenbezogenen Daten und die damit
verbundenen Zwecke beschranken sich auf den Gegenstand dieses Vertrages. Die maf3geblichen
Bestimmungen des Datenschutzes sind einzuhalten.

Der Vertragspartner Ubertragt der VGF unentgeltlich das unwiderrufliche, unbeschrankte, ausschliefiliche
und Ubertragbare Nutzungsrecht im Sinne der 88 31 ff. Urheberrechtsgesetz an den zu erbringenden
Daten und willigt unwiderruflich und unentgeltlich in kiinftige Anderungen der Daten ein.

Fremdverwendete Materialien (Bilder, Karten, Texte etc.) bedirfen eines Quellverweises.

1.5 Dateiformate, Betriebssystem, CAD-Systeme

1.5.1 Dateiformate
Die Datenubergabe fir die Fachplanungen, Gewerke und Anlagen:

= Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke (ARC)
= Licht und Kraft (LUK)

= Heizung-Klima-Luftung-Sanitar (H-S)

* Forderanlagen (FOR)

= Zentrale Leittechnik (ZLT)

= Signaltechnik (SIG)

= Nachrichtentechnik (NRT)

= Fahrstrom (FS-)

= Fahrleitung (FL-)

erfolgt mit dem Dateiformat DWG, Version 2018 (AutoCAD 2018-Zeichnung). Die Dateien durfen
ausschlie3lich Zeichnungselemente aus AutoCAD enthalten.

Die Datenubergabe fir die Fachplanungen, Gewerke und Anlagen:

= Oberirdische Stationen und Haltestellen (OSH)
= Fahrweg (FW-)

erfolgt mit dem Dateiformat DGN (MicroStation) in der Version 10.x (Connect Edition). Abweichende
Dateiformate sind wie in Kapitel '1.2 Geltungsbereich' beschrieben zu behandeln.

Alle Plandarstellungen sind zusatzlich im Dateiformat PDF, mit voller Funktionalitat, wie in Kapitel
'3.8 Erstellen von PDF-Dateien' beschrieben, zu liefern.
1.5.2 Betriebssystem

Das von der VGF eingesetzte Betriebssystem ist Windows 10 mit aktuellen Servicepacks. Alle
Ubergebenen Daten missen damit kompatibel sein.

Vertraulichkeitsstufe 2 Seite 4 von 14
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CAD-Richtlinie der VGF fir die interne und externe CAD-Bearbeitung Version 2.1

1.5.3 CAD-System

Die VGF setzt fur die CAD-Datenbewirtschaftung AutoCAD von Autodesk (Dateiformat DWG) und
MicroStation von Bentley Systems (Dateiformat DGN) ein.

Weitere in diesem Zusammenhang bei der VGF eingesetzte Programme bzw. Toolsets sind:

= Revit von Autodesk - Dateiformat RVT
BIM Software
AutoTURN von Transoft Solutions (Europe) B.V. - Dateiformat DWG, DGN
Erstellung von Schleppkurven im Bus-Bereich
= CARF von LUArtX IT GmbH - Dateiformat DGN
Erstellung von Schleppkurven fir Schienenfahrzeuge
= Rail Track von Bentley Systems - Dateiformat ALG
Erstellung von Gleistrassierungsplanen
= GA-wire von Omexom - Dateiformat DWG
CAD-Programm fir die Fahrleitungsplanung
= Relux von Relux Informatik AG - Dateiformat RDF
Lichtplanungssoftware
= EPLAN von EPLAN GmbH & Co. KG - Dateiformat ZW1
CAD-Software fur den Anlagen- und Schaltschrankbau

CADconform von Altivasoftware
Unternehmensweite CAD-Standards-Management-L&sung

Die Wahl des einzusetzenden CAD-Systems bleibt grundsétzlich dem Auftragnehmer tberlassen. Die
Datenidbernahme aus anderen Systemen muss jedoch in den genannten Dateiformaten ohne
Konvertierungs- und Anpassungsarbeiten seitens der VGF mdglich sein. Die in dieser Richtlinie
festgelegten Regelungen missen unabhangig von der Systemarchitektur (Hard - und Software)
eingehalten werden.

1.6 Datentibergabe

1.6.1 Probeweiser Datenaustausch

Vor dem Beginn der Arbeiten ist ein probeweiser Datenaustausch vorzunehmen. Nach schriftlicher
Bestatigung des Auftraggebers Uber die fehlerfreie Datentibernahme in die eigenen Systeme kann der
Datenaustausch beginnen.

— Anhange\Verschiedenes\Bestatigung Datenaustausch.docx

1.6.2 Termine und Art der Daten

An folgenden Projektphasen (soweit die Leistungsphasen Teil der vertraglichen Leistung sind), sind
folgende Vektordaten an die VGF zu tbergeben:

= Am Ende der Leistungsphasen 1, 2, 3 und 4:
Aktuelle CAD-Dateien (inkl. PDF) in den vereinbarten Dateiformaten, mit Zeichnungseinheiten und
Georeferenzierung nach CAD-Richtlinie.

= Am Ende der Leistungsphase 5, am Ende der vertraglichen Leistung (unabhangig von der
Leistungsphase), sowie nach Inbetriebnahme:
Aktuelle, zur vereinbarten CAD-Richtlinie konforme CAD-Dateien (inkl. PDF), grafisch tberarbeitet
mit der inhaltlichen Darstellung des Bestands (‘as built'), in den vereinbarten Dateiformaten.

1.6.3 Planverzeichnis

Alle Gbergebenen (neu erstellten oder bearbeiteten) Dateien sind in einer Planliste zu dokumentieren, mit
Angabe der jeweils zu referenzierenden Dateien und dem Indexstand. Diese Dokumentation der
Bestandsunterlagen bildet die Grundlage fir weitere Planungen. Siehe XLSX-Dateien im Verzeichnis

— Anhange\Planverzeichnisse\
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1.6.4 Datenaustausch

Fur den Datenaustausch zwischen dem Auftraggeber und dem Datenlieferant stehen folgende
Moglichkeiten zur Verfigung:

= Projektplattform, falls vorhanden.
= Zertificon SecureHub. GréRBenbeschrankung beachten.
= Mail. Vertrauliche Daten missen verschlisselt ibermittelt werden. Gro3enbeschrankung beachten.

1.6.5 Datenkomprimierung

Zur Datenkomprimierung kann das Standardkomprimierungsverfahren ZIP angewendet werden.

1.6.6 Virenfreiheit

Vom Auftragnehmer Gibergebene Daten miissen frei von Viren sein. Sollte dies nicht der Fall sein und
entsteht dem Auftraggeber dadurch ein Schaden, so ist der Auftragnehmer hierfir haftbar.

1.7 Leistungstubernahme
Die Prifung der Daten erfolgt bei der VGF in zwei Stufen:

1. Formale Priifung der Dateien auf Einhaltung der CAD-Richtlinie vom Arbeitspaketverantwortlichen
CAD (APV CAD) der VGF auf Basis dieser Checkliste:

— Anhange\Verschiedenes\Checkliste CAD Planeinreichung.docx

2. Fachliche Priifung der Dateien durch Mitarbeiter der Fachabteilungen der VGF. Dies kdnnen zum
Beispiel Projektleiter (PL) oder Arbeitspaketverantwortliche (APV) sein.
Gepriift wird die inhaltlich und fachlich korrekte Umsetzung der gestellten Aufgaben und
Anforderungen.

Die erfolgreiche Prifung muss auf dem gepriften PDF-Plan mit einer digitalen Signatur dokumentiert
werden.

Bei Beanstandungen wird der Vertragspartner schriftlich oder per E-Mail Giber die Art der Beanstandungen
informiert. Die Daten sind daraufhin vom Vertragspartner innerhalb einer angemessenen Frist, die der
Auftraggeber in seiner Beanstandung nennt, nachzubessern.

Ist es dem Vertragspartner trotz zweimaliger Aufforderung nicht moglich, die Voraussetzungen fir eine
fehlerfreie Datenlibergabe zu schaffen, hat die VGF das Recht, die Aufbereitung der Daten auf Kosten
des Vertragspartners von einem Dritten ausfuhren zu lassen.

1.8 Prozess zur Anwendung der CAD-Richtlinie

Bei Bestandsanderungen ist die CAD-Richtlinie grundsatzlich verbindlich. Ablaufe und beteiligten Stellen
zur Anwendung der CAD-Richtlinie bei Projekten sind als Prozess in folgender Datei definiert:

— Anhange\Verschiedenes\Geschéaftsprozess NT5 - CAD-Richtlinie bei Projekten anwenden.pdf
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2 Strukturelle Vorgaben

2.1 Referenztechnik

Die VGF hat sichbewusst fir die Referenztechnik entschieden. So wird die Speicherung redundanter
Informationen in verschiedenen Dateien vermieden und die Zeichnungen aller beteiligten Gewerke
kdnnen wahrend der Projektphase und im Bestand immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

Um eine reibungslose und fehlerfreie Anwendung der Referenztechnik zu gewahrleisten, ist die
Einhaltung folgender Punkte erforderlich:

= Alle CAD-Dateien miissen einen eindeutigen Dateinamen entsprechend der
Plannummerncodierung besitzen. Siehe Kapitel '2.2 Plannummerncodierung'.

= Beim Einbinden von externen Referenzen dirfen keine absoluten Pfadangaben benutzt werden.
Befinden sich referenzierende und referenzierte Dateien im selben Ordner, werden keine Pfade
angegeben. In allen anderen Fallen missen relative Pfadangaben benutzt werden.

2.1.1 Hierarchisch ineinander geschachtelte externe Referenzen

Beim Einbinden externer Referenzen, die ihrerseits auf weitere externe Referenzen verweisen, durfen die
verschachtelten Referenzen nicht angezeigt werden. Externe Referenzen miissen deshalb immer so
eingebunden werden, dass sie nur in der Hierarchieebene dargestellt werden, in der sie eingefligt wurden
(in AutoCAD: Referenztyp 'UBERLAGERUNG', in MicroStation: Eigenschaften des Anhangs 'Keine
Verschachtelung’).

2.2 Plannummerncodierung

Alle CAD-Dateien und Plane der VGF missen eine eindeutige Bezeichnung (Dateiname) besitzen. Dies
ist Voraussetzung fur eine funktionierende Referenztechnik und erméglicht es, bereits am Dateinamen
erste Informationen tber den Dateiinhalt ablesen zu kdnnen.

Die Erstellung solcher Bezeichnungen bzw. Plannummern ist Aufgabe der Plannummerncodierung.

Die Plannummern der VGF bestehen aus einer 33-stelligen Abfolge von Buchstaben und Ziffern. Einzelne
genau definierte Bereiche bilden dabei jeweils die Codierung fir eine bestimmte Information. Zwischen
diesen Bereichen befinden sich Trennzeichen in Form von Unterstrichen.

Teil 1 der Plannummer (Stellen 1-15) enthalt Informationen tber die Ortliche Lage eines Bauwerks / eines
Bauwerksteils oder einer Strecke / eines Streckenabschnitts. Die drtliche Lage bildet das maf3gebliche
Kriterium bei der Ablage und Archivierung der Bestandspléane bei der VGF.

Teil 2 der Plannummer (Stellen 17-33) enthalt ergénzende Informationen zum Plan, die sich nicht auf die
ortliche Lage beziehen.

Die Dokumentation der Plannummerncodierung befindet sich in folgendem Ordner:

— Anhange\Plannummern\

2.3 Basisgewerke, Fachgewerke
Basisgewerke bilden die Grundlage fiur weitere Fachgewerke. Exemplarische Beispiele hierflr sind:

= Architekturzeichnungen als Grundlage fir Gewerke der Technischen Geb&audeausristung (TGA).
= Gleisstreckenzeichnungen (Trassierung) als Grundlage fir Fahrleitungsanlagen.

Grundsatzlich diifen alle Gewerke nur in ihren eigenen CAD-Dateien arbeiten. Sie durfen nicht direkt in
den CAD-Dateien anderer Gewerke oder in Kopien davon arbeiten, sondern missen diese als externe
Referenz zuordnen.
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2.4 Bestandsplane der VGF

Sollten Bestandsplane, die dem Auftragnehmer von der VGF als Planungsgrundlage zur Verfligung
gestellt wurden, nicht der aktuellen CAD-Richtlinie entsprechen, ist die Vorgehensweise zur Einhaltung
der CAD-Richtlinie in Absprache mit dem Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD) und dem
Applikationsverantwortlichen CAD (APP CAD) festzulegen.

Die getroffenen Vereinbarungen missen schriftlich dokumentiert und seitens der VGF genehmigt werden.

— Anhange\Verschiedenes\Plane der VGF entsprechen nicht der CAD-Richtlinie.docx
Die ausgefiillte Datei wird in diesem Ordner abgelegt:

= G:\NT3-Projekte-Neu\__Muster_Verzeichnisstruktur\OO_Projektorganisation\08_CAD-Organisation
und mit dem Projekttitel im Betreff an folgendes Funktionspostfach versendet:

= infra.data@vgf-ffm.de

2.5 Koordinatensysteme

Bei dem Bezugsystem wird zwischen geodatischem und lokalem Koordinatensystem unterschieden.

2.5.1 Geodatisches Koordinatensystem

Das geodatische Bezugssystem ist das Gau3-Krliger-Koordinatensystem im Lagestatus 100, basierend
auf Weltkoordinaten und der Winkeleinheit GON. Winkelmessung von der Y-Achse in Uhrzeigerrichtung.

Das Hohensystem ist das "Neues System der Stadt Frankfurt".

2.5.2 Lokales Koordinatensystem

Das lokale Koordinatensystem entspricht dem mathematischen Koordinatensystem und der Winkeleinheit
GRAD. Winkelmessung von der X-Achse gegen Uhrzeigerrichtung.

2.5.3 Lage und Ausrichtung von Grundriss- und Lageplanen

Vom Auftraggeber Ubergebene Grundriss- und Lageplane sind georeferenziert im Gaul3-Kriiger-
Koordinatensystem Lagestatus 100 (Geodéatisches Koordinatensystem) und durfen auf keinen Fall
verschoben oder gedreht werden. Dies gilt auch fir Teilgrundrisse.

2.6 Plandarstellungen
Alle CAD-Dateien enthalten einen Modellbereich und beliebig viele Layouts.

Der Modellbereich enthalt die eigentlichen Planinhalte, Zeichnungen bzw. Informationen der Datei,
immer im Maf3stab 1:1.

Die Layouts dienen der Darstellung der Planinhalte unter Berlicksichtigung von MaR3stab, Ausschnitt,
Ausrichtung, Layersichtbarkeit usw. Sie enthalten ausschlie3lich layoutspezifische Angaben wie
Planrahmen, Plankopf, Legende usw.

Jede Plandarstellung, zum Beispiel fir die Ausgabe als PDF-Datei oder auf Papier wird in einem eigenen
Layout angelegt.

2.7 Bereinigte Datenstruktur

CAD-Daten sind im bereinigten Zustand abzuliefern. Alle unbenutzten (leeren, nicht referenzierten)
benannten Objekte und Zeichnungselemente sind aus den Zeichnungen zu entfernen.

Hierzu gehoren zum Beispiel: Blockdefinitionen, Layer, Textstile, Bemafungsstile, Linientypen, Gruppen,
Nulllangengeometrie, leere Textobjekte, Uibereinanderliegende 'doppelte’ Elemente ohne verschiedene
Funktionalitat, verwaiste Linienstildaten usw.

Verschachtelte Blécke (DWG) bzw. Zellen (DGN) sind nicht erlaubt.

Nicht mehr benotigte externe Referenzen sind endglltig aus der Zeichnung zu entfernen (in AutoCAD:
'LOSEN', in MicroStation: 'Referenz abhangen’).
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3 Zeichnerische Vorgaben

3.1 Zeichnungseinheiten, Zeichenvorschriften

Samtliche Zeichnungsinhalte sind im Mal3stab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter zu zeichnen: Eine
Zeichnungseinheit entspricht einem Meter in der Realitat.

Alle Zeichenelemente in 2D-Dateien mussen sich auf der Hohe Z=0.00 befinden und dirfen keine
Ausdehnung in Z-Richtung (Objekthdhe) aufweisen, sofern dies nicht (zum Beispiel bei
Vermessungsdaten) anders vereinbart wurde.

Die Darstellung im gewtinschten Planmaf3stab (zum Beispiel fir die Darstellung im Plot als PDF-Datei)
erfolgt Uber den eingestellten Mal3stab im Layoutbereich der CAD-Datei bzw. in der Plandatei.

Fur alle DGN-Dateien muss in den erweiterten Einheitseinstellungen eine Auflésung von 10000 pro Meter
eingestellt sein. Diese Einstellung ist in allen Seed-Dateien vorhanden und darf nicht verdndert werden.

Die gultigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen sind anzuwenden. Dartber hinaus sind die
fachbereichsspezifischen Merkbléatter im Anhang dieser Richtlinie zu beachten. Siehe Dateien im
Verzeichnis

— Anhange\Merkblatter\

3.2 Layer /Ebenen

Mit der Bezeichnung Layer ist in diesem Zusammenhang auch immer das Synonym Ebene gemeint.

Layer dienen der Strukturierung und Differenzierung von CAD-Daten. Sie ermdglichen unter anderem eine
effektive Steuerung der Darstellung des Planinhalts, auch in den abgeleiteten PDF-Dateien.

Alle CAD-Elemente (Objekte) sind entsprechend ihrer inhaltlich-thematischen Aussage auf geeigneten
Layern abzulegen.

Die CAD-Layerstruktur wird vom Auftraggeber vorgegeben und ist verbindlich einzuhalten.

Abweichende Layerstrukturen sind fir die CAD-Datentibergabe, spéatestens jedoch fur die vereinbarten
Datenabgabetermine (jeweils am Ende der Leistungsphasen 3, 4, 5, am Ende der vertraglichen Leistung,
sowie nach Inbetriebnahme) in die CAD-Layerstruktur des Auftraggebers zu konvertieren.

3.2.1 Layer Vorlagedateien

Die vorgegebene CAD-Layerstruktur wird vom Auftraggeber in den Dateiformaten DWG (AutoCAD Layer)
bzw. DGNLIB (MicroStation Ebenen) und XLSX (Excel) zur Verfligung gestellt.

Layer- bzw. Ebenenstruktur fur Kirzel
= Oberirdische und unterirdische Architektur- und Ingenieurbauwerke
(Tunnelbauwerke, Unterirdische Stationen, Betriebsgebaude, Abstellanlagen usw.) ARC

— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ARC Architektur.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ARC Architektur.xIsx

= Licht und Kraft LUK
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur LUK Licht und Kraft.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur LUK Licht und Kraft.xIsx

= Heizung-Klima-Luftung-Sanitar H-S
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur H-S Heizung-Klima-Liftung-Sanitar.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur H-S Heizung-Klima-Liftung-Sanitér.xIsx

* Forderanlagen FOR
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FOR Forderanlagen.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FOR Forderanlagen.xIsx
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= Oberirdische Stationen und Haltestellen OSH
— Anhange\MicroStationCE\Workspaces\Haltestelle\SEED&DGNLIB\dgnlib
— Anhange\MicroStationCE\Standarddokumentationen\OSH

= Zentrale Leittechnik ZLT
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ZLT Zentrale Leittechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur ZLT Zentrale Leittechnik.xIsx

= Signaltechnik SIG
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur SIG Signaltechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur SIG Signaltechnik.xlsx

= Nachrichtentechnik NRT
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur NRT Nachrichtentechnik.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur NRT Nachrichtentechnik.xIsx

= Fahrweg FW-
— Anhange\MicroStationCE\Workspaces\Fahrweg\SEED&DGNLIB\dgnlib
— Anhange\MicroStationCE\Standarddokumentationen\FW

= Fahrstrom FS-
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FS- Fahrstrom.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FS- Fahrstrom.xlsx

= Fahrleitung FL-
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FL- Fahrleitung.dwg
— Anhange\DWG Layer\Layerstruktur FL- Fahrleitung.xlsx

3.2.2 Fehlende Layer

Nicht vorhandene Layer, die fir eine inhaltlich korrekte Darstellung bendtigt werden, kénnen vom
Auftragnehmer in Anlehnung an die vorhandene Layerstruktur mit dem Prafix NEU_ erstellt werden.

Neu erstellte Layer in CAD- und PDF-Dateien, die nur in der Planungsphase und nicht in der spéateren
Darstellung des Bestands (‘as built") benotigt werden, erhalten das Prafix TMP_ und sind ansonsten frei
wahlbar.

Layernamen diirfen keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten. Die Zeichen a6 G 3 - _sind erlaubt.

Bei Datenlibergabe am Ende der Leistungsphasen 5, am Ende der vertraglichen Leistung, sowie nach
Inbetriebnahme sind die Layer nach Abstimmung mit dem Arbeitspaketverantwortlichen CAD (APV CAD)
der VGF ohne das Prafix NEU_in die Zeichnungen zu Gbernehmen. Siehe auch Kapitel '1.8 Prozess zur
Anwendung der CAD-Richtlinie'.

3.2.3 Eigenschaften 'Von Layer'

Alle Objekte bzw. Zeichnungselemente, mit Ausnahme von Schraffuren, miissen die Eigenschaften Farbe,
Linientyp, Linienstarke und Transparenz von den Layereinstellungen tbernehmen (in AutoCAD:
'VonLayer', in MicroStation: '‘Nach Ebene").

Eine direkte Zuweisung ist nur fiir einzelne, vom Layer abweichende Eigenschaften erlaubt. Typische
Beispiele hierfir sind Farben von Texten (Beschriftungen) und alternative Linientypen.

3.3 Schraffuren

Schraffuren, zu denen auch Farbflachen (Farbflllungen) gehéren, missen zusammenhangend als
eigenstandige CAD-Objekte, mdglichst in assoziativer Form, vorliegen und bearbeitbar sein. Sie durfen
nicht aus einzelnen Zeichnungselementen wie Linien oder Punkten bestehen.

Schraffuren und Farbflachen dirfen sich nicht in einem Stiick tGber unterschiedliche Bauteile, wie zum
Beispiel AuBenwande, Innenwande und Stiitzen erstrecken und werden an Blockgrenzen unterteilt.

Die Anzeigereihenfolge von Farbflachen ist auf ganz unten einzustellen, die von anderen Schraffuren auf
die Stufe direkt dartiber.
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Schraffuren richten sich nach den gultigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen bzw. den
fachbereichsspezifischen Merkblattern im Anhang zu dieser Richtlinie.

Die Darstellung der Schraffuren ist dem jeweiligen Maf3stab anzupassen.
Alle verwendeten Schraffuren sind in einer Legende zu beschreiben.

3.4 Beschriftungen, Bemal3ungen, Linien- und Farbeinstellungen

Fur Texte (Beschriftungen) ist die Schriftfamilie Arial zu benutzen, im Regelfall fir alle Ublichen
Beschriftungen in der Version Arial Narrow.

Fir BemaRungstexte ist die Schriftart Arial Narrow zu benutzen.

Die Gro3e von Beschriftungen und Bemafiungen richtet sich nach den gultigen DIN-Normen fir
technische Zeichnungen.

Linienstarken und Farben werden von den Layern vorgegeben.
Eine Liste mit den Farben und den dazugehdrigen RGB-Werten ist unter folgendem Pfad abgelegt:
— Anhange\Verschiedenes\Farben-RGB.pdf

Linientypen richten sich nach den gltigen DIN-Normen fir technische Zeichnungen bzw. werden von den
Layern vorgegeben. Erlaubt sind folgende Linientypen:

AutoCAD MicroStation (DGN Style)
Durchgezogen Continuous 0 Continious
Punkt — Punkt PUNKT2 1 Punkt
PUNKT
PUNKTX2
Strich — Strich STRICHLINIE2 2 Gestrichelt
STRICHLINIE 3 Center
STRICHLINIEX2 5 Phantom
Strich — Punkt STRICHPUNKT2 4 Strichpunktiert
STRICHPUNKT
STRICHPUNKTx2
Strich — Punkt — Punkt PHANTOM?2 6 Divide
PHANTOM
PHANTOMX2
Strich lang — Strich kurz MITTE 7 Border
MITTEX2

3.4.1 Erganzende Regelungen fiur MicroStation

Fir DGN-Dateien sind die Textstile in den DCS-Dateien zu den jeweiligen Ebenen hinterlegt.

Die inden DGNLIBs aufgefuhrten Farbnummern beziehen sich immer auf folgende VGF-Farbtabelle:
— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Data - VGF_Color.tbl

Die Codierung der Farbtabelle entspricht der in AutoCAD.

Anderungen der Standardfarben dirfen nur in Abstimmung mit dem Applikationsverantwortlichen CAD
(APP CAD) der VGF vorgenommen werden und sind in folgender Datei zu dokumentieren:

— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Data - VGF_Farben_Doku.txt

Linientypen und Linienstérken in MicroStation wurden in den Druckertreibern (VGF_printer.pltcfg,
VGF_pdf.pltcfg) auf AutoCAD angepasst, um eine gleichmaRige Darstellung beim Plotten zu erreichen.
Diesbeziigliche Zusammenhange zwischen MicroStation und AutoCAD sind in folgender Datei ersichtlich:
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— Anhange\MicroStationCE\Organization\Pltcfg - VGF_printer.pltcfg, VGF_pdf.pltcfg
VGF_Linienarten_staerken.pdf

3.5 Blocke / Zellen

Mit der Bezeichnung Bloécke ist in diesem Zusammenhang auch immer das Synonym Zellen gemeint.

3.5.1 Bldcke Vorlagedateien

Die Blocke / Zellen der in folgenden Ordnern abgelegten Dateien missen von den jeweiligen Gewerken
verpflichtend benutzt werden:

— Anhange\DWG Blocke\
— Anhange\ MicroStationCE\Organization\Cell

Falls die Blocke zur bequemeren Handhabung in AutoCAD in Werkzeug paletten organisiert wurden,
werden diese im folgendem Ordner zur Benutzung angeboten:

— Anhange\DWG Blocke\Werkzeugpaletten
Alle Blécke sind im MalRstab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet.

Die Blocke sind fur relatives Platzieren (auf dem jeweils aktuellen Layer) vorgesehen, so dass auf die
korrekte Layerzuordnung zu achten ist.

Eingefligte Blocke dirfen in der Zeichnung nicht zerlegt (aufgeldst, gesprengt) werden.

3.5.2 Blocke vom Auftragnehmer
Vom Auftragnehmer in die CAD-Zeichnung eingefligte Blocke missen folgende Kriterien erfillen. Sie

= muissen im Maf3stab 1:1 mit der Zeichnungseinheit Meter gezeichnet sein.

= miussen so erstellt worden sein, dass sie beim Einfligen in die Zeichnung dem aktuellen Layer
zugeordnet werden und von diesem die Eigenschaften Farbe, Linientyp, Linienstarke und
Transparenz tibernehmen.

= durfen keine weiteren (verschachtelten) Blocke enthalten.

Neue Blocke missen dem Auftraggeber in einer gesonderten CAD-Datei Ubergeben werden.

3.6 Flachenmanagement

Fir alle zu dokumentierenden Flachen (Raumflachen, Verkehrszonen, Freiflachen, Flachen fir den
Winterraumdienst usw.) sind zusammenhangende, in sich geschlossene Polygonziige (Polylinien) auf den
hierfir vorgesehenen Layern zu erstellen.

Die Flachenangaben sind Uber diese Polygonziige zu ermitteln und mit ihnen zu verknipfen.

Die Polygonzuge missen auch nach erfolgter Flachenermittlung in der Zeichnung verbleiben und bei
Anderungen der Flachen entsprechend mitgefihrt bzw. angepasst werden.

Bei Flachen mit abzuziehenden Inselflachen kénnen alternativ zu den geschlossenen Polygonziigen
Regionen oder Schraffuren benutzt werden.

3.7 Planlayout

In den Layouts der CAD-Datei wird der georeferenzierte Planinhalt so ausgerichtet, dass markante
Hauptachsen parallel zum Bildschirmrand dargestellt werden.

Planrahmen sind fiir die jeweilige Darstellung nur so grol3 wie nétig zu wahlen. Zulassig sind die Formate
DIN-A4, DIN-A2, DIN-A1 und DIN-AOQ. Bei Bedarf kann die Breite aller Formate variabel bis auf maximal
250 cm vergroRert werden. Die maximale Planrahmengré3e entspricht damit 84.1 x 250 cm.

Nichtrelevante Bereiche, die tUber den Planrahmen hinausgehen, sind auszublenden.

Missen Objekte bzw. Liegenschaften aufgrund lhrer Gro3e auf mehrere Plane aufgeteilt werden, so ist im
Planlayout eine schematische Gesamtiibersicht mit Kennzeichnung der Aufteilung (Bauteil A, B, etc.)
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darzustellen. Blattschnitte sind mit kurzen Uberlappungen anzulegen, soweit vorhanden bauteil- bzw.

blockweise.

Im Planlayout enthalten sein missen:

= Planrahmen mit Schnittrand und Faltmarken
= Plankopf (Planstempel)

= |ndexfeld

= Priffeld VGF (sofern notwendig)
= Unterschriftenfelder (sofern notwendig)

= Legende

= Felder fir schematische Gesamtubersicht bzw. allgemeine Hinweise (sofern notwendig)

= Nordpfeil

Anordnung der Layoutelemente im Planlayout:

{

evil. Gesamtlbersicht
bzw. allgemeine Hinweise

Legende

evil. Unterschriftenfeld

evil. Priiffeld VGF

Indexfeld

Plankopf

Die Darstellung Layoutelemente muss den Beispielen in folgenden Dateien entsprechen.

— Anhange\Musterdateien\Musterdatei - Planlayout.dwg
— Anhange\Musterdateien\Musterdatei - Planlayout.pdf

Alle im Layout bendtigten Elemente kdnnen der DWG-Datei entnommen werden.
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3.7.1 Plankopf

Folgende Abbildungen enthalten die Mindestanforderungen fur Plankdpfe. Weitere Plankdpfe sind in den
oben genannten Musterdateien dargestellt.

Zulassige Bezeichnungen im Plankopf:

Gebédudemanagement oder
Elektrische Anlagen oder Stadtwerke Verkehrsgeselschaft Grundstrecke oder
Fahrweg oder Frankfurt am Main mbH Stellwerk oder

; Gebaud i
Systemtec_hnlk oder i H_al_tes_t_ellen_-Nr oder
Infrastrukturprojekte oder 60311 Frankfurt am Main Linieniibersicht
Infrastrukturdatenmanagement

Liegenschaft oder

Stafion
/ _ Grundstrecke oder
Station oder | Bereich oder
. Projekt / MaRnahme
Liegenschaft oder _ / Haltestellenname oder
Haltestelle oder EP— Tegenscaf - | Grundsiede Tos Haltepunktnummer oder
Linienweg oder _ - R Linienbezeichnung
Linienabschnitt Lagebezeichnung Erstellt (Datum Name) - -
- Anlage - MaRstab -
Blattnummer - Planformat -
- Vertraulichkeitsstufe - | Index

Plannummer

Beispiel fur einen ausgefillten Plankopf eines Bestandsplans einer unterirdischen Station:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH

Gebaudemanagement
Kurt-Schumacher-8r. 8
60311 Frankfurt am Main

Station

Hbhenstrale

Projekt / Manahme i o i

Neukonstruktion nach értlichem Aufmal mit Passpunkten

Planungsphase Liegenschaft Grundsirecke Los

Bestand HS B-Strecke 19a

Lagebezeichnung Erstellt (Datum Name) 26022024 NN

Grundriss C-Ebene priage - [ Mefiskb 1100
Blath - Planformat DIN AO-L

Block 1-5 Verainaie 7 e

Plannummer

HS—_UC_01-05_0_GBE_000gr_-0100

Liegenschaft Ebene Bautell T Planart ‘ Index ‘
(Leistungs-) laufende Malstab
Phase Nummer
Darstellungstyp

Fir detailliertere Informationen zur Plannummer siehe
Dokumente zur Plannummerncodierung im Anhang der guligen CAD-Richtlinie

3.8 Erstellen von PDF-Dateien

PDF-Dokumente missen maRRstabsgerecht in der gleichen BlattgroRe wie die im Layout bzw. der
Plandatei erzeugt werden. Weil3e Rander aufgrund unpassender Blattgrof3en sind zu vermeiden.

Bei der Generierung der PDF-Dokumente dirfen keine Dokumenteneinschréankungen aktiviert sein.

In den PDF-Dateien muss die Suche und Selektion von Texten und die Schaltung von Layern (Ebenen,
Folien) mit der Layerstruktur der zugrundeliegenden CAD-Datei méglich sein.
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Stadtwerke — e

VerkehrsGesellschaft _ e — e gr—
Frankfurt am Main mbH V G r

Elektrotechnischer Vortext (ELVOR)
ELVOR_NT3 44

Zusatzlicher Vortext
fur elektrotechnische Arbeiten
fur den Geschaftsbereich
NT3 — Infrastruktur
der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gultig fir:

NT3 Infrastruktur

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_44
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015

Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF
User: G:\\WVGF_VEFK\WVEFK-NT3\Anwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G:\\VGF_VEFK\WEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main Seite 1 von 5
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Anderungsmanagement

Version| Datum Anderung Bearbeiter| Unterschrift
Verteiler: (orRIGINAL bei BVEFK-NT3)
O NT
O NTO1 O NUK O NBG
OO NT1 O NT11 O NT12 O NT13
O NT2 O NT21 O NT22 O NT25
NT3 NT31 NT32 NT33 NT34
O NT4 O NT41 O NT42 O NT43
O NA
O NAO1 O NAO2 O NAO03 O NAO04 OO NAO05
0O NA1 O NAM O NA12 O NA13
O NA2 O NA21 O NA22 O NA23 0O NA24
O NA3 O NA31 O NA32
O uHB O Intranet O BL BOStrab und BOKraft

Mitgeltende Dokumentationen:

Aufforderung zur Ausschreibung
ELVOR _NT3 4.3

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\WWGF_VEFK\VEFK-NT3\Anwenden050_Ausschreibungstexte
Admin: GA\VGF_VEFK\WEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte

Copyright © VerkehrsGeselischaft Frankfurt am Main
(Nur fiir den internen Gebrauch)
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Seite 2von 5

113



Inhaltsverzeichnis

:
I AlGOHICIH.cconerreerrrressarrecnssserssssssnsssssarsssasssssasssssasssssnsssssasnss O —— O 3

2 Zusitzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische Arbeiten ............. R |

1 Allgemein

Die nachfolgende Dokumentation ist als Erganzung des Handbuchs fur die Vergabe
und Ausfuhrung (HVA-Baubeschreibung) einzusetzen und beschreibt die
elektrotechnischen Anforderungen.

Sie gilt als Zusatz zum Vortext ELVOR_NT3_4.3, fur Ausschreibungen die einen
elektrotechnischen Anteil enthalten.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4

Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
Elektrotechnischer Ausschreibungstexte der VGF

User: G:\VGF_VEFK\VEFK-NT3\AWnwender\050_Ausschreibungstexte
Admin: G\VGF_VEFK\WVEFK-NT3\BVEFK\1050_Ausschreibungstexte
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2 Zusatzliche Textvorlage giiltig fiir elektrotechnische
Arbeiten

Vor Beginn von elektrotechnischen Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie an der
elektrotechnischen Ausriistung von Maschinen muss eine schriftliche Freigabe des
zustandigen Anlagenverantwortlichen (Definition gemaf® VDE 0105-100 Abs.
3.2.2.102) der VGF erfolgen. Hierbei ist im Vorfeld festzulegen, welche Dokumente
im Vorfeld benodtigt werden, und welche Dokumente (z. B. gednderte Schaltplane,
Prufprotokolle) nach Abschluss der Arbeiten an die VGF ibergeben werden missen.
Ohne diese Freigabe dirfen keine elektrotechnischen Arbeiten durchgefihrt werden!

Die Verantwortung fur die Erstellung von Gefédhrdungsbeurteilungen und den daraus
resultierenden Arbeitsanweisungen sowie der flr die vorgesehenen Arbeiten
bendtigten Schutzausriistung, inkl. der passenden Arbeitskleidung mit
ausreichendem Stdrlichtbogenschutz gemaf der DGUV Information 203-077 (bisher
BGI/GUV-I 5188) ,Thermische Gefahrdung durch Storlichtbégen®, hat der
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung flr den Einsatz von geeigneten
Personen. Dabei ist auf eine ausreichende Qualifikation entsprechend der
auszufUhrenden Tatigkeiten zu achten. Dies schliel3t die eventuell zum Einsatz
gelangenden Subauftragnehmer ein. Dazu hat der Auftragnehmer vor
Auftragserteilung dem Auftraggeber die notwendigen personengebundenen
Befahigungs-/Qualifikationsnachweise (z. B. aktuelle Weiterbildungsnachweise oder
Nachweise vergleichbarer Art) schriftlich vorzulegen. Insbesondere flr
Pruftatigkeiten bedeutet dies, dass elektrische Arbeitsmittel nur durch eine Befahigte
Person nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Verbindung mit der
Technische Regel flr Betriebssicherheit 1203 (TRBS 1203) ,Befahigte Person*
durchgefuhrt werden dirfen. Priftatigkeiten in elektrischen Anlagen dirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefiihrt werden, die in der Durchfiihrung von diesen
Prifungen erfahren/befahigt sind. Arbeiten unter Spannung, fiir die nach VDE 0105-
100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen“ Abs. 6.3.2.ff besondere technische und
organisatorischen MalRnahmen (Spezialausbildung) erforderlich sind, dirfen nur
durch Mitarbeiter mit einem guiltigen AuS-Pass durchgefuhrt werden.

Die VGF behalt sich eine stichprobenartige Einsichtnahme in die zuvor genannten
Dokumente/Nachweise des Auftragnehmers vor.

Aktuelle Ausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015 ELVOR_NT3_4.4
Erstausgabe: Version 1.0 Stand: 05.10.2015
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Arbeitsanweisung (AAW)
AAW 01/24

Kabel und Leitungen

der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Gilltig fir:
Org. Einheit | Org. Bezeichnung
NT31 Fahrweg
NT32 Systemtechnik
NT34 Elektrische Anlagen
NT53 Infrastrukturprojekte
NT55 Gebdudemanagement
NA43 Zentrales IT-Management
NK14 Immobilienmanagement

Aktuelle Ausgabe: Version 4.0

Name Org. Einheit Datum Unterschrift
OBA 1T ot | Delic, Kiistian NT343 | 28032023 |~ OM e
Gepriit Knatz, Dennis NT34.1 28.052024 | Dennle  HEEEEE:
Geprift Pham, Canh NT34.2 | 28052024 | "o Canh &
Geprift | Albrecht, Bernd NT32.1 i
Geprift | P&himann, Patrick NT32.2 Dy AR

Verantwortlicher Bereich: NT34 -
Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main

VGIF

Digtal sigriert von 6261

Gepriift Eller, Tobias NT32.3 - s;,‘;’w”u
iae 40200 ;
e . . |J ur en DN cn= J(lgen T»es'eruc~gg.s:='VGF.
Gepriift Tiesler, Jurgen NT53.1 19 B Rt e
e P - DN: cn=r567, ou_d%&éw
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Datum: 2024.08.249
- ) _ Michael &2 "2
Gepruft Winnefeld, Michael NT53.3 11.06.2024 | \ninnefeld S
Datum 2004 S RBA N on d481
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- ort: FFM™
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,' o 08:54:47 +02'00'
as . / v DM mwm,w—mss,d
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) o 2101 kc70
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| [P Daimi 4%k on 1147
= NAOQ3,
Gepriift |1 (l:n|k0: f-ffm. d
P Laska, Paul NAO3 g;fu'mng;;g;% f.de
2 Lars po=
Gepruft Rosenberg
p Rosenberg, Lars NAO3 Rosenberd 5);%1;1022320423313
Gesehen Heimbiirger, Thomas NBR %M/ﬁ d{ m;?wwg%f%ffﬁff‘
// Dature 2024 05 17 03 23 45 +0200°
Gesehen Mller, Knut NT31 /L/ 2024.11.04
—2:06:05 +01'00'
Gesehen Schmidt, Christian NT32 SZ( 4‘( e
DUFETEFEIg_n%ﬂvon
Gesehen Keim, Nico NT34 == DG S04,05:25
SERTitN XN 567
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U925 ¥0Z20U
Gesehen Hoffmann, Jan Dopu s e d
o ' NT55 /l/f/z@m Dty ot o)
RUdIger E\uarunmun\snaona'uzw
o,
Gesehen Stéber, Frank NK14 W Bg“,msﬁﬁ*;& t
‘ i A e
Freigegeben | Schmidt, Michael NT3 \Q,{\E{,,;,ﬁm, L
igniertvgn r567
. . | y DN: 567, oufFNTS3,
Freigegeben | Ktilzer, Stephanie NT5 rf Sb emaln.ackverfim.de
Datum: 2024.08.p9
10:19:41 +02'00"
Anderungsmanagement:
Version| Datum Anderung Org. Einheit
1.0 01.11.2009 | Neuerscheinung Bernd Brandt
20 1412 2018 Absatz 5.4 verbessertes Brandverhalten komplett Christian
' T Uiberarbeitet. Schmidt
3.0 04.02.2022 | Anderungen im gesamten Dokument Nico Keim
Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24

Glltig ab: 01.09.2024
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft

Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str.8
60311 Frankfurt am Main

VGIF

4.0

07.03.2024

Ubertragung der Richtlinie in die neue Vorlage
AAW sowie Einarbeitung der Stellungnahme von
BCL vom 10.02.2023

Kristian Delic

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2
Giiltig ab: 01.09.2024
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

]
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main :

Unterweisung bis 31.08.2024

X

Unterweisung flr den gesamten Geltungsbereich. E

[0 | Unterweisung fur ausgewahlte Mitarbeitende plus Information fir alle weiteren
Mitarbeitenden des Geltungsbereichs, die keiner Unterweisungspflicht unterliegen.

Uberarbeitungsturnﬁs: 18 Monate

Aufbewahrungsfrist:

Funf Jahre nach Ablauf der Giiltigkeit der Arbeitsanweisung.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24

Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 4 von 18
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
Kurt-Schumacher-Str.8

60311 Frankfurt am Main
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)

===
Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1 Geltungsbereiéh und Grundlage

Diese Arbeitsanweisung dient dazu, die Anforderungen an zu verwendende Kabel
und Leitungen sowie der zugehoérigen Verlegesysteme zu definieren, die zum
Erreichen des hohen Qualitdtsstandards bei Baumafinahmen an den elektrischen
Anlagen der VGF malgebend sind.

Sie ist fur alle Mitarbeitende des festgelegten Geltungsbereiches der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (im Folgenden VGF genannt)
verbindlich.

Spezifische Angaben zur Ausfiihrung von Verkabelungen lber geltende Normen
hinaus, obliegen den jeweiligen Fachbereichen.

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Kabel und Leitungen — nachfolgend unter dem Begriff Kabel
zusammengefasst, welche in den Bauwerken der VGF flr die folgenden Zwecke
eingesetzt werden:

- Verkabelung von Licht- und Kraftanlagen (Elektroanlagen der
Spannungsebene von 230V/400V, Wechsel- bzw. Drehstrom)

- Verkabelung von Fernmelde- und Informationseinrichtungen

- Verkabelung von signal- und nachrichtentechnischen Anlagen

- Verkabelung von elektrischen Anlagen der zentralen Leittechnik

- Verkabelung von elektrischen Anlagen von Nahverkehrs-Gleichstrombahnen
(Elektroanlagen der Spannungsebene bis zu 750V Gleichspannung)

- Verkabelung von elektrischen Anlagen des Gebaudemanagements

- Verkabelung von elektrischen Anlagen fiir férdertechnische Anlagen

Diese Richtlinie gilt sowohl fur die Errichtung von Neuanlagen als auch fiir die
Erweiterung oder Veranderung von Bestandsanlagen.

Elektroinstallationen Dritter im Bereich der VGF:

- Installationen in beispielsweise gewerblich vermieteten Rdumen der VGF, sind

gemal dieser Richtlinie durchzuflihren

- Kabelinstallationen, die durch Dritte veranlasst werden, bedirfen vor
Ausfuihrungsbeginn der schriftlichen Genehmigung (in Textform) der VGF

- Die Wartung und Instandhaltung dieser Installationen liegt im
Verantwortungsbereich des Betreibers und ist entsprechend den technischen
Anforderungen, dem VGF-Anlagenbetreiber dokumentiert unaufgefordert
vorzulegen

- Die Schnittstelle der Anlagenbetreiber ist die Zugangsklemme am
Elektroverteiler Dritter

Verantwortlicher Bereich: NT34

Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH (VGF)
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Kurt-Schumacher-Str.8 V G r
60311 Frankfurt am Main

1.2  Normative Grundlagen & besondere Anforderungen

Bei der Errichtung und dem Betrieb von elektrischen Anlagen sind die zutreffenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Fir die elektrische Anlage im Haltestellenbereich von Gleichstrombahnen gilt die
Vermutungswirkung, dass neben der BOStrab und der TRStrab EA u.a. auch die
Normen der Reihe VDE und die VDV-Schriften zu den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zahlen.

Grundsatzlich sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (d. h.
entsprechende Gesetze, Normen, Richtlinien und Empfehlungen) im aktuell giiltigen
Stand einzuhalten. Die folgende Aufzahlung dient nur als Beispiel und stellt keinen
Anspruch auf Vollstéandigkeit dar:

- DINEN

- DIN VDE

- Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)

- International-Electrotechnical Commission (IEC)

- StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab)

- VDV-Schriften (Verband der Verkehrsunternehmen) :

- VDV-Schrift 515 Kabel und Leitungen fur die Stromversorgungsanlagen von
Gleichstrom- Nahverkehrsbahnen und Obussen

- Hessische Bauordnung (HBO)

- Technische Spezifikation fir die Interoperabilitat ,Sicherheit in
Eisenbahntunneln®

- ZVEIl — White Paper Vorbeugender Brandschutz nach der europaischen
Bauproduktverordnung

- Vorhandene Brandschutzgutachten der jeweiligen Bauvorhaben

- Musterverordnung tber den Bau von Betriebsrdumen fur elektr. Anlagen
(EItBauVO)

- etc.

2 Kabel- und Leitungsrichtlinie

2.1  Abkiirzungen

- GVEFK Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft (VGF)

- VEFK Verantwortliche Elektrofachkraft
- VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
- MLAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

- EIBauVO  Muster einer Verordnung tber den Bau von Betriebsraumen fur
elektrische Anlagen

- |IEC International Electrotechnical Commission

- BOStrab Strallenbahn-Bau- und Betriebsordnung

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Gilltig ab: 01.09.2024 Seite: 7 von 18
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- VDV Verband der Verkehrsunternehmen
- HBO Hessische Bauordnung
- ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie
- DIBt Deutsches Institut fir Bautechnik
- TAB Technische Aufsichtsbehérde (Regierungsprasidium Darmstadt)
- AG Auftraggeber
- APV Arbeitspaketverantwortliche
2.2 Kabel

2.2.1 Anforderungen an Kabel

Die Anforderungen an zu verwendende Kabel sind in den Gewerke spezifischen
Planungsgrundlagen enthalten, die in separaten Dokumenten beschrieben und zu
beachten sind.

2.2.2 Lagerung, Transport und Installation von Kabeln

Kabelenden sind bei Lagerung, Transport und Installation gegen eindringende
Feuchtigkeit und Schmutz zu schiitzen. Die Umgebungstemperaturen sind zu
beachten. Bei Verlegung von Kabeln dirfen die zulassigen Verlegetemperaturen bei
Kabelzugarbeiten gemaR DIN VDE 0298 nicht unterschritten werden. Die
entsprechenden Kabel-Zugbelastungsgrenzen und Mindestbiegeradien sind zu
beachten.

2.2.3 Korrosion und Streustrome

Bei der Installation von Kabeln sowie deren Tragsystemen im Beeinflussungsbereich
gemal VDE 0115, sind die Bestimmungen zum Schutz gegen Korrosion durch
Streustrdme aus Gleichstromanlagen zu beachten.

2.3 Brandschutz

Bei der Auswahl der Kabel, Befestigungen, Muffen, Klemmstellen und der Art ihrer
Verlegung missen die Gefahren von Branden, ihre Ausdehnung sowie deren
unmittelbare Wirkung auf das Umfeld, insbesondere bei baulichen Anlagen fiir
Menschenansammlungen, berlicksichtigt werden.

Grundsatzlich sind im unterirdischen Bereich Kabel mit verbessertem Brandverhalten
einzusetzen-

Abhangig von betrieblichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen sind
Kabelanlagen in folgenden Gruppen zu unterteilen:

- Allgemeine Kabelanlagen
- Kabelanlagen mit Funktionserhalt

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 8 von 18
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Fur alle sicherheitsrelevanten Anlagen (wie z. B. Sicherheitsbeleuchtung und
Brandschutzeinrichtungen) miissen entsprechend den technischen Regeln flr
elektrische Anlagen, nach der Verordnung tber den Bau und Betrieb der
Stralenbahnen (BOStrab), der EItBauVO und der MLAR die Kabelanlagen in
Funktionserhalt erstellt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass diese
Anlagen, bestehend aus dem Kabel und dem Verlegesystem, auch im Falle eines
Brandes Uber einen definierten Zeitraum noch in Funktion bleiben.

2.3.1 Kabelanlagen in Flucht- und Rettungswegen

In Flucht- und Rettungswegen ist die Brandlast der Installation auf ein Minimum zu
begrenzen (MLAR). Eine Méglichkeit zur Minderung der Brandlast ist die Verkleidung
der Kabelanlage.

~ Offene Verlegung ist nur nach Ricksprache und mit schriftlicher Zustimmung der -
VGF erlaubt.

Das Lagern oder unbeaufsichtigtes Abstellen von brennbaren Materialien
(Verpackungsmaterial oder Kabeltrommeln) im Tunnel bzw. in Flucht- und
Rettungswegen ist verboten.

Die Brandlast von Kabeln wird durch die Messung der freiwerdenden Energie pro
Meter Kabel bestimmt. Die Angabe erfolgt in kWh/m und ist nach dem Verlegen in
einem Protokoll zu dokumentieren. Ferner ist auch die verlegte Lange und die
Kabeltypen (je Brandabschnitt) zu dokumentieren.

2.3.2 Kabelschott

2.3.2.1 Grundsatzliches

Kabel durfen nur durch raumabschliefende Bauteile (Wande und Decken), fur die ein
Feuerwiderstand vorgeschrieben ist, gefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von
Feuer und Rauch durch geeignete MaRnahmen ausgeschlossen werden kann.

Bei Durchfiihrungen von Kabel durch raumabschlieRende Bauteile (Decken und
Wande) sind bauaufsichtlich zugelassene Kabelschottungen nach
Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) und Bauproduktverordnung vorzusehen.

- Generell gilt, dass der jeweilige Arbeitsverantwortliche, der ein vorhandenes
Kabelschott zwecks Verkabelung 6ffnet oder neue Durchflihrungen erstellt,
auch fur die fachgerechte Wiederherstellung bzw. Neuerstellung
verantwortlich ist. Dies hat sofort nach Abschluss der Arbeiten zu erfolgen

- Es ergibt sich eine komplette Erneuerung eines Brandschotts, nach einer
Ergénzungsinstallation, wenn das gleiche, den Anforderungen entsprechende
Bestandsmaterial nicht verfiigbar ist

- Geruchsentwicklungen sind zu vermeiden oder fur entsprechende Beliiftung
der Arbeitsstelle zu sorgen

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 9 von 18
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- Das einzusetzende Material ist nach der Grof3e der zu verschlieRenden
Offnung auszuwahlen

- Samtliche Bauteil6ffnungen / Brandabschottungen sind nach baulicher
Gegebenheit beidseitig / wandbiindig mit dem gleichen Material zu schlielRen
und entsprechend zu kennzeichnen, um Einnistungen zu vermeiden,
Verschmutzungen vorzubeugen und eine Sichtkontrolle zu vereinfachen

- Die Abschottung muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit
aufweisen wie das raumabschlieRende Bauteil

- In bestehenden Betriebsanlagen sind Durchbriiche in Wanden und Decken
wahrend der Bauzeit, bis zum Einbau des endgtiltigen Brandschotts,
arbeitstaglich provisorisch mit zugelassenen Brandschutzkissen zu
verschlielen

- Die Arbeiten sind entsprechend zu dokumentieren und jedes Brandschott ist
zu kennzeichnen '

- Hohlleiter (z. B. fur Funk) sind moglichst in separaten Aussparungen /
Kernbohrungen zu fihren und als Einzeldurchflihrungen mit Einzelmanschette
zu planen bzw. auszufiihren

- Kennzeichnungsschilder miissen mindestens folgende Informationen
enthalten und sind gut sichtbar und dauerhaft anzubringen:

- Art der Schottung

- Erstellungs-Datum

- Produktbezeichnung

- DIBt-Zulassungs-Nr.

- Feuerwiderstandsklasse

- Ausfuhrende Firma / Abteilung / Dienststelle / Fachbereich

- QR-Code nach Vorgabe der VGF (Bauwerksunterhaltung)

Die maximale Belegung der Rohbaudéffnung ist den Herstellerangaben zu
entnehmen.

Im Zuge von Projektarbeiten ist vor Beginn der MalRnahme durch den jeweiligen
Planungsverantwortlichen die Machbarkeit zu prufen.

Die ordnungsgemalfe SchlieRung der Wand- und Deckendurchbriiche ist bereits in
der Planungsphase zu beriicksichtigen. Die Ausfihrung liegt im
Verantwortungsbereich des jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen und ist der
Bauwerksunterhaltung nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert zu tibergeben.

Der Errichter muss mit einer Ubereinstimmungserklarung bestétigen- und
dokumentieren, dass er die Abschottung zulassungsgerecht eingebaut hat.

Die Schottung ist bevorzugt als festes Schott mit Brandschott Modulsteinen
auszufuihren. Ausnahmen bilden Raume mit Druckbeanspruchung wie MS-Anlage,
NRM-Bereiche, etc.

Verantwortlicher Bereich: NT34 )
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 10 von 18
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2.3.2.2 Grafische Darstellung — Bestandsanlagen
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Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 . AAW-01/24
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2.3.3 Brandklassen

Entsprechend der Kennzeichnung lassen sich Kabel, die unter die
Bauproduktenverordnung fallen, in die Brandklassen A-F und die zuséatzlichen

Klassen s, a und

Die folgenden Tabellen geben eine Ubersicht zur Bedeutung der einzelnen. Klassen,

d einstufen. Hierbei gelten die aktuell gtiltigen Normen.

hier mit dem Stand des Jahres 2018:

VGIF

Brandklasse

Kurzbeschreibung

Hochste Stufe
Praktisch nichtbrennbar

Kein Beitrag zur Brandentwicklung oder zu vollentwickeltem Brand

B1ca

Brennbar

Sehr geringer Abbrand

B2ca

Keine stetige Brandausbreitung
Begrenzte Brandentwicklung

Begrenzte Warmefreisetzungsrate

Cca

Ahnlich B2ca

Brandausbreitung und Warmefreisetzung etwas ungtnstiger als bei B2ca

Dca

Brandverhalten entspricht etwa dem von Holz
Stetige Flammenausbreitung
MaRige Brandentwicklung

MaRige Warmefreisetzung

Eca

Erfullen die Miﬁdestanforderungen
aber keine Prufung des Abbrandverhaltens als Blindel

Einwirken einer kleinen Flamme fiihrt nicht zu einer intensiven
Flammenausbreitung

Fca

Brandverhalten nicht gepraft und damit unbekannt

Verantwortlicher Bereich:
Vertraulichkeitsstufe: 2 -
Gililtig ab: 01.09.2024
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VGIF

Rauchentwicklung s

Kurzbeschreibung

S1 Geringe Rauchentwicklung

S1a Kaum eingeschrénkte Sichtverhaltnisse (80% Lichtdurchlassigkeit)
S1b Leicht eingeschrankte Sichtverhaltnisse (60% Lichtdurchlassigkeit)
S2 Mittlere Rauchentwicklung

S3 Keine Prufung, moglicherweise starke Rauchentwicklung

Aziditat Kurzbeschreibung

al Leicht korrosive Gase

a2 Mittel korrosive Gase

a3 Keine Prifung, moéglicherweise starke korrosive Gase

Brennendes Abtropfen

Kurzbeschreibung

do Kein brennendes Abtropfen innerhalb von 20 Minuten

d1 Brennendes Abtropfen nicht Ianger als 10 Sekunden innerhalb 20
‘ Minuten

d2 Weder dO noch d1

2.3.4 Brandverhalten von Kabeln

Als Kabel mit verbessertem Brandverhalten gelten grundsatzlich alle Kabel der

Brandklasse B2ca s1 a1 d1. In Ausnahmefallen kann die geforderte Brandklasse auf

Cca s1 a1 d1 reduziert werden. In dieser Brandklasse bleibt das selbststandige

Verléschen im Kabelblindel gewahrleistet, die Energiefreisetzung ist aber im
Vergleich zur Brandklasse B2ca héher.

2.3.4.1 Erleichterungen, Abweichungen und Ausnahmefille

Im Hochbau werden diese Schutzziele durch andere MalRnahmen, wie die besondere
Abtrennung von Rettungswegen (notwendige Flure) und weiteren Mallihahmen
erreicht. Ein verbessertes Brandverhalten ist hier nur in wenigen Einzelfallen
gefordert und in der Regel sind Kabel mit der Brandklasse Eca ausreichend.

Daraus folgend sind fiir oberirdische Geb&aude der VGF, die auf Basis von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Landesbauordnung etc.) brandschutztechnisch
bewertet werden, Kabel der Brandklasse Eca ausreichend. MaRgeblich ist in jedem

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giltig ab: 01.09.2024 Seite: 13 von 18
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Fall das Brandschutzkonzept, sofern dieses fiir das konkrete Bauvorhaben héhere
Anforderungen fir erhéhte Risiken im Einzelfall begriindet.

In unterirdischen Bauwerken der VGF gilt die TRStrab EA, deshalb sind weiterhin
Kabel mit verbessertem Brandverhalten zu verbauen. Ausgenommen hiervon sind
Kabel, die Uber lange Distanzen im Freien verlegt werden und nur Gber eine kurze
Strecke innerhalb eines unterirdischen Bauwerks gefiihrt werden. Dies betrifft bspw.
die Netzzufiihrung oder die LWL-Anbindung. Fir diese Kabel ist kein verbessertes
Brandverhalten erforderlich, wenn Sie auRerhalb oder brandschutztechnisch
abgetrennt von Rettungswegen verlegt werden und es sich um maximal 5 Kabel im
Bindel handelt. Weitere Ausnahmen sind im Einzelfall zu beurteilen. Hierzu ist eine
individuelle Bewertung der baulichen und brandschutztechnischen Situation, i. d. R.
als Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes, erforderlich. Die Abweichung fur jeden
Einzelfall muss schriftlich begriindet und dokumentiert werden.

Folgende Kabel fallen nicht in den Anwendungsbereich der Bauproduktenverordnung
und sind demnach nicht in der empfohlenen Brandklasse erhaltlich:

- Liftkabel

- Kabel innerhalb von Maschinen

- Kabel zur Verwendung innerhalb von industriellen Anlagen

- Kabel mit Funktionserhalt

- Kabel die wahrend ihrer Betriebszeit gelegentlich bewegt werden (z. B.
Pendelklappen Bahnsteig)

Kabel mit Funktionserhalt und fiir Kabel, die aus technischen bzw.
prozesstechnischen Griinden (bspw. Lichtwellenleiterkabel) nicht in der geforderten
Brandklasse erhaltlich sind, sind solche zu verwenden, die Uber einen Nachweis der
geringen Rauchfreisetzung nach DIN EN 61034 bzw. IEC 61034 verfiigen,
“halogenfrei nach DIN EN 50267 bzw. IEC 60754 und flammenwidrig nach DIN EN
60332 bzw. IEC 60332 sind.

2.4  Prifungen

An allen neu verlegten Kabeln sind elektrische Priifungen durchzufiihren, die dem
Nachweis einer ordnungsgeméafen Errichtung sowie Verlegung der Kabel dienen.

Der Nachweis der festgelegten Priifungen ist die Voraussetzung zur Inbetriebnahme
der Kabelanlagen.

Die Prifungen sind gemal’ nachfolgenden Festlegungen durchzufitihren und in einem
Prufprotokoll, dass bei der Abnahme zu ibergeben ist, zu dokumentieren:

Das entsprechende Messprotokoll gemaf
PRUEF 01_VDE 0100-600_VDE 0105-100 ist zu verwenden
Bei Muffen, Protokoll der Zuordnungsprtifung

Die Prufergebnisse sind der VGF vorzulegen und werden ggf. zur TAB weitergeleitet.

Verantwortlicher Bereich: NT34 .
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Glltig ab: 01.09.2024 Seite: 14 von 18
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Die VGF behalt sich eine Teilnahme an den Prifungen vor.

2.5 LWL-Abnahme

An allen neu verlegten LWL-Kabeln sind Abnahmemessungen zum Nachweis der
Qualitat und Leistungsféahigkeit der LWL-Ubertragungsstrecke durchzuftihren.

Der Nachweis der festgelegten Prufungen ist die Voraljssetzung zur Inbetriebnahme
der LWL-Ubertragungsstrecke. Das Messprotokoll ist der VGF vorzulegen.

2.6  Kabeltrassen und Verlegesysteme

Der Trassenverlauf und die Trassenbelegung sind vor Beginn mit der VGF
abzustimmen. Bei sicherheitsrelevanten Kabeltrassen ist die Planung und die
Ausfiihrung mit einem Sachverstédndigen nach Baurecht abzustimmen und von
diesem freigeben zu lassen.

Auf gemeinsam genutzten Kabelwegen ist eine mechanische Trennung
entsprechend den technischen Regeln einzuhalten. Bei Neubauprojekten ist
zusatzlich eine Trennung zwischen Kabeln fur Fahrstrom (DC-Spannung),
Stromkabeln der Spannungsebene 230/400 Volt sowie nachrichtentechnische

~ Kabeln (Signaltechnik bzw. Kabeln der zentralen Leittechnik) zu gewahrleisten. Bei
Nachverlegung auf Bestandstrassen ist zuvor die Genehmigung der VGF einzuholen,
ob die vorhandenen Kabelwege fur neue Kabelanlagen verwendet werden diirfen.

2.7 Leitungen im Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich der
VGF

Die Leitungen sind mit entsprechender spannungsfester Isolierung bis 1000 V DC
auszulegen oder entsprechend zu schiitzen (z. B. mittels Leerrohre). Siehe Anlage,
Referenzdokument [RD 02].

2.8 Kabelschirmungen / Elektromagnetische Vertraglichkeit

Bei der Verwendung der Kabelschirmung bzw. Erdung der Schirmung ist dies mit den
jeweiligen Fachbereichen, in Hinblick auf Potentialverhéltnisse (Personenschutz und
Korrosionsstreustrome) und zur Verbesserung der EMV, vor der Installation
abzustimmen und zu dokumentieren. Im Einzelnen geht es um folgende Themen:

Schirmungsarten

Potential-Anschlussarten (einseitig, beidseitig, ohne)
Vermeidung von Potentialverschleppungen

Einsatz von RC-Gliedern

Anforderungen aus Erdungskonzepten, falls verfligbar

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 15 von 18
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2.9 Nagetierschutz

Falls es die Ortlichkeiten erfordern, sind Kabel mit metallischem Nagetierschutz
einzusetzen.

Bei der Verlegung der Kabel gilt es, Potentialverschleppungen zu vermeiden. Der
Nagetierschutz darf nicht als Schirmung verwendet werden und dient nur dem
mechanischen Schutz. Um beim elektrisch leitfahigem Nagetierschutz keine
Potentialverschleppung herbeizufiihren, gilt es vor Ausfiihrung die Konzeptplanung
vorzulegen, durch die VGF zu genehmigen und der abschlief’ienden
Anlagendokumentation beizufligen.

210 Kabelverbindungen

Muffen sind generell mit der VGF abzustimmen. Sie sind einzumessen und in den
Verortungsplanen einzuzeichnen.

211 Nicht mehr benétigte Kabel

Grundsatzlich sind alle Kabel, die nicht mehr benétigt werden, zu demontieren. In
Ausnahmefallen kénnen Kabelenden auf Abschlussklemmen in einem getrennten
Gehéause abgeschlossen werden. Im Bereich der Fahrstromtechnik sind die
Gegebenheiten entsprechend zu priifen und zu klaren. Die installierten Gehause
mussen entsprechend gekennzeichnet werden. Eine fachgerechte Entsorgung von
Kabel und Tragesystemen ist zu veranlassen, zu dokumentieren und der VGF
vorzulegen.

2.12 Datenblatter und Herstellerangaben

Die Angaben in den Datenbléattern oder sonstigen Herstellerangaben der Kabel sind
zu beachten.

Die Datenblatter sind vor der Verlegung der Kabel dem Arbeitspaketverantwortlichen
der VGF auszuhandigen. Nach Abschluss der Installationsarbeiten ist die Einhaltung
der Herstellervorgaben dokumentiert vorzulegen. Die VGF behélt sich eine stich-
probenartige Priifung vor. '

2.13 Asbestbelastete Installationsflachen

Vor erforderlichen Installationen in Asbestgekennzeichneten Bereichen, ist eine
fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 erforderlich. '

Wenn der Verdacht besteht, dass Asbest sich in ungekennzeichneten Durchbriichen
oder Verkleidungen verbergen kénnte, ist sofort der Fachbereich NA03 der VGF
(Sicherheitstechnischer Dienst) zur Klarung und Unterstitzung einzubeziehen.

NAO3 legt das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den Fachbereichen fest.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
Giiltig ab: 01.09.2024 Seite: 16 von 18
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2.14 Plandokumentationen

Die Kabelverlegeplane sind entsprechend der Kennfarben in der Tabelle unter
Punkt 2.16 zu kennzeichnen.

Es ist die CAD-Richtlinie der VGF in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten.
2.15 Schlussvermessung

Der jeweilige APV Uberstellt seinem AN einen Ausfiihrungsplan fur die Arbeiten an
den VGF-Trassen.

Bei allen BaumaRRnahmen ist eine Schlussvermessung der errichteten Kabeltrassen
durchzuftihren. Die Unterlagen sind der VGF auszuhéandigen.

2.16 Kennzeichnung von Kabeln
Kabel sind eindeutig, dauerhaft, alterungsbesténdig und wischfest zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung ist mit den jeweiligen Fachbereichen abzustimmen.

Die Kabel sind an allen Schachten bzw. auf Kabelpritschen (alle 40 m — 60 m),
bei Abzweigungen sowie am Anfang und am Ende mit halogenfreien Kabel-
kennzeichnungsschildern zu versehen.

Der Kabelbetreiber ist durch die Farbe des Schildes ersichtlich. Nachfolgend ist das
Kabelkennzeichnungssystem fur die Techniken der Fachbereiche dargestellit:

BETREIBER KENNFARBE
Signaltechnik,
FSA, EW, WHZ " :
grun / weifd
lollzu] /- Sielnvvels
Licht- u. Kraft
blau / weil’
silber (matt) / schwarz
ZLT .
silber / schwarz
FG, ELA, IFE oL/ sehwelv
BMZ v
rot / weily
Funk gelb / schwarz

Verantwortlicher Bereich: NT34
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orange / weil}

DFI / ZZA, MOFIS
. signalorange / schwarz

weild / rot

Fahrstrom

weild / blau

TGA , HKL, Fahrtreppen,
Aufziige, Rolltore

217 Errichterbescheinigung

Eine Errichterbescheinigung ist nach Abschluss der Arbeiten der VGF
auszuhandigen.

3 UnterWeisung

Diese Arbeitsanweisung muss allen betroffenen Mitarbeitenden in Form einer
Unterweisung/Information innerhalb von 4 Wochen ab Freigabe dieser
Arbeitsanweisung zur Kenntnis gegeben werden. Die Unterweisung ist in Ecadia zu

dokumentieren.

4 Schlussbestimmungen

Diese Arbeitsanweisung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und gilt bis auf
Widerruf.

Verantwortlicher Bereich: NT34
Vertraulichkeitsstufe: 2 AAW-01/24
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

12.12.2025

Verfahren: VGF 261/25 - Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 Demontage Gleis EUR

1.1 Demontagearbeiten EUR

1.1.10 Rillengleis ausbauen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

o0 23000 mGl

19% 230,00 mGl prol,00mGI e
d. h. die Schnittstellen und umliegender Oberflachen an den
Spurstangen und den Schienen zum Trennen vorbereiten. Die
Spurstangen und Schienen trennen, seitlich aussetzen und sicher
lagern oder auf ein vom AN zu stellendes Fahrzeug laden. Die
Trennlangen sind Angelegenheit des AN in Abhangigkeit seiner Lade-
und Transportméglichkeiten. Trennschnitte werden nicht gesondert
vergutet.

1.1.20 Betonschwellengleis demontieren USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

o% 3000 mMGI 0
19% 30,00 mGl pro1,00mGI e
d. h. Betonschwellengleis demontieren, alle Befestigungsmittel [6sen,
die Schienen in zum Verladen gunstigen Langen autogen trennen,
Trennlangen werden vom AN selbst bestimmt die Schienen,
Schwellen laden und das gesamte Kleineisen seitlich aussetzen.

Leistungsverzeichnis - 1/67
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Trennschnitte werden nicht gesondert vergutet.

1.1.30 Elljusebr;%glri auf Betonplatte USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 115,00 mGil pro1,00mGl e
d. h. die Schnittstellen und umliegender Oberflachen an den
Spurstangen und den Schienen zum Trennen vorbereiten. Die
Spurstangen und Schienen trennen. Einbetonierte Stehbolzen
abbrennen oder mit Trennjager schneiden. Schienenschrott seitlich
aussetzen und sicher lagern oder auf ein vom AN zu stellendes
Fahrzeug laden. Die Trennlangen sind Angelegenheit des AN in
Abhangigkeit seiner Lade- und Transportmoglichkeiten. Trennschnitte
werden nicht gesondert vergutet.
1.1.40 Grol3e Wasserkasten Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
ausbauen/laden/transporti USt. [%] Menge Einheit
eren/abladen, e
19% 2,00 Stck pro1,00 Stck
d. h. Wasserkésten, von Schiene zu Schiene reichend, ausbauen, auf
ein vom AN zu stellendes Fahrzeug laden und zum Schrotthandel
transportieren.
Die vorhandenen Anschliisse sind gegen Verschmutzung zu
schutzen.
1.1.50 Kleine Wasserkasten Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
ausbauen/laden/transporti USt. [%] Menge Einheit
eren/abladen, e
19% 8,00 StCk pro 1,00 Stck

Leistungsverzeichnis - 2/67
136



d. h. kleine Wasserkasten, je Schiene 1 Kasten, ausbauen und auf ein
vom AN zu stellendes Fahrzeug laden und zum Schrotthandel
transportieren.

Die vorhandenen Anschlisse sind gegen Verschmutzung zu
schutzen.

1.1.60  Schienen/-Weichen und Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Spurstangenschrott (Rille) USt. [%] Menge Einheit
laden/transportieren/abladen, e 16670
19% 50,00 TO proLOOTO
d. h. die getrennten Rillenschienen, Weichenteile und
Spurstangenschrott auf ein vom AN zu stellendes Transportfahrzeug
laden und zum Schrotthandel transportieren.
1.1.70  Spannbetonschwellen zerkleinern / . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
IaF()jen (unbrauchbar), USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 40,00  Stck pro1,00Stck e
d. h. unbrauchbare Spannbetonschwellen (Rille und Vignol)
zerkleinern und auf ein vom AN zu stellendes Fahrzeug aufladen und
zum Entsorger transportieren und abladen.
2 Aufbruch EUR ..o
2.1 Aufbruch EUR ..o

Leistungsverzeichnis - 3/67
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2.1.10 Absicherung der Baustelle gegen . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
elektrische Gefahrdungen, USt [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch pro1,00 psch e

d. h. vor dem Trennen der Schienen sind
elektrisch leitende Verbindungen herzustellen.
Es mussen alle Schienen vor und hinter der Baustelle miteinander
elektrisch verbunden (kurzgeschlossen) werden. Die Anschliisse sind
in geeigneter Form an den Schienen zu befestigen und missen
mechanisch fest und elektrisch leitend sein.
Die elektrischen Verbindungen sind in zweifacher Ausfertigung
herzustellen. Sie missen unabhéngig von einander alle Schienen
elektrisch miteinander verbinden.
Fur jede Verbindung ist ein feindrahtiges Kupferkabel mit einem
Querschnitt von mindestens 120 mmz zu verwenden (z. B. HO7V-K
120mm?2, oder vergleichbares).
Es kdnnen andere Kabel verwendet werden, wenn sie die gleichen
oder hohere elektrischen Eigenschaften vorweisen.
Werden alle vorhandenen Gleise getrennt, so sind zuséatzlich zwei
einzelne, elektrisch unabhéngige Verbindungen herzustellen, die tber
die Lange der zu erneuernden Gleisen hinausgeht.
Es sind die gleichen Kabeltypen und Anschlussverfahren
anzuwenden.
Hinweis: Die Kabel sind nach Einbauskizze anzuordnen.

2.1.20 Betonklétze/Betonquader liefern, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
aufstellen, umsetzen, USt. [%] Menge Einheit
abtrasportieren
19% 4’00 Stck pro1,00 Stck

d. h. Liefern, Abladen, Vorhalten und Abbauen von Betonquadern.
Mindestgewicht 2,0 TO, rund oder eckig, weil3/rote Schraffierung, mit
Transporthaken, Mindestlange 1,60m.

Betonklétze/Betonquader an allen drei Enden des Baufeldes innerhalb
der Absperrung auf jedes Gleis unabhangig von der

Leistungsverzeichnis - 4/67
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Regelfahrtrichtung nach Angaben des AG aufstellen. Sicherung des
darunterliegenden Gleises mit Holzbohlen des AN.

Nach Beendigung der Arbeiten mit eingegleisten
Fahrzeugen/Maschinen sind die Betonklttze/-quader durch den AN
aufzuladen und abzutransportieren.

Das mehrfache, kurzzeitige Umsetzen der Betonklotze/-quader durch
den AN ist in den EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert

vergutet.
2.1.30  Schutz der Bahnsteigvorderkante, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 10000 M e
19% 100,00 m pro1,00m
d. h. Herstellen und Vorhalten eines geeigneten Schutzes fir die
Bahnsteigvorderkanten einschlie3lich der Rampen im Bereich der
Haltestelle "Borneplatz" aus massiven Bohlen und Brettern oder
entsprechenden Kunststoffprofilen.
Liefern samtlicher erforderlichen Materialien, vorhalten und nach
Abschluss der MaRnahme zuriickbauen.
Vor Beginn und nach Beendigung der Mal3Bhahme wird eine
Bestandsaufnahme des Bahnsteiges durch den AN und AG erfolgen
die mit in die Position einzukalkulieren ist.
2.1.40 Signalmaste und StraRenlaternen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

sichern USt. [%] Menge Einheit

19% 7,00 Stck pro 1,00 Stck

d.h. Straenlaternen (vier Stuck) und Signalmaste (drei Ampeln) vor
dem Ausbau des Schotters durch einen Verbau oder Absprie3ung
gegen abrutschen in die Baugrube und Beschadigungen sichern.

Nach Abschluss der Gleisarbeiten Sicherungsmafinahme entfernen.
Hinweis: Werden Kabel, Maste, Seitenteile bzw. Abdeckplatten des

Kabelkanales/-Schéachte beschadigt, so sind diese auf Kosten des AN
Zu ersetzen.

Leistungsverzeichnis - 5/67
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2.1.50

Mastfundamente sichern, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

o% 32300 Stck 000
19% 3,00 Stck ore 106 Sick
d. h. Alle Mastfundamente die >= 50 cm freigelegt werden, die
Baugrube von Oberkante Fundament tiefer als 1 m und die Baugrube
<=1 m entfernt liegen, sind unter Einbeziehung der DIN 4142 -
Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten
zu sichern.

Gesamtpreis [EUR]

2.1.60

Nachweis Uber Lageveranderung, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 100 bopsch
19% 1,00 psch 1o 100 pich
d. h. Die Maste sind auf Lageveranderungen nach DIN 1054, in einem
Intervall von 2 mal wéchentlich zu prifen.
Samtliche Werte sind tachymetrisch und georeferenziert
aufzumessen. Die Prifergebnisse sind zu protokollieren und dem AG
zu Ubergeben. B
Sollten wéhrend der Bauausfiihrung signifikante Anderung auftreten,
ist der AG umgehend zu informieren.

Hinweis: Der Nachweis Uber die Lageveranderung ist fur die zu
sichernden Mastfundamente zu fiihren. Die Anzahl der betroffenen
Maste ergibt sich somit aus der damit verbundenen Position
"Mastfundamente sichern,".
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2.1.70 Bordsteine sichern, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 10000 mMm e
19% 100,00 m prol1,00m e
d. h. die seitlich am Gleis befindlichen Bordsteine (Tief -und
Hochbordsteine), gegen Abrutschen oder Beschadigung durch einen
Verbau oder Absprief3ung sichern.
Nach Abschluss der Gleisarbeiten Sicherungsmafinahme entfernen.
2.1.80 Wiederverwendbare Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Betonbordsteine (18 x 30) USt. [%] Menge Einheit
auforechen, e 66
19% 30'00 m pro 1, m
d.h. wiederverwendbare Betonbordsteine (DIN EN 1340) (H 18 x 30)
einschlie3lich Betonfundament und Keil aufnehmen, die Steine
sdubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern. Den anfallenden
Betonbruch auf ein vom AN zu stellendes Fahrzeug laden und
abfahren.
2.1.90 Einbauelemente sichern, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 4,00 Stck e

d.h. Einbauelemente (Entwésserungseinlaufe und
Entliftungsschéachte) vor dem Ausbau des Schotters durch einen
Verbau oder AbsprieBung gegen abrutschen in die Baugrube und
Beschadigungen sichern.

Nach Abschluss der Gleisarbeiten Sicherungsmafinahme entfernen.

Hinweis: Werden Seitenteile bzw. Abdeckplatten Schéchte

pro 1,00 Stck
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beschéadigt, so sind diese auf Kosten des AN zu ersetzen.

2.1.100 Schacht fur Koppelspule ausbauen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100 Stck
19% 1,00 Stk pro1,00Stck e
d.h. Koppelspulenschacht vorsichtig ausbauen und laden,
vorhandenen Rohre und Kabel falls erforderlich zuriickbauen und
seitlich, sicher lagern.
2.1.110 Ausbau einer Induktionsplatte, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 200 Stck 0000
19% 2,00 Stk pro1,00Stck
d.h. eingebaute "Horacekplatte" vorsichtig ausbauen, seitlich fir einen
spateren Wiedereinbau sicher lagern.
2.1.120 Bordsteine aufbrechen / laden USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 50,00 m

d.h. Betonhochbordsteine, in den Abmessungen 100 x 30 x 10 cm
einschlief3lich Betonfundamet und Keil aufnehmen. Den anfallenden
Betonbruch und Bordsteine auf ein vom AN zu stellendes Fahrzeug
laden.

pro 1,00 m
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2.1.130

Verbundpflaster aufbrechen /

aussetzen, USt. [%] Menge Einheit

19% 25,00 m2

d.h. Verbundpflaster, d = 8 cm, in Sand verlegt, einschlie3lich Aushub
des Sandes; den Sand getrennt auf ein vom AN zu stellendes
Fahrzeug laden. Die Verbundsteine bis 50 m seitlich zur
Wiederverwendung aussetzen und ordnungsgemar lagern.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m?

Gesamtpreis [EUR]

2.1.140

Natursteinpflaster aufbrechen /

aussetzen USt. [%] Menge Einheit

19% 10,00 m?

d. h. Natursteinpflaster, Kantenlange ca. 6- 8 cm, vorsichtig aus dem
Trasszementmortelbett ausbrechen und seitlich lagern, Zementbett
unter dem Pflaster aufbrechen, Pflaster reinigen, Zementreste vom
Pflaster entfernen, unbrauchbar gewordene Pflastersteine
aussortieren und durch neue ersetzen. Bauschutt sammeln und auf
ein vom AN zu stellendes Fahrzeug laden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m?

Gesamtpreis [EUR]

2.1.150

Kupferschlackesteine (verpecht)

aufbrechen, USt. [%] Menge Einheit

19% 265,00 m?

d. h. Kupferschlackesteine, Maf3e L/B/H 160/160/140 mm, in
Sandbettung mit Pflasterkitt verpecht aufbrechen und direkt auf ein

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m?
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vom AN zu stellendes Fahrzeug laden. Einschlief3lich Aufbruch der
Schienenlangsfugen und getrennte Lagerung der Vergussmasse. Die
Kupferschlackesteine sind getrennt von den anderen Pflastersteinen
zu entsorgen.

2.1.160

GrolRpflaster verpecht aufbrechen, USt. [%] Menge Einheit
19% 345,00 m?2

d. h. Gro3pflaster, Beton, Maf3e L/B/H 160/160/140 mm, in
Sandbettung mit Pflasterkitt verpecht aufbrechen und direkt auf ein
vom AN zu stellendes Fahrzeug laden. EinschlieRlich Aufbruch der
Schienenlangsfugen und getrennte Lagerung der Vergussmasse.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m?

Gesamtpreis [EUR]

2.1.170

Beidseitig geklebte Fullsteine /

Verschmierung ausbrechen, USt [%] Menge Einheit

19% 750,00 mSch

d. h. Fllsteine, beidseitig geklebt, bzw. Verschmierung oder Asphalt
aus den seitlichen Hohlraumen der Schienen aufbrechen. Die
Aufbruchstoffe sammeln und auf ein vom AN zu stellendes Fahrzeug
laden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 mSch

Gesamtpreis [EUR]

2.1.180

E‘S_tggcmgagﬂ'cm schneiden T USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 m

Tragschicht senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden, fiir Anschluss

von gebundenen Tragschichten, Tiefe der zu bearbeitenden
Tragschicht tiber 20 bis 25 cm, anfallende Stoffe laden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m
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2.1.190 l'I;lrdagr?chlcht schneiden T 20-25cm USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 150,00 m pro1,00m e
Tragschicht senkrecht in voller Aufbruchtiefe schneiden, fiir Anschluss
von gebundenen Tragschichten, Tiefe der zu bearbeitenden
Tragschicht Uber 20 bis 25 cm, anfallende Stoffe laden.
2.1.200 Bit. Tragschicht aufbrechen / laden USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0, 2 e
19% 480,00 m pro1,00m2 L
d. h. Deck- und Tragschichten aus bit. Mischgut, d = 20-25 cm,
aufbrechen und auf ein vom AN zu stellendes Fahrzeug laden.
Hinweis:Anhaftende Vliesreste sind vom Asphalt komplett zu
entfernen, in stabile Sacke verpacken und gesondert zu entsorgen.
2.1.210 GuRasphalt aufbrechen / laden, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 25,00 m?

d. h. GuRasphalt aus bit. Mischgut, d = 15-20 cm, aufbrechen und auf
ein vom AN zu stellendes Fahrzeug laden.

Anhaftende Vliesreste sind vom Asphalt komplett zu entfernen, in
stabiele Sacke verpacken und zu entsorgen.

pro 1,00 m?
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2.1.220

Decke frasen Fahrbahn T 4-5¢cm,

(unterschieliche Breiten) USt [%] Menge Einheit

19% 70,00 m2

Frasen der bitumenhaltigen Decke, im Rahmen einer
Teilabbruchmaf3nahme, in Fahrbahnen, mit Asphaltdeckschicht aus
SMA, AFB oder Gussasphalt, unterschiedliche Breiten, Tiefe Gber 4
bis 5 cm, Rander an Einbauten nacharbeiten, Flachen reinigen, nicht
festhaftende Schichten lésen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden.

Hinweis: Die Frasarbeiten sind zum Teil auch im Weichenbereich im
Anschluss der Baugrube und in unterschiedlichen Breiten an
mehreren Stellen herzustellen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

2.1.230

Schienenunterguss entfernen, USt. [%] Menge Einheit

19% 230,00 mSch

d. h. den Unterguss auf der Betonplatte (mSch) entfernen. Unterguss

getrennt sammeln und auf ein vom AN zu stellendes Fahrzeug laden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 mSch

Gesamtpreis [EUR]

2.1.240

Mortel / Asphalt entfernen, USt. [%] Menge Einheit
19% 230,00 mSch

d. h. den Mortel / Asphalt (Hohenausgleich) auf der Betonplatte
(mSch) entfernen.

Mortel getrennt vom Asphalt sammeln und auf ein vom AN zu
stellendes Fahrzeug laden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 mSch
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2.1.250 Hindernisse aus Beton und . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Mauerwerk beseitigen, USt [%] Menge Einheit
19% 5,00 m?3 pro1,00m*
d.h. Hindernisse verschiedener Abmessungen im Boden beseitigen
aus unbewehrtem und bewehrtem Beton, Betonplatte (z.B.
Fahrleitungsmastfundament e, Streifenfundamente, Schéchte (Beton
und Mauerwerk) usw.), zerkleinern zu Stiicken mit Kantenlange < 30
cm, auf Transportfahrzeuge des AN laden.
Hinweis:
Der angebotene Einheitspreis gilt fir die Hindernisbeseitigung bei
allen anfallenden Arbeiten.
Abgerechnet wird nach Volumen fester Masse.
Entsteht dem Entsorger zusatzlichr Aufwand aufgrund zu grof3
angelieferter Betonstuicke, konnen dem AG gegentber keine
Mehrkosten geltend gemacht werden.
2.1.260 Unterbau aufbrechen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0, 2 e
19% 720,00 m pro1,00m2 ...
d. h. nach Beseitigung des Pflasters bzw. der Gleisplatten, den
Unterbau aus Rittelschotter, Mineralbeton, Beton, Gestiick,
Sauberkeitsschicht, Frostschutz bzw. Bodenmasse einschlief3lich
Stopflager, Sandreste, Splitt etc. in einer Starke von ca. 90 cm von
Oberkante Schiene aufbrechen und auf ein vom AN zu stellendes
Fahrzeug laden.
2.1.270 Bodenaustausch, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0, 3 e
19% 100,00 m prol,00md L.

d. h. Boden bis zu einer Tiefe von 0,50 m ab Unterkante Erdplanum
ausheben, laden und abtransportieren.
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Liefern von Frostschutzmaterial d = 50 cm (0/45).

Hinweis:

Es ist ein Priifzeugnis und Herkunftsnachweis des
Frostschutzmaterials vorzulegen.

gewahlt'

................................ '‘Gabbro, Basalt, Diabas
[#TB61-gewahlt#]

Entsorgung EUR ..o
Hinweis

Vorbemerkungen

1. Allgemeiner Hinweis

Mit Auftragsvergabe Ubernimmt der AN die Entsorgung
aller bei der Baumafinahme anfallenden Boden,
Gleisschotter, Bauschutt und anderer Materialien. Der
Auftragnehmer Ubernimmt dabei fiir nicht gefahrlichen
Abfall die Funktion des Abfallerzeugers.

Der Auftragnehmer muss fir die abzufahrenden

Materialien eine Verwertung im Sinne des K WG
nachweisen (Verwertungsnachweis). Dem Auftraggeber sind
hierftir vor Beginn der Arbeiten die notwendigen
Genehmigungsunterlagen des Verwerters zur Prifung
vorzulegen. Fir die gesamte Mal3nahme ist eine
Abfallbilanz zu erstellen. Reststoffe aus der
Sortierung/Aufbereitung sind der zustandigen
Gebietskorperschaft anzudienen.

Mit Abgabe des Angebotes sind die jeweiligen
Verwertungs-/Entsorgungss tellen verbindlich zu benennen
und die jeweiligen Annahmekriterien der
Verwertungs-/Entsorgungss tellen beizuflgen. Ein
spaterer Wechsel der Verwertungs-/Entsorgungss tellen

ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung des AG zulassig.

2. Entsorgungsnachweise/ Elektronisches Nachweisverfahren

Das Einholen und Aufstellen von Entsorgungsnachweisen

Leistungsverzeichnis - 14/67
148



und sonstigen fur die Entsorgung notwendigen Unterlagen
und Genehmigungen ist vom Unternehmer zu erbringen und
die Kosten hierfir in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei allen Positionen zur Entsorgung sind alle

anfallenden Kosten, Gebihren (auch
Bearbeitungsgebuihren) etc. in die Einheitspreise
einzurechnen.

Das fulhren des elektronischen Nachweisverfahren (eANV)
im Falle der Entsorgung von gefahrlichen Abféllen
erfolgt durch den AG.

3. Begleitscheine / Ubernahmescheine

Far samtliche zu entsorgenden Stoffe sind vom AN
Begleitscheine bzw. Ubernahmescheine zu fiuhren, auch
wenn es sich nicht um tberwachungsbedirftige bzw.
gefahrliche Abfalle handelt. Die
Begleit-/Ubernahmescheine sind von einem Vertreter des
AG beim Beladen der Transportfahrzeuge zu unterzeichnen
und als Abrechnungsnachweis zusammen mit den
Wiegescheinen mit der Rechnung vorzulegen.

Der AG behalt sich das Recht vor, bei einzelnen oder
allen Abfuhrchargen auf das Unterzeichnen der
Begleit-/Ubernahmescheine zu verzichten. Die Begleit-/
Ubernahmescheine sind dann von einem Vertreter des AN
zu unterzeichnen.

Mehraufwendungen fiir das Fuhren der Begleit-/
Ubernahmescheine sowie das Vorlegen der
Begleit-/Ubernahmescheine und Wiegescheine werden nicht
gesondert vergutet.

Als Nachweis fur die durchgefiihrte, ordnungsgeméanie
Entsorgung sind die Wiegescheine der Entsorgungsstelle
und die Ubernahmescheine in Form eines Nachweisbuches
(in Anlehnung an die Nachweisverordnung) vorzulegen.

Das Nachweisbuch muss getrennt fiir jeden
Abfallschlissel und jede Einbauklasse mindestens
folgende Unterlagen enthalten:

* tabellarische Ubersicht der entsorgten Massen mit
Angabe von:

- Datum

- Kfz-Kennzeichen

- Masse (TO)

- Wiegeschein-Nr.

- Herkunft (Sanierungsbereich)

- Entsorgungsstelle / Deponie

- Abfallschlusselnr.

* Kopie der zugehdrigen Deklarationsanalyse
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* Kopie des Entsorgungsnachweis (VE, Annahmeerklarung)
* Wiegescheine mit jeweils zugehdrigem Begleitschein

bzw.

Ubernahmescheinen

Als Deckblatt ist eine tabellarische Aufstellung der
entsorgten Gesamtmassen mit Angabe von
Abfallschlisselnummer, Entsorgungsnachweisnummer und
Kippstelle zu verwenden.

Das Nachweisbuch ist in Papierform sowie die Tabellen

als Excel-Tabelle dem AG zu tbergeben.

Mehraufwendungen fiir das Zusammenstellen und Ubergeben
des Nachweisbuches werden nicht gesondert vergutet.

4. Transport

Beim Abtransport sind die einschlagigen Vorschriften zu
beachten. Die notwendigen Begleitscheine sind
vorzulegen. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass
der AN die fur den Transport notwendigen
Einsammlungs-/Beférderung sgenehmigungen besitzt oder
rechtzeitig beantragen muss. Aufwendungen dafir werden
nicht gesondert vergutet.

Der Abtransport hat in einwandfreien, verkehrssicheren
Fahrzeugen auf dem kurzesten, sichersten Weg zu den
betreffenden Entsorgungsstellen zu erfolgen. Es muss
hierbei insbesondere gewéhrleistet sein, dass kein
Material verwehen kann und dass kein Wasser austreten
kann. Die Ladeflachen der Fahrzeuge sind mit Planen
abzudecken. Eine gesonderte Vergutung hierfur erfolgt
nicht. Ein Mischen unterschiedlicher Materialien sowie
eine zwischenzeitliche Entladung der Fahrzeuge ist
grundsatzlich nicht zulassig.

Der Einheitspreis fur den Abtransport und die

Entsorgung gilt unabh&éngig davon, ob die zu

entsorgenden Stoffe in Container abgefahren werden,

oder erst auf LKW verladen werden missen und an welcher
Stelle auf den Flachen das Verladen erfolgt. Der
Rucktransport der Container von der Kippstelle und die

gof. erforderliche Reinigung der Container und
Transportfahrzeuge gilt als Nebenleistung und wird

nicht gesondert vergutet.

Beim Beladen und Transportieren ist vom AN die
Staubentwicklung durch geeignete MalRBhahmen
(Befeuchtung) wirkungsvoll zu unterbinden. Die Kosten
hierftir sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

5. Unbekannte Kontaminationen
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3.1

Sollten bei der Ausfiihrung der vertraglichen Leistungen
bisher nicht bekannte Schadstoffe bzw.
Schadstoffgehalte festgestellt werden, die von den
bisherigen Untersuchungsergebnissen abweichen, so ist
unverzuglich der Vertreter des AG zu benachrichtigen
und die weitere Vorgehensweise ist abzustimmen. Das
Material ist dann ggf. auf einer vom AG dafur
vorgesehenen Bereitstellungsflache zwischenzulagern.
Notwendige Analysen zur Deklaration der Materialien aus
diesen Bereichen werden vom Fachbautiberwacher
durchgefiihrt und dem AN unentgeltlich zur Verfligung
gestellt.

6. Abfalltechnische Bewertung und Massenverschiebungen

Gegenlber den in den verschiedenen
Entsorgungspositionen abgeschatzten Massen kann es zu
Massenverschiebungen kommen. Ungeachtet dessen gelten
die fur die betreffenden Positionen angebotenen
Einheitspreise auch bei gegebenenfalls deutlichen Uber-
oder Unterschreitungen der jeweiligen Massenvorsatze.

Die Bewertung der Analysenergebnisse, die verbindliche
Festlegung und Zuordnung zu den einzelnen Abbruch- bzw.
Aushubbereichen sowie die Abfalleinstufung gemar
Abfallverzeichnisverordnu ng wird in dem beiliegenden
abfalltechnischen Gutachten, bzw. der gutachterlichen
Stellungnahme dargestellt.

Abtransport / Entsorgung Bodenmaterial/Baggergut EBV
Hinweis
Vorbemerkungen

Abrechnungsrelevante Einstufung von Bodenmaterial und
Baggergut

Die abrechnungsrelevante Einstufung von Bodenmaterial
und Baggergut erfolgt auf Grundlage der am 01.08.2023
in Kraft getretenen Verordnung zur Einfiihrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur
Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung ("Mantelverordnung"), vom
09.07.2021, bzw. der darin in Artikel 1 enthaltenen
"Ersatzbaustoffverordnung " (nachfolgend "EBV" oder
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3.1.10

"ErsatzbaustoffV" abgekirzt).

Erst bei Uberschreitung der Grenzwerte der

Materialklassen BM-F3/BG-F3 fir Bodenmaterial und
Baggergut erfolgt die abrechnungsrelevante Einstufung
nach den Zuordnungswerten der verschiedenen
Deponieklassen gemal der "Verordnung tiber Deponien und
Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom 27.04.2009
zuletzt geandert am 09.07.2021.

Fur die Abrechnung nach Deponieklassen sind der
Ausschreibung als Anlage ergénzende Zuordnungswerte
(Uber die Zuordnungswerte der Deponieverordnung hinaus)
beigeflgt, welche bei der abrechnungsrelevanten
Einstufung zusatzlich herangezogen werden.

Die Materialwerte nach Anlage 1 Tabelle 3 und 4 der EBV
gelten als eingehalten, wenn die im Rahmen der
Untersuchung gemessene Konzentration oder der
Stoffgehalt eines Parameters gleich oder geringer ist

als der entsprechende Materialwert. Ausgenommen hiervon
sind die stoffspezifischen Orientierungswerte pH-Wert

und Elektrische Leitfahigkeit die fur die

abfalltechnische Zuordnung gemaf EBV auch bei
Uberschreitungen der Materialwerte von keiner Relevanz
sind.

Unter der Bezeichnung Boden bzw. Bdden/Auffullungen
sind in der vorliegenden Leistungsbeschreibung alle
anzutreffenden Schichten aus nattrlichen Boden,
Aufflllungen, Schotter- und Bauschuttmaterial sowie
Gemische aus den vorgenannten Schichten zu verstehen.

Bodenmaterial und Baggergut
Materialklasse BM-F3/BG-F3 USt. [%] Menge

19% 1.450,00

Bodenmaterial/Baggergutzu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN transportieren und abkippen,
einschl. Entsorgungskosten.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad Gber
dem BM-F2/BG-F2-Wert bis einschlie3lich dem
BM-F3/BG-F3-Wert gemaf Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021.

Mineralischer Fremdstoffanteil bis 50 Vol.-%

Einheit Einzelpreis [EUR]

TO pro 1,00 TO
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AVV-Nr. 170504, 170506

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Entsorgungsstelle.
Entsorgungsstelle nach Wahl des AN.

Mit Angebotsabgabe hat der AN ein Entsorgungskonzept zu erstellen
und den Entsorger zu benennen.

Entsorger / Entsorgungsstelle (Name und Anschrift)

[#TB61-#]
(Bieterangabe)

3.2

Abtransport / Entsorgung Bauschutt Merkblatt

Hinweis

Vorbemerkungen

Abrechnungsrelevante Einstufung von Bauschutt

Die abrechnungsrelevante Einstufung von Bauschuttmaterialien
erfolgt nach den Parametern des Merkblatts der hessischen
Regierungsprasidien "Entsorgung von Bauabfléllen", vom 01.09.2018
(Tab. 2) bzw. bei notwendiger deponietechnischer Entsorgung
(entspricht Uberschreitung der Zuordnungswerte Z 1.2 gemal3
Merkblatt) zusatzlich nach den Deponieklassen der
Deponieverordnung jedoch ohne Berlicksichtigung der

Parameter Gluhverlust und TOC.

Fur die Abrechnung nach Deponieklassen sind der Ausschreibung als
Anlage ergénzende Zuordnungswerte

(Uber die Zuordnungswerte der Deponieverordnung hinaus)
beigeflgt, welche bei der abrechnungsrelevanten

Einstufung zusatzlich herangezogen werden.
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3.2.10

Bauschutt Einbauklasse Z 1.1 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 20000 TO s
19% 200,00 TO oo 10670
Bauschutt zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle des
AN transportieren und abkippen, einschl. Entsorgungskosten.
Aufnehmen und Transport von Container wird nicht gesondert
vergutet.
Bauschutt mit einem Belastungsgrad bis einschl. dem
Z1.1-Wert im Feststoff und im Eluat gemaR Tabelle 2 des
Merkblattes "Entsorgung von Bauabfallen", vom
01.09.2018,

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Entsorgungsstelle.
AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107

Mit Angebotsabgabe hat der AN ein Entsorgungskonzept zu erstellen
und den Entsorger zu benennen.

Entsorger / Entsorgungsstelle (Name und Anschrift)

[#TB61-#]
(Bieterangabe)

Gesamtpreis [EUR]

3.2.20

Bauschutt Deponieklasse | USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

o0 10000 TO e
19% 100,00 TO oo 10670
Bauschutt zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle des
AN transportieren und abkippen, einschl. Entsorgungskosten.
Bauschutt mit einem Belastungsgrad tiber dem Z1.2-Wert im Feststoff
und Eluat (Tab. 2) des Merkblattes "Entsorgung von Bauabfallen",
vom 01.09.2018,
und mit einem Belastungsgrad Giber dem Zuordnungswert der
Deponieklasse 0 bis einschl. dem Zuordnungswert der Deponieklasse
I geman der "Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts
(DepV)" vom 27.04.2009, zuletzt geandert am 09.07.2021.
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den ergédnzenden
Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK 1.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Entsorgungsstelle.

AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107
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Mit Angebotsabgabe hat der AN ein Entsorgungskonzept zu erstellen
und den Entsorger zu benennen.

Entsorger / Entsorgungsstelle (Name und Anschrift)

[#TB61-#]
(Bieterangabe)

3.2.30  Asphalt (nicht teerstammig) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 330000 TO e
19% 300,00 TO prol,00TO e
Nicht teerstammigen StralRenaufbruch (geméal RuVa-Stbl),
zu einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN transportieren und
entsorgen, einschl. Entsorgungsgebuhren und sonstiger Gebuhren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Entsorgungsstelle.
Mit Angebotsabgabe hat der AN ein Entsorgungskonzept zu erstellen
und den Entsorger zu benennen.
Entsorger / Entsorgungsstelle (Name und Anschrift)
[#TB61-#]
(Bieterangabe)
3.2.40 Teerstammige Fugenmassen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 5,00 TO e

Teerstimmige Fugenmassen zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN transportieren und entsorgen,
einschl. Entsorgungsgebuhren und sonstiger Gebihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.

Mit Angebotsabgabe hat der AN ein Entsorgungskonzept zu erstellen

pro 1,00 TO
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und den Entsorger zu benennen.

Entsorger / Entsorgungsstelle (Name und Anschrift)

[#TB62-#]
(Bieterangabe)

4 Herstellung EUR ..o

4.1 Herstellung EUR ..o

4.1.10 Planum Abweichung +/-2cm L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Verdichtungsnachw%is USt [%] Menge Einheit prets [EUR] prets [EUR]

19% 720,00 m?2 pro1,00m2

Planum in Baugrube herstellen, zuléassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2, mit
Verdichtungsnachweis.
Herstellen eines Dachprofils zu beiden Seiten von 2%.

4.1.20 Kombinationsgeokunststoff liefern Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 720,00 m2

und einbauen

Kombinationsgeokunstsstof f liefern, auf Planum einbauen und
provisorisch befestigen, falls kein sofortiger Einbau des
dartiberliegenden Materials erfolgt.

Kombinationsgeokunststoff aus einer quadratischen Polypropylen
Bewehrung mit verschweildten Knoten und mittig eingeschweif3tem,
mechanisch verfestigen Filtervliesstoff. Einsatz zur Bodenbewehrung
im Erd- und Verkehrswegebau. Ohne Beschichtung des Materials mit
anderen Polymeren.

Materialeigenschaften:

pro 1,00 m?
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Rohstoff aus Polypropylen (PP)

Nennfestigkeit (langs/ quer) 3 40 KN/m / 40 kN/m
Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung (langs/ quer)
16 kN/m / 16 kN/m

Dehnung bei Nennfestigkeit (langs/ quer) £ 7% / 7%
Dehnfestigkeit (Iangs/ quer) 800 kN/m / 800 kN/m
Zyklische Dehnfestigkeit 3 1.400 kKN/m
Torsionssteifigkeit 3 2.000 N-mm/deg
Konstruktionsdehnung 0%
Geotextilrobustheitsklass e GRK 4

Abgerechnet wird nach abgedeckter Flache. An Uberlappungen muss
ein Uberstand von 50 cm eingehalten werden.

Hinweis: Vor Einbau des Grobschlages im Bereich in dem ein
Bodenaustausch stattgefunden hat, muss zuvor der
Kombinationsgeokunststoff eingebaut werden.

4.1.30

Frostschutzschicht (qm) liefern /
einbauen,

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 720,00 m?2 pro 1,00 m2

d. h. Frostschutzschicht (0/45), d = 50 cm profilgerecht und lageweise
einbauen und verdichten. EV2 mind. 80 MN/gm. Der EV2 ist durch
eine geeignete Priifmethode nachzuweisen.

Hinweis:Wahrend des Einbaus der Frostschutzschicht ist immer
darauf zu achten, dass der Wasseranteil 4 - 7 % betragen muss. Die
Frostschutzschicht muss feucht abgeladen und eingebaut werden.

Herstellen eines Dachprofils zu beiden Seiten von 2%.
Hinweis:

Es ist ein Prufzeugnis und Herkunftsnachweis des Schotters
vorzulegen.

gewahlt'

................................ 'Gabbro, Basalt, Diabas?
[#TB61-gewahit#]
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4.1.40 Betonplatte reinigen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0, 2 e
19% 390,00 m prol00m2 L.
d. h. die vorhandene Betonplatte ist von jeglicher Verschmutzung
(Dreck, Staub, alter Vergussmasse, Betonschlamme usw.) mit einem
Hochdruckreiniger oder ahnlichen Geratschaften zu reinigen.
Reststoffe / Materialien sammeln und auf ein vom AN zu stellendes
Fahrzeug laden, transportieren und entsorgen.
4.1.50 Betontragschicht Fahrbahn . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Schalung C30/37 D 30cm USt [%] Menge Einheit
19% 5,00 m?3 pro1,00m
Betontragschicht ZTV Beton-StB in Fahrbahnen, einschl. Schalung,
Beton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, Dicke 30 cm, Oberflache
schlichten. Tragschicht nachbehandeln und mit Folie abdecken.
Die geforderte Mindestfestigkeit des Betons muss nach spatestens 24
h erreicht sein.
Einschlielich Lieferung samtlicher Materialien sowie aller
erforderlichen Nebenarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.
Betonlieferant
gewahltes Produkt:'
[#TB61-gewahites Produkt#]
4.1.60 Vormontageplatz bereitstellen, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

einrichten und raumen USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch
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Vormontageplatz fur Gleisjoche und Weichen, bereitstellen, einrichten

und rdumen, einschl. aller Nebenarbeiten, Lager fir Schienenstapel.

Der AN ist verantwortlich fur die ihn zur Montage zur Verfligung
gestellten Materialien bis zum Einbau auf der Baustelle.

Von der VGF kann keine Lager -bzw. Vormontageflache zur
Verfigung gestellt werden.

Lage und Adresse des Vormontageplatzes:

gewahltes Produkt:'

[#TB61-gewahltes Produkt:#]

4.1.70

Spurstangen aufladen/

transportieren/ abladen USt [%] Menge Einheit

19% 78,00 St

Spurstangen abholen, transportieren und abladen, auf gleislose
Forderfahrzeuge, vom AN beigestellt, am Bereitstellungsplatz,
Transportweg bis 25 km, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, Detailzeichnung der Spurstangen liegt der Ausschreibung bei.

Das Materiallager befindet sich in der "Hanauer LandstraRe 345" in
Frankfurt.

Die Spurstangen kénnen von Montag - Donnerstag (7:30 Uhr -14:00
Uhr) und Freitags (7:30 Uhr - 13:00 Uhr) vom AN nach Absprache mit
dem AG abgeholt werden

Die Spurstangen missen vom AN selbst aufgeladen werden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]
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4.1.80 Schiene abholen/ transp. abladen I Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
auf Forderfahrzeug gleislos USt [%] Menge Einheit
19% 750,00 m pro1,00m
Schiene abholen, transportieren und abladen, auf gleislose
Forderfahrzeuge, vom AN beigestellt, am Bereitstellungsplatz,
Transportweg bis 25 km, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung
AN, Schienenléange tUber 6 bis 15 m.
Hinweis: Das Schienenlager befindet sich in der "Hanauer Landstralie
345" in Frankfurt.
Die Schienen kdnnen von Montag - Donnerstag (7:30 Uhr -14:00 Uhr)
und Freitags (7:30 Uhr - 13:00 Uhr) vom AN nach Absprache mit dem
AG abgeholt werden
Die Schienen werden durch einen Portalkran und Mitarbeitern der
VGF geladen.
4,190 Betonschwellen laden / . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
transportieren / abladen (AN), USt [%] Menge Einheit
19% 346,00  Stck pro1,00Stck s
d. h. Betonschwellen gebiindelt / lose mit Krangestellung durch den
AN, auf zu stellendes Fahrzeug aufladen. Schwellen auf eine
Entfernung bis 25 km transportieren. Schwellen vom Fahrzeug seitlich
abladen und stapeln.
Hinweis: Die Betonschwellen befinden sich auf dem Lagerplatz auf
der Hanauer LandstraRe 447 Hafenbahnbricke.
4.1.100 Rillengleisjoche montieren Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

(Vormontageplatz), USt. [%] Menge Einheit

19% 260,00 mGil pro 1,00 mGl

d. h. seitlich lagernde Betonschwellen aufnehmen und zum
Vormontageplatz transportieren, nach der festgelegten
Schwellenteilung (20 Stck / 15 m Schiene) auslegen. Die Schienen
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auf Schwellen aussetzen, die Spur in der Keilwinkelfihrungsplatte
"K-Wifp 14 K" einstellen und vorschriftsméaRig befestigen.

Spurweite 1433 mm (+0/-2 mm)

Hinweis: Sollten beim Transport oder bei der Montage Schwellen oder

Schienen durch den AN beschadigt werden, so sind diese wahrend
der Bauzeit gegen welche vom AN gelieferten zu ersetzen.

4.1.110 Locher fur Spurstangenbefestigung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
in den Schienensteg bohren / USt. [%] Menge Einheit
19% 20,00  Stck proffostac e
d.h. Missen Spurstangen versetzt werden, Locher fir
Spurstangenbefestigung in den Schienensteg bohren oder frasen
4.1.120 Gleis montieren / spuren, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 115,00 mGl

d. h. die seitlich lagernden Schienen, Spurstangen und Kleineisen
heranschaffen und vormontieren. Die Spurstangen im Regelabstand
von 1,50 m mit je 4 Stk. Schrauben (M22 x 55), 4 Stiick Muttern (M22
SW39) und den erforderlichen Spurausgleichsplattchen (Starken:
2mm und 3mm) zur Erreichung der vom AG vorgegebenen
Spurweite(1432mm +/-1mm) einpassen und die Schrauben fest
anziehen (470 Nm).

Hinweis:

Die Spurstangenschrauben, Muttern und Ausgleichspléttchen (pro
Spurstange jeweils 1x2mm und 1x3mm Spurausgleichsplattchen
kalkulieren) sind durch den AN zu liefern.

pro 1,00 mGl

Leistungsverzeichnis - 27/67

161



4.1.130

Schienenentkopplung am

SchienenfuR herstellen, (Isolierung) ~ YSt-[%]  Menge  Einheit

19% 260,00 mGl

Schienenprofil zur elektrischen Isolierung umschlie3end um den
Schienenfuld liefern und einbauen. Einbau zwischen zwei
Schienenbefestigungen der Schwellen. Der Zuschnitt der Profile ist
einzurechnen. Abrechnung nach mGl.

Nach dem Einbau der Isolierung erfolgt eine Abnahme und
Uberprufung auf konkreten Zuschnitt und Anpassung der Isolierung
durch den AG. Der AN muss die Abnahme bei der Bautiberwachung
anmelden.

Datenblatt ist zur Freigabe dem AG vorzulegen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 mGl

Gesamtpreis [EUR]

4.1.140

Schienenentkopplung liefern /

einbauen (Betonplatte) USt [%] Menge Einheit

19% 115,00 mGl

Schienenstegisolierprofil e innen und auf3en liefern und montieren.

- Schienenisolierprofile aus Kautschuk, elektrisch nicht leitend fir
Rillenschienen 60R2. Profile in Langen von 15m zur Minimierung der
Offnungen. Kirrzere Léangen sind nicht zuléssig

- Hitzebestandig bis 280 Grad Celsius

- Verwitterungsbestandig

- Grundwasserneutral

- Bestandig gegen UV-Licht

- Recyclebar

- Kdérperschalldammend

- Keine Wasseraufnahme

- Bestandigkeit bei AuftragsschweiRungen an der Schiene

- Seitliche Isolierung der Schiene muss so gestaltet sein, dass eine
1,5mm Einfederung mdoglich ist.

- Elektrische Isolierung von kleiner gleich 0,01S/km in Anlehnung an
DIN EN 50122-2 mit Priifzeugnis

Herstellung der Stanzungen fir die Spurstangen sind einzurechnen.
Auf Wunsch kann dem AN der Schienenteilungsplan auch als dwg-

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 mGl
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oder dxf-Datei Ubermittelt werden, um die Stanzungen fur die
Spurstangen in der Schienenflankenisolierung bereits werksseitig
herstellen zu lassen.

Montage nach Arbeitsanweisung des Herstellers. Einschlieflich
Lieferung samtlicher dazu notwendiger Materialien (Kleber,
Verdunner, Dichtpaste, etc.)

Die Isolierung soll bis 25mm unter die Fahrflache reichen. Auf der
Innenseite der Schiene ist die Isolierung so zu wahlen, dass sie bis
25mm unter die Flanke reicht. Am Schienenful® muss die Isolierung so
dimensioniert sein, dass die komplette Oberseite und Seite des
SchienenfuBes sowohl innen als auch aul3en bedeckt ist. Die
Isolierung der seitlichen SchienenfiRe erfolgt mit dem
herzustellenden Unterguss auf diese Hohe um eine komplette
Versiegelung zu erhalten.

Die Isolierung ist schematisch der Anlage 2Schienenisolierung
Darstellung zu entnehmen. Entgegen dieser Anlage ist die Isolierung
nur so hoch einzubauen, wie weiter oben im Text beschrieben.

Am Schienenful} ist das Material tberall dort auszuschneiden, wo die
Niederhalter befestigt werden. Dies ist in den EP einzukalkulieren.
Schiene vor dem Aufkleben der Isolierung mit einer Drahtbilrste oder
vergleichbar von grobem Schmutz und Rost befreien.

Die Isolierung der Spurstangen wird separat vergutet.
EinschlieRlich Lieferung und Einbau der Ubergangskappen an
Schweil3st6Ren zur vollflachigen Verklebung.

Abgerechnet wird nach Meter Schiene mit Innen- und Auf3enprofil.

Beim Einbau des Systems hat zwingend ein Vertreter des Herstellers
dabei zu sein, um die Qualitat zu bestatigen.

4.1.150

Spurstangenummantelung liefern /

Einzelpreis [EUR]
einbauen,

USt. [%] Menge Einheit
19% 78,00 St pro 1,00 St

Spurstangenummantelung liefern und einbauen.
Ummantelung aus Kautschuk.

EinschlieRlich wasserdichtem Ubergang zu den seitlichen
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Schienenisolierungen Innen und Aul3en.

Schiene bzw. Spurstange vor dem Aufkleben der Isolierung mit einer
Drahtbirste oder vergleichbar von grobem Schmutz und Rost
befreien.

Malfie der Spurstange sind der Anlage 3 Spurstange Detailzeichnung
zu entnehmen. Die Spurstangen sind oben abgearbeitet, um einen
hdheren Asphaltaufbau zu erhalten.

Einschlief3lich der Abdeckkappen fir Schrauben und Muttern der
Spurstangen.

Montage nach Angaben des Herstellers.

Einschlieflich Lieferung aller daftir notwendigen Materialien wie
Kleber, Verdinner, Dichtpaste etc. oder Werkzeuge.

4.1.160

Schienenstegisolierprofil e innen Einzelpreis [EUR]

und auf3en liefern und montieren USt. [%] Menge Einheit

(Schwellengleis) e
19% 260,00 mGl pro 1,00 mGl

Schienenstegisolierprofil e innen und auf3en liefern und montieren.

- Schienenisolierprofile aus Kautschuk, elektrisch nicht leitend fir
Rillenschienen 60R2. Profile in Langen von 15m zur Minimierung der
Offnungen. Kiirzere Langen sind nicht zulassig

- Hitzebestandig bis 280 Grad Celsius

- Verwitterungsbestandig

- Grundwasserneutral

- Bestandig gegen UV-Licht

- Recyclebar

- Kérperschallddmmend

- Keine Wasseraufnahme

- Bestandigkeit bei AuftragsschweiRungen an der Schiene

- Seitliche Isolierung der Schiene muss so gestaltet sein, dass eine
1,5mm Einfederung méglich ist.
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- Elektrische Isolierung von kleiner gleich 0,01S/km in Anlehnung an
DIN EN 50122-2 mit Prifzeugnis

Montage nach Arbeitsanweisung des Herstellers. Einschlieflich
Lieferung samtlicher dazu notwendiger Materialien (Kleber,
Verdunner, Dichtpaste, etc.)

Die Isolierung soll bis 25mm unter die Fahrflache reichen. Auf der
Innenseite der Schiene ist die Isolierung so zu wahlen, dass sie bis
25mm unter die Flanke reicht. Am Schienenful® muss die Isolierung so
dimensioniert sein, dass die komplette Oberseite des Schienenful3es
sowohl innen als auch auf3en bedeckt ist. Die beidseitige
Schienenstegisolierung muss eine Uberlappung der
SchienenfulRisolierung haben um eine vollstandige Bedeckung zu
gewabhrleisten.

Schiene vor dem Aufkleben der Isolierung mit einer Drahtbilrste oder
vergleichbar von grobem Schmutz und Rost befreien.

EinschlieRlich Lieferung und Einbau der Ubergangskappen an
Schweil3st6Ren zur vollflachigen Verklebung.

Abgerechnet wird nach Meter Schiene mit Innen- und Auf3enprofil.

Beim Einbau des Systems ist zwingend ein Vertreter des Herstellers
dabei zu sein, um die Qualitat zu bestatigen.

4.1.170

Gleisjoche laden / transportieren /
abladen / einbauen,

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 260,00 mGl pro 1,00 mGl

d. h. die fertig montierten Gleisjoche vom Vormontageplatz
aufnehmen, auf ein Fahrzeug des AN laden, bis 25 km zur
Einbaustelle transportieren und auf dem fertigen Schotterplanum
ablegen und ausrichten. Schwelleneinteilung und Spur nochmals
prifen, Spurweite 1433 mm (+0/-2 mm). Die Gleisjoche sind nach
Angabe der 6rtlichen Bauleitung mit 20 - 22 mm bzw. 24 - 26 mm
Schweil3liicke zu verlegen. Vom AN zu stellende Zwickel sind
einzusetzen. Hebegerate und Transportmittel stellt der AN.
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Hinweis: Gleisablage 30 mm unter Solllage

4.1.180 Einzelne Betonschwellen in der . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Baugrube einbauen, USt. [%] Menge Einheit
19% 5,00 Stck pro1,00Stek e,
d. h. Betonschwellen in der Baugrube einbauen, Schotter bis 20 cm
unter Schwellenunterkante auskoffern und seitlich lagern.
Betonschwellen von Lagerplatz auf Hafenbahnbriicke laden,
transportieren und abladen sowie einbringen und befestigen. . Die
Spurweite ist vorher zu Uberpriifen und gegebenenfalls auf die
Sollspurweite zu korrigieren.
4.1.190 Gleisjoche (Spurhaltergleis) laden / N Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
transportieren / abladen, USt [%] Menge Einheit
19% 115,00 mGl pro1,00mGl e,
d. h. die fertig montierten Gleisjoche (Spurhaltergleis) vom
Vormontageplatz aufnehmen, auf ein Fahrzeug laden, bis 25 km zur
Einbaustelle transportieren und abladen.
4.1.200 Gleis einbauen (Betonplatte), USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 115,00 mGl

d. h. das fertig gespurte und seitlich lagernde Gleis in die Baugrube
verziehen und mit vom AN zu stellendem Hebegeréat auf die im
Vorfeldausgelegten Kanthélzer auf der Betonplatte auflegen. Gleis
zum Schweil3en nochmals genau ausrichten, Spur Gberprifen und
versprief3en.

pro 1,00 mGl
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Nach dem Schweil3en das Gleis leicht anheben, die Kanthdlzer
entfernen und das Gleis auf der Betonplatte ablegen.

Hinweis: Die Kanthdlzer sind so zu wahlen, dass die Anbringung der
Schweil3formen mdglich ist.

4.1.210 Spurstange ausbauen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 4000 Stck 0000
19% 40,00 Stk pro1,00Stck e
d. h. . Befestigung lésen, Spurstangen ausbauen.
Befestigungsmaterial und Spurstangen seitlich lagern und nach
Abschluf3 der Baumafinahme in die "Zentrale Gleiswerkstatt
Infrastruktur" in der "Hanauer LandstraBe 345" in Frankfurt
transportieren und abladen.
4.1.220 Rillenschienenstol? verlaschen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 4800 Stck 00000
19% 48,00 Stk pro1,00Stck e
d. h. die Laschenkammern reinigen, die vom AN zu stellenden
Laschen und Schraubzwingen (Laschenschrauben) heranschaffen,
die Laschen ansetzen und mit zwei Laschenschrauben
(Schraubzwingen) befestigen.
4.1.230 Laschen entfernen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 48,00 Paar

d. h. an gelaschten Rillenschienenstof3en die Laschen entfernen,
sammeln und aufladen bzw. aussetzen.

pro 1,00 Paar

Leistungsverzeichnis - 33/67

167



4.1.240 Stof3platten anbringen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 800 Stck
19% 8,00 Stek pro1,00Stck
d. h. die vom AN zu stellenden Stol3platten unter die Schienenenden
schieben, die Schienen mit Plattchen auf gleiche Hohe bringen und
festlegen, Unterstopfen und Unterfiittern. Uberprifen und Unterhalten
der StoR3platte.
4.1.250 Stof3platten entfernen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 800 Stck
19% 8,00 Stk pro1,00Stck e
d. h. die Plattenschrauben l6sen und entfernen, die Stol3platten und
Plattchen aufladen bzw. seitlich aussetzen.
4.1.260 Englrlt)el)ndungsschwmmng (elektr.) USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 8,00 Stck pro1,00Stck e

d.h.Schienenverbindungssc hweien an im Gleis eingebauten
Schienen 60R1 und 60R2, Stahlsorte R 200, mit dem Verfahren 114
(Metalllichtbogenschweif3e n mit Fulldrahtelektrode) mit
selbstschitzender Flldrahtelektrode nach DIN EN ISO 17632 -
Lincoln Electric NS-3M. Die letzten 10 mm des Schienenkopfes sind
mit einer Stabelektrode nach DIN EN 14700 - UTP DUR 300 oder
Oelikon Citorail - zu schweif3en.

EinschlieBlich der Nebenarbeiten (Herstellen der Schweil3liicke,
Ausrichten des Schweif3stoRes, Warmebehandlung, Saubern des
VerbindungsstoRes und des Schweil3bereiches; profilgerechtes
Schleifen). Stellen samtlicher Materialien und Vorhalten der
erforderlichen Geréte.

Hinweis: 8 StoRe alt auf neu.
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4.1.270 \éﬁlrgmdungsschwewwng (alum.) USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 28,00  Stck pro1,00Stck s
d. h. Aluminothermisches Schienenverbindungschweil’ en (AS) nach
dem Schweil3verfahren SRZ an im Gleis eingebauten Schienen 60R2,
Stahlsorte R200. EinschlieRlich der Nebenarbeiten (Herstellen der
Schweil3lucke, Ausrichten des Schweil3stol3es, Sdubern des
VerbindungsstoRes und des Schweil3bereiches; profilgerechtes
Schleifen). Stellen samtlicher Materialien und Vorhalten der
erforderlichen Geréte.
4.1.280 VerbindungsschweiRung (alum.) Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Rille, (Betonplatte) USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 Stck pro 1,00 Stck

d. h. Aluminothermisches Schienenverbindungschweif3 en (AS) nach
dem Schweil3verfahren SRZ an im Gleis eingebauten Schienen 60R2,
Stahlsorte R200. EinschlieRlich der Nebenarbeiten (Herstellen der
Schweil3lucke, Ausrichten des Schweif3stol3es, Sdubern des
VerbindungsstoRes und des Schweil3bereiches; profilgerechtes
Schleifen). Stellen samtlicher Materialien und Vorhalten der
erforderlichen Gerate.

Nach dem Schweif3en das Gleis leicht anheben, die Kantholzer
entfernen und das Gleis auf der Betonplatte ablegen.
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4.1.290

Trennschnitte mit Trennscheibe, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 1000 Stck
19% 10,00 Stek oro 100 Stek

d. h. an Rillenschienen Trennschnitte mit der Trennscheibe ausfiihren.
Pro Trennstelle.

Gesamtpreis [EUR]

4.1.300

Gleis (Rille) stopfen (1. Stopfgang), USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

o0 26000 mMGI 0000
19% 260,00 mGl ore 105 Ml
d. h. Gleis (Rille) unter Verwendung einer, vollautomatischen,
gleisfahrbaren Gleisstopf- und Richtmaschine (ausgeriistet mit einem
Mehrkanalschreiber) bis max. 30 mm heben und stopfen.
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
erforderliche Uberhéhungen und Rampen herstellen, Gleis seitlich
ausrichten bis OK Schwelle verfillen und betriebssicher herrichten.
Den benétigten Verfiill- und Stopfschotter (K1) bzw. Mineralgemisch
liefern, verteilen und in das Gleis einbauen (verfillen).

Nach dem Stopfen sind die Bereiche zwischen den Schwellen und vor
Kopf zu verdichten. Der Schienenful3, Kleineisen und Schwellen sind
abzukehren.

Die ordnungsgemafe Gleislage ist durch ein Messprotokoll mit
folgenden Parametern nachzuweisen:

Spurweite, Uberhéhung, Krimmung, Verwindung und Langshdhe.

Hinweis:

Es ist ein Prufzeugnis und Herkunftsnachweis des Schotters bzw.
Mineralgemisch vorzulegen.

gewahlt'

.................................... 'Gabbro, Basalt, Diabas?
[#TB61-gewahlt#]

Gesamtpreis [EUR]

4.1.310

Gleis (Rille) stopfen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 26000 mGl e
19% 260,00 mGl o6 100 MGl

d. h. Gleis (Rille / Vignol) unter Verwendung einer, vollautomatischen,
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gleisfahrbaren Gleisstopf- und Richtmaschine (ausgerustet mit einem
Mehrkanalschreiber) bis max. 30 mm heben und fest auf Endlage
stopfen.

Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen,
erforderliche Uberhéhungen und Rampen herstellen, Gleis seitlich
ausrichten, bis OK Schwelle verfullen und betriebssicher herrichten.
Den bendtigten Verfill- und Stopfschotter (K1) bzw. Mineralgemisch
liefern, verteilen und in das Gleis einbauen (verfillen).

Nach dem Stopfen sind die Bereiche zwischen den Schwellen und vor
Kopf zu verdichten. Der Schienenful3, Kleineisen und Schwellen sind
abzukehren.

Die ordnungsgemale Gleislage ist durch ein Messprotokoll mit
folgenden Parametern nachzuweisen:

Spurweite, Uberhéhung, Krimmung, Verwindung und Langshéhe.

Hinweis:

Es ist ein Priifzeugnis und Herkunftsnachweis des Schotters bzw.
Mineralgemisch vorzulegen.

gewahlt’

...................................... 'Gabbro, Basalt, Diabas?
[#TB61-gewahlt#]

4.1.320 Rillengleis nachstopfen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o% 500 mGlI 00000
19% 5,00 mGl pro1,00mGI e
d. h. Rillengleis auf Betonschwellen in den Anschluf3bereichen mit
Kraftstopfer nachstopfen.
Den benétigten Verflll- und Stopfschotter liefern, verteilen und in das
Gleis einbauen (verfullen).
4.1.330 Gleisbefestigung vorbereiten, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

% 23000 mSch = e
19% 230,00 mSch or6 1,00 mSch

d. h. Gleis mit einer Toleranz von +/- 5 mm in der Achse horizontal
ausrichten.
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4.1.340 Ankerbolzen liefern / setzen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 30600 Stck 000000
19% 306,00 Stek pro1,00Stck
d. h. mit Hilfe einer Bohrschablone in Abstédnden von 1,50 m
Bohrungen im entsprechenden Abstand zur Schiene herstellen und
die Ankerbolzen (M22 x 240 und M22 x 300) mit
Excenterklemmplatte, Federring und Mutter (M22) mit Hilfe von
Zweikomponentenkleber einsetzen (Abrechnung nach Stiickzahl).
Hinweis: Ankerbolzen, Federinge, Mutternund Excenterklemmplatten
werden vom AN geliefert.
Der Zweikomponetenkleber ist vom AN bereitzustellen.
Produkte:
Zweikomponentenkleber
gewahltes Produkt:'
[#TB61-gewahltes Produkt:#]
Excenterklemmplatte
gewahltes Produkt:'
[#TB62-gewahltes Produkt:#]
4.1.350 Horizontales Ausrichten des Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 306,00  Stck

Gleises (Excenter),

d. h. Gleis durch Drehen der Excenterklemmplatte mit einem
Schraubenschlussel horizontal bis zu +/- 5 mm feinjustieren.

Zulassige Toleranz: + 0 /-2 mm im Endzustand.

pro 1,00 Stck
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4.1.360

Ausrichten und Vorbereiten des o Einzelpreis [EUR]
Gleises zum Verguss, USt [%] Menge Einheit

19% 115,00 mGil pro 1,00 mGl

d. h. Gleis durch Drehen der Excenterklemmplatte horizontal und
vertikal feinjustieren. Das fertig gespurte und verschweif3te Gleis mit
Hartholzunterlagen und Ausgleichsplatten unter den Spurstangen auf
Hohe bringen, gegen Verrutschen sichern, ausrichten und mit
Kanthdlzern verspriefl3en. Das Verspriel3en muss kraftschlissig durch
beide Gleise an den anstehenden Stral3enbaufbau verlaufen.
(Spurweite 1432 mm +/-1mm). Einschlielich aller erforderlichen
Nebenarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.

Die zulassigen spateren Toleranzen der Gleisabnahme sind den
Technischen Vorbemerkungen zu entnehmen und zwingend
einzuhalten.

Gesamtpreis [EUR]

4.1.370

Gleis untergieRen (Mortel, zum

Einzelpreis [EUR]
Hohenausgleich),

USt. [%] Menge Einheit
19% 15,00 m3 pro 1,00 m3

d. h. beiderseits des Schienenful3es eine Schalung aus Magerbeton
oder Asphalt herstellen. Das Gleis in voller La4nge mit schrumpffreiem
Schnellvergussmortel auf Zementbasis z. B. Pagel V2 oder
gleichwertig, (Hohenausgleich auf der Betonplatte), untergieen, ohne
Hohlrdume bis ca. 3 - 4 cm unter dem Schienenful3. Breite ca. 30 cm.
Materiallieferung durch den AN.

Hinweis: Die zur Ausrichtung untergelegten Harthélzer sind zu
entfernen.

Hersteller/ TYp ..o et e ‘vom Bieter

einzutragen
[#TB61-Hersteller/Typ#]
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4.1.380 Schiene untergiel3en, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 23000 mSch
19% 230,00 mSch or6 100 msch
d. h. der Untergrund muss fest, trocken, 6l -und fettfrei sowie frei von
losen Partikeln oder Staub sein.
Einen vom Hersteller empfohlenen Voranstrich auf den Beton
aufbringen um die Haftzugfestigkeit zu verbessern.

Beiderseits des Schienenful3es ausbilden einer Schalung / Bérdelung.
Das Gleis bzw. Weiche in voller LAnge ohne HohlrAume untergielRen,
sattaufliegende Schiene. Untergusshohe 1,5 - 6,0 cm, Breite ca. 23
cm. Einschlielich Materiallieferung.

Elastische Schienenuntergussmasse (2-Komponenten
Kunststoff-System auf Polyurethanbasis) fiir hohe Druckbelastung auf
stark befahrenen Strecken, unter Weichen und Kreuzungen, engen
Kurven, schall - und schwingungsdampfend (Shore A Harte 70).

gewahltes Produkt (Voranstrich):'

[#TB61-gewahltes Produkt (Voranstrich):#]
gewahltes Produkt (Unterguss):'

[#TB62-gewahltes Produkt (Unterguss):#]

Vor dem UntergiefRen muss die Lage der Gleise noch einmal Gberprift
werden.

Samtliche Einbauhilfen (z.B. Keile usw.) missen vor dem untegiefRen
entfernt werden.

Die verwendete Schalung ist vom AN vor den Asphaltarbeiten zu
entfernen und auf seine Kosten zu entsorgen.

Gesamtpreis [EUR]

4.1.390

Kleiner Entwéasserungskasten laden

Einzelpreis [EUR]
/ transportieren /einbauen,

USt. [%] Menge Einheit
19% 8,00 Stck pro 1,00 Stck
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d. h. kleiner Schienenentwésserungskast en auf ein vom AN zu
stellendes Fahrzeug laden, bis 25 km transportieren und abladen. Die
Schienenkammer bohren, die Kasten anschrauben und an die
Entwésserung anschlie3en.

Kasten und Befestigungsmaterial stellt AG.

Pro Entwaaserungskasten sind zwei Entwasserungsschlitze im
Rillenboden (60R2, verschiedener Gute) ausfiihren. Die
Entwéasserungsschlitze sind ohne thermischen Eintrag mittels Frasen
herzustellen, dabei ist eine saubere Schlitzkante ohne Ausbriiche zu
gewabhrleisten. Die Grof3e der Entwasserungsschlitze ist geman den
Vorgaben der VDV 600 (2018) Kap. 6.1.9- Z1 in der Grof3e 18 mm
Breite und 180 mm Lange herzustellen.

Hinweis: Die Schlitzstelle ist vor dem Frasen von Rost, Ol und
Schmutz zu reinigen. Wahrend des frasens sind die Ablaufrohrstutzen
mit einem geeigneten Material zu verschlieBen, um das Hineinfallen
von Schneidgut zu verhindern. Nach Abschluss der Frasarbeiten sind
die Schlitze sorgféltig zu reinigen. Samtliches Schneidgut ist
vollstandig zu entfernen, sodass die Schlitze sauber und
funktionsfahig hinterlassen werden.

Die Entwéasserungsoffnungen dirfen nicht gebrannt werden!
Entwéasserungsrohre und Formstiicke werden separat vergutet.

4.1.400

GrolRer Entwasserungskasten laden

Einzelpreis [EUR]
/ transportieren /einbauen,

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stck pro 1,00 Stck

d. h. groRer Schienenentwéasserungskast en auf ein vom AN zu
stellendes Fahrzeug laden, bis 25 km transportieren und abladen. Die
Schienenkammer bohren, die Kasten anschrauben und an die
Entwasserung anschlieBen. Einschlie3lich Herstellung der Einlaufe im
Rillenboden durch Frasen.

Kéasten und Befestigungsmaterial stellt AG.

Pro Entwasserungskasten sind zwei Entwasserungsschlitze im
Rillenboden (60R2, verschiedener Giite) ausfuhren. Die
Entwasserungsschlitze sind ohne thermischen Eintrag mittels Fréasen
herzustellen, dabei ist eine saubere Schlitzkante ohne Ausbriiche zu
gewahrleisten. Die GroRRe der Entwasserungsschlitze ist gemaf den
Vorgaben der VDV 600 (2018) Kap. 6.1.9- Z1 in der Grof3e 18 mm
Breite und 180 mm L&nge herzustellen.
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Hinweis: Die Schlitzstelle ist vor dem Frasen von Rost, Ol und
Schmutz zu reinigen. Wahrend des frasens sind die Ablaufrohrstutzen
mit einem geeigneten Material zu verschlieBen, um das Hineinfallen
von Schneidgut zu verhindern. Nach Abschluss der Frasarbeiten sind
die Schlitze sorgféltig zu reinigen. Samtliches Schneidgut ist
vollstandig zu entfernen, sodass die Schlitze sauber und
funktionsfahig hinterlassen werden.

Die Entwésserungsoffnungen dirfen nicht gebrannt
werden!
Entwéasserungsrohre und Formstiicke werden separat vergutet.

4.1.410 Entwasserungsrohr liefern und . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
verlegen DN 110 USt. [%] Menge Einheit
19% 2500 m poLOOm
Vollwandabwasserrohr aus Polypropylen gemaR DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit
Ringsteifigkeit > 10kN/m2 (nach DIN EN ISO 9969), im
Schwerlastbereich SLW 60 einsetzbar. Verlegen der Rohre nach DIN
EN 1610 sowie Herstellerangaben. Farbe: verkehrsgrin.
4.1.420 E&r}mstuck liefern und einbauen DN USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 50,00  Stck pro1,00Stck e

Vollwandabwasserrohr aus Polypropylen geméaR DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter Lippendichtung als Formstuck.
Hochlastkanalrohr mit Ringsteifigkeit > 10kN/m? (nach DIN EN ISO
9969), im Schwerlastbereich SLW 60 einsetzbar. Verlegen der Rohre
nach DIN EN 1610 sowie Herstellerangaben. Farbe: verkehrsgrun.
Bogen im Winkel von 45°, 30° sowie 15°. Einzelne Bdgen im Winkel
von 90° sind nicht zugelassen.
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4.1.430 Abzweig liefern und einbauen DN

110 USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 Stck

Vollwandabwasserrohr aus Polypropylen gemaf DIN EN 14758-1 mit
werksseitig eingelegter Lippendichtung als Abzweig.
Hochlastkanalrohr mit Ringsteifigkeit > 10kN/m2 (nach DIN EN ISO
9969), im Schwerlastbereich SLW 60 einsetzbar. Verlegen der Rohre
nach DIN EN 1610 sowie Herstellerangaben. Farbe: verkehrsgrin.
Abzweig im Winkel von 45° mit DN 100.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stck

Gesamtpreis [EUR]

4.1.440 Handschachtung, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0, 3 e
19% 50,00 m pro1,00md .
d. h. Handschachtung auf besondere Anweisung der
Bauuberwachung. (Querschlage fur das Aufsuchen von
Versorgungsleitungen, Baumwurzeln, Schirfgruben usw.).
4.1.450 Schieberkappen versetzen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 2,00 Stck e

d. h. Schieber- und Hydrantenkappen im Bereich der Stations -und
StralRenflachenflachen aufnehmen und entsprechend der neuen
Belaghdhen neu versetzen.

pro 1,00 Stck
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4.1.460 Schachtabdeckung regulieren, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

o0 200 Stck 0000
19% 2,00 Stek pro1,00Stck
d. h. Schachtabdeckungen von Kanaleinstiegen,
ATA-Verteilerschachte, Entliftungsschachte bis zu einer GréfRe von 1
gm, entsprechend der neuen Belaghthe regulieren. Einschliellich
Lieferung von Zementmortel und Klinkermauerziegel.

4.1.470 Schwellen verschlagen im Bereich N Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
von Einbauteilen USt. [%] Menge Einheit
19% 5,00 Stck pro1,00Stck s
Schwellen im vormontierten Gleisjoch verschlagen. Verschraubung
I6sen und Schwellen verschlagen. Maximaler Abstand der Schwellen
zueinander von 1,00 m. Schwellen ausrichten, Spur einstellen und
Verschraubung wieder befestigen und falls vorhanden, die
Abdeckkappen wieder aufsetzen. Eventuell vorhandene
Schienenisolierung ist entsprechend anzupassen und einzurechnen.
4.1.480 Betonbord HB18/30 gebraucht seitl. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
lagernd Fund. Ruckstutze C12/15 D USt. [%] Menge Einheit
20Cm ................
19% 30’00 m pro1,00m L

Bordstein aus Beton, Form HB 18/30, Farbton grau, gebraucht,
seitlich lagernd, mit Fundament und Rickenstitze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm.
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4.1.490 Natursteinpflaster herstellen S Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
(altbrauchbar), USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 m2 prol,00m2 e,
d. h. seitlich lagerndes, altbrauchbares Natursteinpflaster,
Kantenlange 6 - 8 cm in Zementsandmischung 0,2 aus Trasszement
herstellen. Natursteinpflastersteine verziehen und in ein ca. 7 - 10 cm
starkes Trasszementmortelbett "Hammerfest" verlegen, die Steine
vorschriftsméaRig einrammen, falls erforderlich anpassen und
zuschneiden und mit der Zementsandmischung bis 3 mm unter OK-
Pflaster einschlammen. Anschliel3end die Oberflache fachgerecht
reinigen. .
EinschlieRlich Lieferung und Zubereiten der
Trasszementmdrtelmischung .
Das Anpassen und das Zuschneiden der Steine ist in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Die Pflasterflache ist Anhand der vom AN im Vorfeld der
Aufbrucharbeiten erstellten Bilderdokumentation wieder herzustellen.
4.1.500 Betontiefbordsteine 100/30/8 cm . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
liefern / setzen, USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 m proL,00m e,
d. h. Betontiefbordsteine in den Abmessungen (I/t/b) 100/30/8 cm,
nach DIN EN 1340, Qualitat DTI, liefern und in einem
Betonfundament, C12/15, b/h = 30/15 cm, mit beidseitiger
Rickenstitze héhen- und fluchtgerecht setzen. Bordsteine
als Abgrenzung des Gleisbereiches zur StralRe. Einschliellich
zuschneiden und Lieferung samtlicher Materialien.
4.1.510 Verbundpflaster verziehen / Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 25,00 m2

verlegen,

pro 1,00 m2
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d. h. Betonverbundpflaster, Form Doppel T, Farbe: rot oder anthrazit,
d = 8 cm, bis 50 m seitlich lagernd, in die Baugrube verziehen und
einbauen. Bettung aus gewaschenem Sand oder Granulatd = 3 cm
liefern und abziehen. Verbundpflaster aufnehmen und im
vorgegebenen Verband bzw. Muster verlegen. Abritteln, Fugen mit
Quarzsand verfiillen. Einschlie3lich der erforderlichen
Zuschneidearbeiten.

4.1.520

Asphalttragschicht AC32 TS d=14

cm, USt. [%] Menge Einheit

19% 1.110,00 m?
d. h. AC 32 TS als untere Schicht eines mehrlagigen Aufbaues zur
Gleisausfachung (BU) liefern und einbauen. Einbaustarke 14 cm,
zweilagig, Mischgutart CS, Kérnung 0/32 mm, Bindemittel B 50/70,

Zusatz von 3 % Additiv zur Reduzierung der Nenneinbautemperatur,
max. 30-Gew.% Asphaltgranulat. Niedertemperaturasphalt.

Herstellen eines Dachprofiles von 2%.

gewahltes Produkt:'

[#TB62-gewahltes Produkt:#]

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m?

Gesamtpreis [EUR]

4.1.530

Asphaltbinder AC16 BS d=5 cm, USt. [%] Menge Einheit
19%  1.110,00 m?

d. h. AC 16 BS Binderschicht eines mehrlagigen Aufbaues zur
Gleisausfachung (BU) liefern und einbauen. Einbaustérke 5 cm,
Kérnung 0/16 S, Bindemittel 25/55-55, Zusatz von 3 % Additiv zur
Reduzierung der Nenneinbautemperatur, Niedertemperaturasphalt.

Herstellen eines Dachprofiles
von 2%.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m?
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gewahltes Produkt:'

[#TB62-gewahltes Produkt:#]

4.1.540 é?qphaltdeckschmht SMA 0/8, d=4 USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19%  1.180,00 m?2 pro1,00m>
d. h. SMA 8S Splittmastixasphalt, SMA, als Deckschicht eines
mehrlagigen Aufbaues zur Gleisausfachung (BU, etc.) liefern und
einbauen. Einbaustarke 4 cm, Kérnung 0/8 S, Bindemittel 25/55-55,
Zusatz von 3 % Additiv zur Reduzierung der Nenneinbautemperatur.
Niedertemperaturasphalt.
Herstellen eines Dachprofiles
von 2%.
gewahltes Produkt:'
[#TB62-gewahltes Produkt:#]
4.1.550 Herstellen einer Gussasphaltrinne, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 25,00 m?

d.h. Gussasphaltrinne vor den Bordsteinen zwischen der Uberfahrt
Fahrgasse in Richtung Rémer herstellen.

Gussasphalt,liefern und im Handeinbau einbauen. Einbaustarke 3 cm,
Kdrnung 0/8 , Bindemittel B 30/45, Zusatz von 3 % Additiv zur
Reduzierung der Nenneinbautemperatur, Oberflache durch
Aufstreuen/Einwalzen von bitumenumhdlltem Edelsplitt 2/5
abstumpfen.

gewahltes Produkt:'

[#TB62-gewdahltes Produkt:#]

pro 1,00 m?
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4.1.560 Bitumenhaltiges Bindem. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
%%fgggj?_%nfﬂi%o’25kg/m2 USt. [%] Menge Einheit ...
. . 2
Asphaltbinderschicht 19% 230000 m? prolooms
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis
0,25 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP1-S TL
BE-StB und DIN EN 13808, Emulsionsmenge ausreichend fiir
geforderte Bindemittelmenge, auf frischen Asphaltbinderschichten.
4.1.570 S\Srséﬁfrgﬁrgﬂgsmaﬁnahme USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 1.180,00 m? pro 1,00 m2

d. h. AbstumpfungsmafRnahme zur Erh6hung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichmafiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukdrnung
durchfuhren.

Abstreukdrnung (Lieferkdrnung 1/3).

Abstreumenge 1,0 kg/m2.

Maschinell aufstreuen.

Nicht gebundene Abstreukdrnung vor der Inbetriebnahme der Strecke
(Asphaltflache und Rillenschiene) aufnehmen und zum Entsorger des
AG transportieren.

Sieben Tage, nach Absprache mit dem AG die restlichen nicht
gebundene Abstreukérnung (Asphaltflache und Rillenschiene)
aufnehmen und zum Entsorger des AG transportieren
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4.1.580

Asphaltarbeiten im Bereich von . .
Einpbauelementen, USt. [%] Menge Einheit

19% 21,00 Stck

d. h. Zulage fur Mehraufwendungen beim Asphaltieren im Bereich von
Einbauelementen (z. B. Wasserkasten, Weichenkasten,
Weichensteuerungskéasten, Schachtdeckel, hdhenregulierbare
Ventilationsschéchte, etc.).

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stck

Gesamtpreis [EUR]

4.1.590

Anschluss Deckschicht D 4 cm USt. [%] Menge Einheit
19% 410,00 m

Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der Deckschicht 4 cm,
anschmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben
Hersteller/TYP ..o e e

[#TB62-#]

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

4.1.600

Anschluss Deckschicht im Bereich

von Einbauteilen, USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 m

Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht im Bereich von samtlichen
Einbauteilen (Wasserkéasten, Weichenkéasten, Weichenheizung,
Anforderungskasten, Schachten usw.). Dicke der Deckschicht 4 cm,
anschmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben
Hersteller/TYP ..o e e

[#TB62-#]

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]
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4.1.610

Vorschnitt in Asphaltdecke Einzelpreis [EUR]

herstellen (AuRen- und Innenfuge) USt. [%] Menge Einheit

19% 1.600,00 m pro 1,00 m

d. h. Schnitt-Breite ca. 5 - 8 mm, Schnitt-Tiefe x 6 -8 mm

Vorschnitt als Vorbereitung zur Herstellung der AuRenfuge von 50 x
40 mm und Innenfuge von 20 x 40mm ausfuhren.

Dies erfolgt, um eine gerade Fugenkante herzustellen. Herstellung
des Schnitts parallel zur Schiene (Langsschnitte fahrkopf- und
leitschienenseitig) um die Gefahr von Abrissen/ Rissen in der
angrenzenden Asphaltflache zu reduzieren. Dieser erfolgt mit einer
schienengefuhrten Spezialmaschine im Trockenschnitt. Schnittgut und
Frasgut sind mittels Absaugung und Filteranlage aufzunehmen und
vom AN zu entsorgen. Ein Schnitt mit Trennjagern per Hand ist nicht
erlaubt. Werden die Vorschnitte nicht schienengefuhrt ausgeftihrt,
kann der AG verlangen einen Teil der Deckschicht zu erneuern.

Die anfallenden Stoffe sind fachgerecht aufzunehmen und
fachgerecht zu entsorgen.

Innenfuge: 800,00 m
AuRenfuge:800,00 m

Gesamtpreis [EUR]

4.1.620

AuRenfuge herstellen (frasen) Einzelpreis [EUR]

(5cm) USt. [%] Menge Einheit

19% 800,00 m pro 1,00 m
d. h. AuRenfuge an der Leitkante mittels Frasen (Breite 5 cm, Tiefe 4

cm) herstellen.

Schienenfugen in Asphaltdecke, entlang des Rillenkopfes mit
schienengefihrter Spezialfrasmaschine fachgerecht frasen, im
geraden und gebogenen Gleis sowie im Bereich von Konstruktionen,
Ausflhrung gemaf ZTV Fug-StB.

Anfallendes Frasgut durch Kehren oder im Saugverfahren aufnehmen
und nach Wahl des AN verwerten.

In Zwickelbereichen, in denen nicht mehr schienengefihrt gefrast
werden kann (z.B. Weichen, Kreuzungen), ist eine Herstellung des
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Fugenspalts durch Schneiden zulassig.

Eine Herstellung durch Schneiden, mit Zugabe von Wasser ist nicht
zugelassen.

4.1.630

Innenfuge herstellen (frasen) ( 2
cm),

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 800,00 m pro 1,00 m

d. h. Innenfuge an der Leitkante mittels Frasen (Breite 2 cm, Tiefe 4
cm) herstellen.

Schienenfugen in Asphaltdecke, entlang des Rillenkopfes mit
schienengefiihrter Spezialfrasmaschine fachgerecht frasen, im
geraden und gebogenen Gleis sowie im Bereich von Konstruktionen,
Ausfuihrung geman ZTV Fug-StB.

Anfallendes Frasgut durch Kehren oder im Saugverfahren aufnehmen
und nach Wahl des AN verwerten.

In Zwickelbereichen, in denen nicht mehr schienengefuhrt gefrast
werden kann (z.B. Weichen, Kreuzungen), ist eine Herstellung des
Fugenspalts durch Schneiden zulassig.

Eine Herstellung durch Schneiden, mit Zugabe von Wasser ist nicht
zugelassen.

Gesamtpreis [EUR]

4.1.640

AuRenfuge (bit.) vergiel3en (5 cm / Einzelpreis [EUR]

mit Materiallieferung bis 0,8 mm USt. [%] Menge Einheit

Einsenkung), s
19% 800,00 mSch pro 1,00 mSch

d. h .die Fugenflanken am Schienenkopf/Asphalt (Au3enfuge 5 cm)
mechanisch mittels Blrstenmaschine (rotierender Blirste) sdubern
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und von allen trennend wirkenden Substanzen und losen
Bestandteilen befreien. Alle haftungsmindernden Reste sind zu
entfernen.

Einlegen eines Trennstreifens auf den Fugenbodens in der Breite der
Fuge zur Verhinderung einer Dreiflankenverbindung.

Flanken mit hellem / transparentem Haftverbesserer gleichmafig
anstreichen.

Schienenfugenmasse liefern und 2-lagig heil3 einbringen.
OK-Fugenmasse bis 5 mm unter der Schienenoberkante einbauen.
Schienen starr gelagert. Auf das noch flissige Fugenmaterial Sand in
der Kérnung 2mm ausstreuen, um die Klebrigkeit der Oberflache
spater im getrockneten Zustand zu minimieren.

Uberschiissigen Sand am nachsten Tag restlos aufsaugen und
entsorgen.

Breite der Fuge 5cm.

Die bitumenhaltige Schienen-HeiRverguRmasse nach TL/TP Fug-StB
01 wird vom AN geliefert.

Vom AG werden Rickstellproben der Vergussmasse genommen.

gewahltes Produkt:"’
[#TB61-gewahltes Produkt:#]

4.1.650

Innenfuge (bit.) vergielBen (2 cm / Einzelpreis [EUR]
mit Materiallieferung bis 0,8 mm USt. [%] Menge Einheit

Emsenkung). 19% 800,00 mSch pro 1,00 mSch

d. h .die Fugenflanken am Schienenkopf/Asphalt (Innenfuge 2 cm)
mechanisch mittels Blrstenmaschine (rotierender Blirste) sdubern
und von allen trennend wirkenden Substanzen und losen
Bestandteilen befreien. Alle haftungsmindernden Reste sind zu
entfernen.

Einlegen eines Trennstreifens auf den Fugenbodens in der Breite der
Fuge zur Verhinderung einer Dreiflankenverbindung.

Flanken mit hellem/ transparentem Haftverbesserer gleichmaRig
anstreichen.
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Schienenfugenmasse liefern und 2-lagig heil3 einbringen.
OK-Fugenmasse bis 5 mm unter der Schienenoberkante einbauen.
Schienen starr gelagert. Auf das noch flissige Fugenmaterial Sand in
der Kérnung 2mm ausstreuen, um die Klebrigkeit der Oberflache
spéater im getrockneten Zustand zu minimieren.

Uberschiissigen Sand am nachsten Tag restlos aufsaugen und
entsorgen.

Breite der Fuge 2cm.

Die bitumenhaltige Schienen-HeiRverguBmasse nach TL/TP Fug-StB
01 wird vom AN geliefert.

Vom AG werden Riuckstellproben der Vergussmasse genommen.

gewahltes Produkt:" '
[#TB61-gewahltes Produkt:#]

4.1.660

Langsmarkierung Vormarkierung B Einzelpreis [EUR]

12cm HeiRplastik T4 R4 USt. [%] Menge Einheit
19% 250,00 m pro 1,00 m

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Langsmarkierung, mit Vormarkierung,
Typ |, durchgehend, Breite 12 cm, aus Heif3plastik,
Uberrollbarkeitsklasse T4, Klasse Q3 (Qd grofer gleich 130
mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit
Klasse R4 (RL groRer gleich 200 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436,
Verkehrsklasse P7 (4000000 Radiiberrollungen RPA), Mindestwert
Griffigkeit Klasse SO (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton
weil3, auf Asphaltmastix, abgerechnet wird die Lange der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Léange beider Striche,

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen
[#TB1-Hersteller und Typ#].
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4.1.670

Sperrflache Vormarkierung B 25cm L
HeiRplastik T4 R4 USt. [%] Menge Einheit

19% 40,00 m pro 1,00 m

Einzelpreis [EUR]

Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Sperrflache, mit Vormarkierung, Typ
I, Breite 25 cm, aus Heil3plastik, Uberrollbarkeitsklasse T4, Klasse Q3
(Qd groRRer gleich 130 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL groR3er gleich 200
mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P7 (4000000
Raduberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse SO (keine
Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weil3, auf Asphaltmastix,
abgerechnet wird die Lange der Markierungsstriche, bei
Doppelstrichen die Lange beider Striche,

Hersteller und Typ

vom Bieter einzutragen
[#TB1-Hersteller und Typ#].

Gesamtpreis [EUR]

4.1.680

Restliche Gleisbaumaterialien laden S Einzelpreis [EUR]
/ transportieren / abladen, USt [%] Menge Einheit

19% 10,00 TO pro 1,00 TO

d. h. nach Abschluss der BaumalRnahme die restlichen Schienen und
Schwellen auf ein vom AN zu stellendes Fahrzeug laden, auf den
Lagerplatz der VGF auf derHanauer Landstral3e 447
(Hafenbahnbriicke) bzw. Lager 30 auf der Hanauer Landstra3e 345
transportieren und abladen.

Restlicher Schienenschrott und Kleineisen laden, zum Schrotthandel
transportieren und dort abladen.
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4.1.690 Protokollierung des . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Verspannungszustands USt [%] Menge Einheit
19% 1,00 pau pro1,00pau e
Das Verspannen der Befestigungsmittel ist entsprechend der
DB-Richtlinie 824.5050 in der aktuell gultigen Fassung durchzufuhren.
Das Drehmoment muss kleiner gleich 220Nm betragen. Der korrekte
Verspannungszustand ist vom AN sicherzustellen, gemaf der Ril
824.5050 zu prufen und zu dokumentieren. Entgegen der Ril
824.5050 ist der Verspannungszustand im Gleis nicht an 1%, sondern
an jeder 5. Schwelle zu prifen und zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist dem Baulberwacher spatestens zur Abnahme der
Inneren Gleisgeometrie durch den AG vorzulegen. Bei fehlender
Vorlage der Dokumentation wird die Abnahme verweigert.
4.1.700 Bestandunterlagen liefern USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 psch e

pro 1,00 psch

Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus Ausfihrungszeichnungen
der vom AN hergestellten und bearbeiteten Flachen, Leitungen und
Gleise in Lage und Hbéhe.

Samtliche Werte sind tachymetrisch und georeferenziert
baubegleitend aufzumessen. Bestehende und neu verlegte Leitungen,
Kabelflihrugssysteme (in Achse) und Schéachte sowie deren
Schachtmittelpunkt sind vor dem Uberbauen in
Gaul3-Kriger-Koordinaten aufzumessen und zu dokumentieren.
Plane, Skizzen, Schachtkarten und Fotodokumentation.
Kabelschéchte nach ziehen der Kabel sind geman beigefugter
Anlagen "Kabeltrassendokumentatio n", zu erstellen. Erfolgt dies
nicht, so sind die Leitungen auf Kosten des AN erneut freizulegen.

- Wahrend des Aushubs sind angetroffene und verbleibende
Leitungen aufzumessen und falls bekannt einem Versorger
zuzuordnen. Sind diese Leitungen unbekannt, so sind diese als
unbekannte Leitungen zu definieren.

- Aus den Planen muss die Art der Leitung, der Durchmesser und falls
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bekannt das Material benannt werden.

- Werden Schwellen gewechselt, der Gleiskdrper erneuert oder das
Gleis gestopft, so sind die Gleise in jedem Fall tachymetrisch
aufzunehmen.

- Entwésserungsrinnen und Sinkkasten sind aufzumessen. Sollten die
angeschlossenen Leitungen freigelegt werden, so sind diese so weit
wie moglich aufzunehmen.

Die gemessenen Daten sind im .dwg-Format und pdf.-Format einen
Monat nach Bauende, spatestens jedoch zur Schlussrechnung an den
AG zu Ubergeben. Dabei ist die CAD Richtlinie der VGF und die
Anlage "Kabeltrassendokumentatio n" einzuhalten. Diese lieg der
Ausschreibung bei und kann bei Bedarf nachgefordert werden.

Es werden dem AN keine Daten im .dwg-Format zur Verfigung

gestellt.
4.2 Tiefbau Leerrohrtrasse EUR ...,
4.2.10  Schacht fur Koppelspule einbauen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

% 100 Stck
19% 1,00 Stck pro 100 Stek
.d. h. bauseits bereitgestellter Schacht im Bauhof der Vgf laden,
transportieren und zwischen den Schwellen einbauen. Einschlief3lich
verschlagen und nachstopfen der Schwellen.

Abhollager:
VGF Zentrale Werkstatten Infrastruktur (ZW1)
Hanauer LandstralRe 345, 60314 Frankfurt am Main

Abholzeiten nach Terminabsprache:

Montag - Donnerstag 7:30 Uhr - 14:00 Uhr

Freitag 7:30 Uhr -
13:00 Uhr
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4.2.20

Einbau einer Induktionsplatte, USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 Stek

d. h. die seitlich lagernde "Horacekplatte” aufnehmen und auf die
Eingebaute Asphalttragschicht nach Angaben der ortlichen Bauleitung
einbauen.

EinschlieRlich Lieferung und Verlegung eines Schutzrohres mit
Einzugsschnur fir das dazugehérige Kabel der Induktionsplatte.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stck

Gesamtpreis [EUR]

4.2.30

(Saésslben fur Leerrohre herstellen (DN USt. [%] Menge Einheit

19% 25,00 m

d.h. Graben fir Leerrohre in den Abmessungen 0,60 x 0,40 m fur die
Ansch.lisse der Schachte herstellen. Liefern der Kabelschtzrohre DN
50 mit Einzugsschur (au3en gewellt, innen glatt) verlegen und mit zu
lieferndem Sand abdecken. Den Graben mit vom AN zu stellendem
geeignetem Fillmaterial verfiillen und verdichten.

Die Leerrohre sind in die eingebauten Schachte einzufihren.
EinschlieBlich zuschneiden der Rohre.

Nach dem verlegen ist jedes Rohr auf vollen Rohrquerschnitt und
Durchgéangigkeit zu Gberprifen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

4.2.40

Graben fir Leerrohre herstellen (DN .
110) Kabeltrasse USt. [%] Menge Einheit

19% 130,00 m

d. h. Graben (unter Erdplanum) fiir Leerrohre in den Abmessungen
0,80 x 0,50 m herstellen. Den Graben nach dem verlegen der Rohre
mit vom AN zu stellendem geeignetem Fullmaterial verfillen und
verdichten.

Die Leerrohre sind in die eingebauten Schachte einzufihren.
EinschlieBlich zuschneiden der Rohre.

Nach dem verlegen ist jedes Rohr auf vollen Rohrquerschnitt und
Durchgéngigkeit zu Uberprufen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m
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4.2.50

Querung im Zuweg der Haltestelle

Einzelpreis [EUR]
herstellen

USt. [%] Menge Einheit

19% 2,00 pau pro 1,00 pau

d. h. Querung im geschlossenen Oberbau (Zuweg zur Haltestelle)
herstellen. Querung (von Oberkante Belag ca.1,50 m) herstellen.

Nach der Sondierung und Einsicht in die Trassenplane im
Querungsbereich (Leitungen, Kabel) herstellen der Querung (ca. 4,5
m Lange und 1 m Breite), (Asphaltfugenschnitt, Asphaltaufbruch,
Bodenaushub und séamtlich erforderlichen Tatigkeiten) , einschlielich
Verbau (statischer Nachweis).

Liefern und verlegen der Leerrohre (KG2000 DN 110, 2 x 4m),
anschlieen der Rohre an den Schaltschranksockel und den
Kabeltrogen

Abdecken mit Sand, lagenweise Verfillen der Baugruben und
Wiederherstellen der Oberflachen.

Hinweis: Die Querung ist einzumessen, fiir den spateren Umbau der
StralBenbahnhaltestelle im Plan einzutragen und vor Ort zu
kennzeichnen.

Gesamtpreis [EUR]

4.2.60

Kernbohrung DN 110, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 400 Stck 0000
19% 4,00 Stck ore 100 Sick
d.h. Kernbohrung DN 110 im Bereich der Bahnsteigvorderkante
(Vorderkantenstein, Betonfundament) herstellen. Kernbohrung dient
dem spéteren Anschluss von Leerrohrleitungen. Der Anschluss der
Leitungen ist in den EP dieser Position einzukalkulieren.
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4.2.70

Leerrohre liefern (DN110) USt. [%] Menge Einheit
19% 280,00 m

Liefern und verlegen von Vollwandabwasserrohren aus Polypropylen
(PP-MD) DN110 mit werksseitig eingelegter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit Nenn-Ringsteifigkeit SN10 >= 10kN/m?.

Im Schwerlastbereich einsetzbar SLW 60.

Verlegung nach DIN EN 1610 und Herstellerangaben in vorhandenen
Graben inkl. Einzug einer Einzugsschnur je Leerrohr.
Farbe: verkehrsgriin

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

4.2.80

Trassewarnband liefern und

einbauen USt. [%] Menge Einheit

19% 130,00 m

d.h.Trassenwarnband liefern und tber Kabeln, Leitungen und
Einbauten einlegen. Hohe Uber zu schitzenden Objekten 30 cm.
Farbe des Warnbandes: Gelb. Schriftfarbe: Schwarz. Breite:
mindestens 100mm. Material PE, Alterungs- und kéltebestandig,
fachgerecht, dauerhaft lesbar. Aufschrift "Achtung Kabel", Dicke 0,15
mm.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

4.2.90

Abzweigkasten (65/40) liefern und

einbauen USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 Stck
d. h. Abzweigkasten 65 x 40 cm im Lichten Maf3, aus

Stahlbetonfertigteilen DIN 1045.
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229 Klasse D400.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Stck
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Bestehend aus:

1 Bodenplatte mit Sickerloch, 7 cm.

1 Muffenrahmen 65/ 40/ 40 cm mit 18Schachtfutter DN 110.
1 Zwischenrahmen 65/ 40/ 31 cm.

1 Zwischenrahmen 65/ 40/ 15 cm.

12 VerschluBbecher

Schachtabdeckung 65 x 40 cm i.L, bestehend aus:

1 Deckelrahmen mit Graugusseinfassung, 18 cm.

1 Deckel mit Betoneinfiillung in Graugusseinfassung ohne Entliftung,
Klasse D 400.

Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmartel (MG IlI)
nach DIN 1045 auszubilden.

Die Tiefe des Schachtes betragt 1,11 m.
Anschluss der Leerrohrleitungen an den Schacht. Nach Anschluss der

Leerrohre die restlichen Schachtfuttern mit Verschlussbechern DN110
verschliel3en.

4.3 Personeneinsatz EUR ...,
4.3.10 Sicherungsposten (Sipo) stellen, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 BA4000 Std =000
19% 540,00 Std. pro1,00Std. L
d. h. Stellen eines gepriiften Sicherungsposten (DB- oder
VGF-Ausbildung), Einweisung durch die értliche Bauleitung
ausgeristet mit Signalhorn, rot abblendbarer Handlampe, Warnweste
und rot-weilRer Signalflagge.
4.3.20  Sicherungsaufsichtskraft (SAKRA) Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

stellen USt. [%] Menge Einheit

19% 54,00 Std. pro 1,00 Std.

d. h. Stellen einer geschulten Sicherungsaufsichtskraft (SAKRA)
gemal BGV D33. im Ubrigen sind die Aufgaben des SAKRA sowie
die Voraussetzung in der Dienstanweisung der VGF nachzulesen.
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5 Kampfmittelsondierung EUR ...ccooiiieiiiee
5.1 Kampfmittelsondierung EUR ..o
5.1.10  Durchfuhrung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kampfmittelsondierung und USt. [%] Menge Einheit
Ubergabe der Dokumentaton e 166
19%  1.110,00  m2 POSEEME e
Durchfiihrung der Kampfmittelsondierung in eine Tiefe bis zu 2 m und
Auswertung der erhobenen Daten.
Ubergabe der Abschlussdokumentation an den AG bis spétestens vier
Tage vor Baubeginn.
Die Abschlussdokumentation besteht aus dem Abschlussbericht und
der Freigabekarte.
Messung erfolgt vor dem Ausbau der Gleisanlagen. Der Zeitpunkt der
Messung muss mit dem AG abgestimmt werden. Eine Messung
innerhalb der Betriebspausen (Nachtzeiten) kann in Absprache mit
dem AG erfolgen.
Die Messung muss durch einen Sicherheitsposten und eine
Sicherungsaufsichtskraft gesichert werden. Diese werden gesondert
vergutet.
5.1.20  Zuschlag fur Nachtarbeiten USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

%  1.110.00 m2 e
19% 1.110,00 m2 o0 100 m2

Zuschlag fur Nachtarbeiten zur Durchfiihrung der
Kampfmittelsondierung.
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5.1.30

Aushubiiberwachung

Baubegleitende Uberwachung der Aushubarbeiten wahrend der

BaumaRnahme.

Einzurechnen sind der An- und Abtransport aller hierzu erforderlichen
Geréte und das erforderliche Personal. Hierzu z&hlt auch der
Truppfiihrer geman § 20 SprStG.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 d

Gesamtpreis [EUR]

5.1.40

Freilegung und Bergung von

Anomalien

Verdachtspunkte aus der Kampfmittelsondierung freilegen und ggf.
durch einen Bergungstrupp bergen. Einzurechnen sind die hierflr
nétige Baustelleneinrichtung, der An- und Abtransport benétigter
Geratschaften inklusive der Bereitstellung eines Minibaggers, Mobil-
oder Kettenbaggers.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 d

Gesamtpreis [EUR]

6.1
6.1.10

Verkehrssicherung

Baustellensicherung

Verkehrssicherung lang.Dauer
aufst. Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG

InfauRer Kraft

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und

Betreiben werden gesondert vergitet. Voribergehende Si-
cherungsmafnahmen durchfiihren. Vorubergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergutet. 70 v.H. der Pauschale werden nach be-

pro 1,00 psch
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triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.

6.1.20  Verkehrssicherung lang. Dauer . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
vorh. Arb.st.u.Uml.str.*Verk.ko nze USt [%] Menge Einheit
19% 21,00 Tage pro1,00 Tage e
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
vorhalten, warten und betreiben. Vortibergehende Siche-
rungsmaflnahmen durchfiihren. Die Vergutung erfolgt nach
der vom AG festgelegten Einsatzzeit.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
6.1.30  Verkehrssicherung umsetzen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 100 St .
19% 1,00 St pro1,00St L
Verkehrssicherung langerer Dauer nach Unterlagen des AG
umsetzen. Wechsel der Verkehrssicherung in eine weitere Bauphase.
6.1.40 Verkehrszeichen vorhalten, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 30,00 Stck e

d. h. Verkehrszeichen aller Art mit Aufstellvorrichtung vorhalten.

pro 1,00 Stck
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6.1.50 Leitbaken vorhalten, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0  A500 Stck = 0202000
19% 45,00 Stek pro1,00Stck
d. h. Leitbaken mit Aufstellvorrichtung vorhalten.
6.1.60 Leitbaken mit Warnleuchten USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
vorhalten,
19% 40,00  Stck pro1,00Stck e
d. h. Leitbaken mit Warnleuchten und Aufstellvorrichtung vorhalten.
6.1.70  Absperrschranke vorhalten, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 1000 Stck
19% 10,00 Stek pro1,00 Stck
d. h. Absperrschranke fir Vollsperrung mit entsprechenden
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen vorhalten.
6.1.80 Mobile Absturzsicherung vorhalten, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 400,00  Ifdm

d. h. Mobile Absturzsicherung fiir FuRganger bestehend aus einer
beweglichen Rahmenkonstruktion von nicht mehr als 2 m in der
Lange mit mindestens 1m Hoéhe aufstellen, vorhalten und nach
Beendigung wieder abraumen.

pro 1,00 Ifdm
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6.1.90 Hinweistafel herstellen / aufbauen / USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
abbauen,
19% 8,00 Stck pro1,00Stek s
d. h. Hinweistafel, 1.600 mm x 1.250 mm herstellen, liefern,
beschriften und nach Vorgabe des Ordnungsamtes Frankfurt am Main
an dem jeweiligen Standort verkehrssicher aufbauen, vorhalten und
nach Beendigung abbauen.
6.1.100 I§t2r|(|;hzdurchgeh. B 12cm Folie Typ | USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 100,00 m proL,00m e,
Gelbe Fahrbahnmarkierung nach StVO als durchgehender Strich,
Breite 12 cm, aus retroreflektierender Folie, Typ I, Klasse QO (keine
Anforderungen) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000
Raduberrollungen RPA), Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit
Klasse R2 (RL groRer gleich 100 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, verkleben
und beseitigen, abgerechnet wird die Lange der Markierungsstriche,
Ausfuhrung gemaf Verkehrszeichenplan.
6.1.110 Schilder aufstellen / vorhalten, USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 4,00 Stck e

pro 1,00 Stck
Schilder aufstellen / vorhalten,
d. h. Schilder nach Vorgabe der VGF mit Aufstellvorrichtung

aufstellen, eventuell versetzen, vorhalten und abbauen.
vier Stlick Sh2-Tafeln (Schutzhalt)

Leistungsverzeichnis - 65/67

199



ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 12.12.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 261/25 - Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 12.12.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 261/25 - Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.
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KRITERIENKATALOG 12.12.2025

Ausschreibung

Verfahren: VGF 261/25 - Gleiserneuerung Battonstral3e zwischen Borneplatz & Fahrgasse

LEISTUNGSKRITERIEN
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Typ Dateiname

Dateianlage 15.01.2024_Technische Vorbemerkungen.pdf

Dateianlage Abnahme_Aufere Gleisgeometrie.pdf

Dateianlage Abnahme_Innere Gleisgeometrie.pdf

Dateianlage Abnahme_Schweif3sto3abnahm e_blanko.pdf

Dateianlage Adressenliste Laufschein Trassenanfragen_Stand_05. 04.2024.pdf

Dateianlage Allgemeine Baubeschreibung_Battonstr aRe zw. Borneplatz & Fahrgasse.pdf

Dateianlage Anlage_01_QMTab_VGF_Rev2. 0_Dez2018.pdf
Dateianlage Anlage_2_Schienenisolieru ng_Darstellung.pdf
Dateianlage Anlage_3_Spurstange_Detai Izeichnung.pdf
Dateianlage Anlage_Kabeltrassendokume ntation.pdf
Dateianlage Arbeitsanweisung_Vergitun g_im_StoRRbereich.pdf
Dateianlage DA-A-007_Zweiwegefahrzeug e_V2-1.pdf

DA-A-013_- DA _externe_sch ienengebundene_Betriebsfa hrzeuge_-_Version_1-1 - S

Dateianlage 4 *5019-04-01. pdf

Dateianlage Lichtraumprofil.pdf

Dateianlage Muster Ausgleichslasche.pdf

Dateianlage Quermaftabelle_VGF_Rev2.0 _Dez2018.pdf
Dateianlage Querschnitt_Rillengleis_S purstange_Betontragplatte .pdf
Dateianlage Querschnittl_60R2_Betonsc hwelle.pdf

Dateianlage Radreifen-Normprofil-N-AR -078.pdf

Dateianlage Rilleneinlaeufe.pdf

Dateianlage Riickleiter-Schienenueberb riickung.pdf

Dateianlage Schwei3stoRabnahme_blanko .pdf

Dateianlage Ubereinstimmungserklarung .pdf

Dateianlage Vorbemerkungen_Entsorgung .pdf

Dateianlage Zweiwgefahrzeugabnahme Checkliste Blanko.pdf
Dateianlage 0022-0000P_0GLBgr_0250_.p df

Dateianlage 0022-0000P_BG_0100_Schien enteilungsplan Stadtgrundkarte_.pdf
Dateianlage B251202_Battonnstr_1.Beri cht.pdf

Dateianlage Bilder_BattonstraRe zwischen Borneplatz & Fahrgasse.pdf
Dateianlage Plan-BattonstraBe_NT34.pd f

Dateianlage Trassenplan Borneplatz_NT32.pdf

Dateianlage VZP_Battonnstrale_Boernep latz_vorlaufig.pdf
Dateianlage VGF_261_25_Angebots-LV.pd f

GroRe MIME-Type

1,21 MB  pdf
177,84 KB pdf
176,71 KB pdf
306,75 KB pdf
591,06 KB pdf
35,68 KB pdf
295,04 KB pdf
3351 KB pdf
87,98 KB pdf
865,34 KB pdf
60,43 KB pdf
1,65 MB  pdf

1,07 MB  pdf

60,08 KB pdf
52,94 KB pdf
295,04 KB pdf
381,00 KB pdf
211,65 KB pdf
381,52 KB pdf
350,20 KB pdf
220,56 KB pdf
306,75 KB pdf
148,63 KB pdf
16,61 KB pdf
22,66 KB pdf
3,57 MB  pdf
8,02 MB pdf
2,65 MB pdf
7,55 MB  pdf
3,57 MB  pdf
448,68 KB pdf
6,85 MB pdf
792,66 KB pdf
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